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Auf ein WortAuf ein Wort

Rund 375 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Vertreter im Europäischen
Parlament zu wählen. Allen öffentlichen Kampagnen und Appellen im Vorfeld 
dieser Wahl zum Trotz: Nicht einmal jeder zweite Wähler hat tatsächlich den Weg
an die Wahlurne gefunden, europaweit haben nur 43 Prozent der Wahlbeteiligten
ihre Stimme abgegeben. In Deutschland sieht es mit einer Wahlbeteiligung von
ebenfalls 43 Prozent nicht besser aus; hätten nicht in mehreren Bundesländern
gleichzeitig Kommunalwahlen stattgefunden, wäre die Beteiligung wohl noch 
deutlich geringer ausgefallen. Nordrhein-Westfalen fügt sich mit einer landesweiten
Wahlbeteiligung von knapp 42 Prozent in dieses Bild ein. Als positiv ist allein festzu-
halten, dass die Deutschen, im Gegensatz zu manchem anderen Mitgliedstaat,
rechts- wie linksradikalen Parteien eine deutliche Absage erteilt haben. 
Genauso klar ist aber, dass die Mehrheit der Wähler in den Zeiten einer weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Bewältigung ein starkes und handlungsfähiges
Europas erfordert, keinen Grund gesehen hat, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen. Mit einem einfachen „Weiter so“ darf dieser ernüchternde Befund nicht 
abgetan werden. Denn wie soll die Europäische Union Kraft und Legitimität 
gewinnen, wenn sie nicht von den Menschen getragen wird?

Wer eine kritische Bestandsaufnahme und Analyse der Ursachen für das Desinteresse an der Europäischen Union unternimmt,
wird feststellen, dass die Unionsbürger die europäischen Institutionen und namentlich das Europäische Parlament offenkundig
nicht als Einrichtungen wahrnehmen, über die und mit denen sie gestaltend tätig werden können. Zwar mag vielen durchaus
bewusst sein, dass zahlreiche Entscheidungen des Bundestags wie auch der Länderparlamente und der Kommunalvertretungen
in Brüssel vorgeprägt werden. Und es mag bekannt sein, dass insbesondere das Europaparlament in den letzten Jahren einen
beachtlichen Zuwachs an Mitwirkungs- und Mitspracherechten erfahren hat. Solange aber zum Beispiel die Wahl zum Europäi-
schen Parlament, anders als eine Bundestags- oder Landtagswahl mit anschließender Regierungsneubildung, keine für den
Wähler direkt erkennbaren Auswirkungen hat oder auch die komplizierten politischen Entscheidungsprozesse auf der europäi-
schen Ebene nicht durchschaubar sind und Verantwortlichkeiten vom Wähler klar zugeordnet werden können, wird sich am
vorherrschenden Desinteresse wenig ändern.

Nicht eben förderlich für den europäischen Gedanken ist es, wenn die in den Mitgliedstaaten Verantwortlichen die Brüsseler
Bühne häufig als Fortsetzung der nationalen Politik verstehen. Innenpolitische Rücksichtnahmen und nationale Egoismen 
prägen regelmäßig die Entscheidungsfindung im Ministerrat, aber auch im Europäischen Parlament. Mag dies auch im Prinzip
verständlich sein und sich nicht für eine vorschnelle Kritik eignen, so bleibt gleichwohl festzuhalten, dass es derzeit aus dem
Kreis der Mitgliedstaaten aus unterschiedlichen Gründen keine Impulse für die europäische Integration gibt. Von einem 
Bemühen um europäische Antworten auf europäische Fragen ist wenig zu spüren. Dem entspricht es, dass Europawahlen von
den politisch Verantwortlichen wie auch den Medien eher als nationale Stimmungstests denn als Abstimmung über europa-
politische Themen und Konzepte verstanden werden. Schnell wird somit die Europawahl im Bewusstsein der Wähler zur 
Gelegenheit, den nationalen Regierungen Denkzettel zu verpassen.

Die zentrale Herausforderung für die Zukunft ist deshalb, der Europäischen Union in den Mitgliedstaaten ein dauerhaftes Fun-
dament zu bereiten. Von der Bevölkerung kann nicht eine Zustimmung zur Europäischen Union erwartet werden, wenn deren
Entscheidungsprozesse intransparent erscheinen und Politiker die Bedeutung der Union nur in Sonntagsreden betonen, um sich
unter der Woche nur zu gerne über Brüssel zu beklagen. Verantwortungsträger in Bund, Ländern und Kommunen sind aufge-
rufen, sich deutlicher für die Europäische Union einzusetzen und für den europäischen Gedanken zu werben. Europa muss 
wieder bei den Bürgern ankommen.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

Wahl ohne Wähler – ein
Zwischenruf zur Europawahl
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Zu der von den Koalitionsfraktionen von
CDU und FDP geplanten kompensations-

losen Abschaffung der Jagdsteuer (Landtags-
Drucksache 14/8884) bekräftigte der Vor-
stand des LKT NRW seine Ablehnung und
forderte den Landtag auf, den Gesetzent-
wurf nicht zu verabschieden. Eine Abschaf-
fung der Jagdsteuer könne jedenfalls dann
erfolgen, wenn die wegfallenden Einnahmen
kreisscharf kompensiert würden und Lan-
desregierung und Landtag die Kreise subs -
tantiell bei ihrem Vorhaben unterstützten,
eine Finanzierung ihrer Aufgaben zumin-
dest teilweise durch andere eigene originäre
Steuereinnahmen sicherzustellen (vgl. dazu
auch die Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände
NRW in diesem EILDIENST-Heft, S. 297). 
Des Weiteren diskutierten die Vorstands-
mitglieder die Entwicklung im Hinblick auf
freiwillige Vereinbarungen unter den Krei-
sen und kreisfreien Städten zur Bildung ein-
 heitlicher Ansprechpartner nach der Dienst-
leistungsrichtlinie und nahmen dazu einen
Sachstandsbericht der Geschäftsstelle zur
Kenntnis (vgl. zur Thematik ausführlich
EILDIENST LKT NRW Nr. 5/2009, S. 200 ff.).

Weiterhin befassten sich die Vorstandsmit-
glieder mit dem Gesetzentwurf zur Anpas-
sung der Dienst- und Versorgungsbezüge
im Land Nordrhein-Westfalen. Der Vorstand
stimmte dem Gesetzentwurf insofern nicht
zu, als er von der Gewährung einer Einmal-
zahlung absieht und nur eine hälftige So-
ckelbetragserhöhung vorsieht. Der für die
Tarifbeschäftigten des Landes am 01.03.
2009 ausgehandelte Tarifabschluss werde
entgegen der Intention des Gesetzentwurfs
gerade nicht „zeit- und wirkungsgleich“ auf
beamtete Beschäftigte übertragen. Denn

Beamte und Tarifbeschäftigte seien bei der
Einführung des Leistungsentgeltes nicht
gleich behandelt worden, da das seit 2007
an die Tarifbeschäftigten zu zahlende Leis-
tungsentgelt durch keine Zulagen- oder Be-
soldungserhöhung an die Beamten weiter-
gegeben worden sei. Selbst wenn es für den
Landesbereich vertretbar sein sollte, die An-
passung der Dienst- und Versorgungsbezü-
ge in Anlehnung an das Tarifergebnis für die
Beschäftigten der Länder vom 01.03.2009
vorzunehmen, sei jedenfalls zu beachten,
dass dieses Tarifergebnis für den Kommunal-
bereich keine Rechtswirkung entfalte. Maß-
geblich seien insofern die Tarifabschlüsse
des Verbandes kommunaler Arbeitgeber
(VKA). Im Unterschied zum Landesbereich
gelte für die kommunalen Tarifbeschäftig-
ten weiterhin das System der leistungsorien-
tierten Bezahlung. Mit dessen Wegfall für
den Landesbereich ließen sich mithin die
nur hälftige Sockelbetragserhöhung und der
Verzicht auf eine Einmalzahlung für kom-
munale Beamte nicht rechtfertigen. Die ent-
sprechende Übernahme von Tarifergebnis-
sen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) führe vielmehr im kommunalen Be-
reich zu unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen für Beschäftigte und Beamte im Hin-
blick auf die Bezahlung und die Arbeitszeit. 

Erneut setzten sich die Vorstandsmitglieder
in der Sitzung mit der Weiterentwicklung
der Verwaltungsorganisation des SGB II aus-
einander. Der Vorstand forderte die Bun -
desregierung und den Bundestag auf, die
im Jahr 2008 gegenüber den Optionskom-
munen abgegebene Zusage zur einfach-
gesetzlichen Verlängerung der Option bis
zum Jahr 2013, die auch Gegenstand des
Koalitionsvertrages von CDU und SPD ist,

zeitnah umzusetzen. Das Bundesarbeits -
ministerium müsse umgehend einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Ein
weiteres Vorstandsthema war der Abfallwirt-
schaftsplan Nordrhein-Westfalen 2019.
Dazu vertrat der Vorstand die Auffassung,
dass die Stabilität der Gebühren bei Einhal-
tung anspruchsvoller umwelttechnischer
Rah menbedingungen Grundlage und Kern-
ziel des zukünftigen Abfallwirtschaftsplans
Nordrhein-Westfalen mit Planungshorizont
2019 sein müsse. Der Vorstand unterstützte
daher die seitens des Landes erwogenen
Eck punkte, soweit sie auf die ausschließ -
liche Beseitigung nordrhein-westfälischer
Abfälle in Nordrhein-Westfalen und die Be-
grenzung von Abfallimporten auf danach
verbleibende freie Kapazitäten abzielten. Der
Vorstand äußerte seine Befürchtung, dass
die durch Wegfall der bisherigen Zuwei-
sung von Abfallströmen seitens des Landes
beabsichtigte „Verstärkung des Marktge-
schehens“ bei zunehmender Konzentra-
tion in der Abfallwirtschaft zu einem erheb-
lichen Anstieg der Abfallgebühren führen
könne. Zur Klärung dieser Fragen hielt der
Vorstand ein Planspiel für sachdienlich, um
die voraussichtlichen Auswirkungen besser
abschätzen zu können. 
Des Weiteren befassten sich die Vorstands-
mitglieder mit der Evaluation des Belastungs -
ausgleichs im Rahmen der Kommunalisierung
der Versorgungs- und Umweltverwaltung
sowie den von den Koalitionsfraktionen CDU
und FDP im Landtag gefassten Entschlie-
ßungen zur Transparenz im öffentlichen Un -
ternehmen (Landtags-Drucksachen 14/8539
sowie 14/8597).

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009  00.10.10

Vorstand des LKT NRW am 05.05.2009
Unter Vorsitz von Vizepräsident Landrat Dr. Arnim Brux, Ennepe-Ruhr-Kreis, fand eine Sitzung des Vorstandes des Landkreistages
Nordrhein-Westfalen am 05.05.2009 statt. Erneut war ein Schwerpunktthema die Umsetzung des Konjunkturpakets II in Nordrhein-
Westfalen. Dazu stellten die Vorstandsmitglieder fest, dass die einschlägigen Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsinfrastruktur sowie
zur Verbesserung der allgemeinen kommunalen Infrastruktur in vielen Kreisen auf der Zielgeraden seien. Einige Unsicherheiten be-
stünden allerdings noch im Hinblick auf die angestrebte Verfassungsänderung in Art. 104 b GG, nach dessen geltender Fassung der
Bund Ländern und Gemeinden Finanzhilfen nur insoweit gewähren dürfe, als das Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleihe.
Hieraus resultierten zahlreiche Einschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten, die allerdings für den Bereich der ersten Tranche der
in diesem Jahr einzusetzenden Mittel noch keine schwerwiegende Rolle bei den Investitionsentscheidungen der Kreise spiele (vgl.
dazu auch EILDIENST LKT NRW Nr. 4/April 2009, S. 157). Begrüßt wurde die in einer gemeinsamen Lenkungsgruppe der Landes-
regierung und der kommunalen Spitzenverbände erarbeitete Liste mit häufigen Fragen zur Förderfähigkeit bestimmter Standardmaß-
nahmen (sog. FAQ-Liste), die vom federführenden Innenministerium seit März im Internet veröffentlicht worden ist und ständig aktualisiert
wird. Bei dieser Liste wird allerdings noch von der geltenden Fassung des Art. 104 b GG ausgegangen, da das Gesetzgebungsverfahren
zur Änderung des Art. 104 b GG erst eingeleitet wurde. Das Innenministerium NRW beabsichtige allerdings, durch einen klarstellenden
Erlass auch einen Mittelabruf bei den Bezirksregierungen für Maßnahmen, die erst nach einer Verfassungsänderung förderfähig werden,
zu ermöglichen. Die insoweit erforderliche Bestätigung des Hauptverwaltungsbeamten zur Förderfähigkeit wird auf die einschlägigen
Voraussetzungen nach der in Aussicht genommenen Änderung des Art. 104 b GG bezogen.
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Schwerpunkt: Lebensqualität im AlterSchwerpunkt: Lebensqualität im Alter

Objektive und subjektiv empfundene
Lebensqualität müssen nicht immer

deckungsgleich sein: Gerontologische Un -
tersuchungen verweisen in diesem Zusam -
menhang auf das sog. Zufriedenheitspara-
dox; das heißt, dass ältere Menschen im
Durchschnitt nicht unzufriedener mit ihrem
Leben sind als jüngere Menschen – und
dies obwohl die Phase des höheren Alters
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
und Verlusten einhergehen kann. Ältere Men-
 schen scheinen über eine Vielzahl von Res-
sourcen zu verfügen, die manche dem Wohl-
befinden abträgliche Belastungswirkungen
„abfedern“ können. Diese Fähigkeit zur An-
passung an eine als unveränderlich wahrge-
nommene Situation macht die Entwicklung
bedarfsgerechter Angebote schwierig.
Alter umfasst heute unterschiedliche Le-
bensphasen und Lebenslagen. So ist es et-
was anderes, wenn wir von einer gebildeten,
unternehmungslustigen Frau von 65 Jahren
sprechen oder von ihrem an Demenz er-
krankten Vater, der im Pflegeheim lebt. Den-
noch ruft der Begriff „alt“ immer noch häu-
fig Vorstellungen von Menschen hervor,
die sich zur Ruhe gesetzt haben, nicht mehr
aktiv sind und deren Leben von Krankheit
und Pflegebedürftigkeit gezeichnet ist. Diese
Bilder vom Alter entsprechen jedoch nicht
der Wirklichkeit. Es gibt nicht die Alten,
vielmehr gibt es: Junge Alte wie alte Alte,
aktive wie zurück gezogen lebende Alte,
gesunde ebenso wie kranke und pflegebe-
dürftige Alte, sozial integrierte wie isolierte
Alte, wohlhabende ebenso wie arme Alte,
selbstständige wie auf Hilfe angewiesene
Alte. Eine derart differenzierte Betrach-
tungsweise des Alter(n)s ist wesentliche
Voraussetzung für die Entwicklung senioren-
politischer Konzepte und Angebote.
Wesentliche Bestimmungspunkte für die
Lebensqualität im Alter sind körperliche,
psychische und soziale Befindlichkeiten.
Hie runter fallen der allgemeine Gesund-
heitszustand, Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit, die geistige Leistungsfähigkeit
sowie das Vorhandensein sozialer Beziehun-

gen. Mit dem Alter verbunden sind eben-
falls Verschiebungen in den persönlichen
Wertorientierungen und Prioriätensetzun-
gen. Die zu beobachtenden altersspezifi-
schen Unterschiede in der Bedeutungshie -
rarchie von Lebensbereichen reflektieren
nicht zuletzt den jeweiligen Status und die
Lebenssituation der betroffenen Personen:
So wird die Lebensqualität weniger vom
Lebensbereich Arbeit beeinflusst. Gesund-
heit, Glaube und Sicherheit haben für ältere
Menschen dagegen einen höheren Stellen-
wert. Daneben ist aus subjektiver Perspek-
tive die Sinnhaftigkeit des weiteren Lebens
von Bedeutung. Im Alter gewinnen ent-
sprechend die sinnvolle Gestaltung der frei en
Zeit, ausreichende soziale Kontakte sowie die
Sorge um die Gesundheit an Be deutung.
Lebensqualität im Alter zu sichern ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Verant-
wortliche Akteure sind das Land, die Kom-
munen, die Freien Wohlfahrtsverbände
sowie weitere öffentliche und private Or-
ganisationen und Institutionen – und nicht
zu vergessen, die älteren Menschen selbst. 
Die Kommunen haben eine besondere Ver-
antwortung für die Gestaltung der Lebens-
und Wohnsituation älterer Menschen, denn in
den Städten, Gemeinden und Quartieren fin-
det das (gesellschaftliche) Leben der Men-
schen statt. Diese Verantwortung zeigt sich
insbesondere in der wirksamen Strukturierung,
Koordinierung und Vernetzung von Angebo-
ten, Diensten und Einrichtungen. Sie zeigt sich
außerdem in der Bereitstellung einer altersge-
rechten Infrastruktur. Auch auf kommunaler
Ebene ist Politik für Ältere nicht die Aufgabe
eines Ressorts allein, sondern eine Quer-
schnittsaufgabe aller Akteure und Dienste.
Zahlreiche Maßnahmen und Projekte des
Landes Nordrhein-Westfalen zielen auf eine
gute Lebensqualität im Alter. Einige sollen
im Folgenden exemplarisch genannt werden.

Gesundheit im Alter

Gesundheit ist in jeder Lebensphase, jedoch
besonders im Alter, eine der wichtigsten Vo -

raussetzungen für die individuelle Lebens-
qualität. Obwohl Alter nicht mit Krankheit
gleichzusetzen ist, steigt mit zunehmendem
Alter die Wahrscheinlichkeit, an gesundheit -
lichen Einschränkungen und chronischen
Erkrankungen zu leiden. Viele Krankheiten
im Alter sind jedoch weniger auf das Alter
selbst zurückzuführen, sondern Folge des
Lebenswandels und der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. 
Sozialstrukturelle oder lebenslaufbedingte
Gesundheitsbeeinträchtigungen können
nicht rückgängig gemacht werden. Durch
ein Mehr an Prävention und Gesundheits-
förderung im Alter ist jedoch ein Mehr an
Gesundheit erreichbar. Viele negative ge-
sundheitliche Begleiterscheinungen sowie
die Verschlechterung bereits eingetretener
Erkrankungen können verhindert, zumin-
dest aber verzögert werden. Dies gilt selbst
bei Hochaltrigen! 
Die 17. Landesgesundheitskonferenz Nord -
rhein-Westfalen unter dem Vorsitz des Mi-
nisters für Arbeit, Gesundheit und Soziales
hat sich mit dem Thema Gesundheit im Alter
intensiv auseinandergesetzt. Es wurden ge-
meinsame Ziele und Konzepte u.a. zu An-
forderungen an Versorgungsstrukturen für
ältere Menschen, zur Intensivierung der Ko-
operationen im Gesundheitsbereich und Si-
cherstellung der ambulanten Versorgung
erarbeitet. Schwerpunktthemen waren u.a.
die Anpassung der Krankenhausversorgung,
die Weiterentwicklung der palliativmedizi-
nischen und -pflegerischen Versorgung, die
Anpassung der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Gesundheits- und Pflegeberufe
und der öffentliche Gesundheitsdienst. Auch
die Landesinitiative Sturzprophylaxe hat hier
ihren Platz. 
Mit steigender Lebenserwartung nimmt der
Anteil demenziell erkrankter Menschen zu.
Dies stellt nicht nur die Gesundheitspolitik
vor große Herausforderungen, sondern er-
fordert auch Antworten auf gesellschafts-
politischer Ebene. 
Demenzielle Erkrankungen betreffen zu-
nächst die kognitive Leistungsfähigkeit, füh-

Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens. Ziel ist es, dass dieses lange Leben für die Menschen nicht nur ein Mehr an Lebens-
zeit bedeutet. Vielmehr sollen die geschenkten Jahre von einer möglichst hohen Lebensqualität geprägt sein. Aber was macht Lebens-
qualität aus? Ist es Wohlstand? Ist es Gesundheit? Ist es Wohlbefinden? Diese Fragen weisen darauf hin, dass Lebensqualität ein
komplexes Konzept darstellt, bei dem zwei – eine objektive und eine subjektive – Dimensionen von Bedeutung sind. Lebensqualität
umfasst allgemein die Gesamtheit der Ressourcen, die einer Person zur Verfügung stehen. Dazu gehören beispielsweise Bildung, Ein-
kommen, Gesundheit, Wohnen sowie Möglichkeiten der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe und auf der subjektiven Ebene persön-
liches Wohlbefinden. 

Lebensqualität im Alter
Von Staatssekretärin Dr. Marion
Gierden-Jülich, Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des NRW
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ren in fortgeschrittenem Krankheitsprozess
zum Verlust der Fähigkeit zur eigenständi-
gen Lebensführung und somit zu erheb-
licher Pflegebedürftigkeit. Das Land Nord -
rhein Westfalen hat – bundesweit einmalig –
Demenzservicezentren aufgebaut. Diese
bündeln die vorhandenen Erfahrungen und
die Sachkompetenz der unterschiedlichsten
Akteure und Institutionen der kommunalen
Ebene über den bisherigen lokalen Wirkungs-
kreis hinaus für die ganze Region und ma-
chen diese für die verschiedenen Akteure –
beispielsweise für Mediziner, professionell
Pflegende und betreuende Angehörige –
erreichbar und verfügbar. 

Sicherheit und Wohnen

Ein wesentliches Bedürfnis älter werdender
und älterer Menschen ist es, möglichst lan-
ge, bei möglichst hoher Selbstständigkeit
und individueller Sicherheit in ihrer Woh-
nung und ihrem Wohnquartier zu verblei-
ben. Wohnen umfasst dabei mehr als nur
die eigenen vier Wände: Wichtig für die
Lebensqualität älterer Menschen sind bei-
spielsweise auch die Erreichbarkeit von
Dienstleistungen und kulturellen Angebo-
ten im sozialen Nahraum sowie Angebote
zur Unterstützung ihrer Mobilität (Öffent-
licher Nahverkehr, Parkmöglichkeiten).
Es gibt nicht die Wohnform für ältere Men-
schen – sondern eine Vielzahl von Wohn-
bedürfnissen und -wünschen. Diese sind
abhängig von der Zugehörigkeit zu einer
Altersgruppe, dem sozialen Milieu und dem
individuellen Lebensstil. Der ungebrochene
Trend zur Individualisierung und die Verän-
derung familialer Lebensformen sind wei-
tere Parameter für die Weiterentwicklung
bedarfsgerechter Lebens- und Wohnfor-
men. Das Land Nordrhein Westfalen hat
die Bedeutung des Handlungsbereiches
Wohnen seit längerem erkannt. Das Minis-
terium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration hat verschiedene Initiativen
entwickelt und umgesetzt, die das Woh-
nen im Quartier unterstützen. So war es
Ziel des 2008 durchgeführten Modellpro-
jektes Wie wollen wir künftig leben?, detail-
liertes Wissen über die unterschiedlichen
Lebensstile und Wohnbedürfnisse älterer
Menschen, insbesondere auch von älteren
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte,
zu gewinnen. In einer weiteren Projektphase
will das Land die Kommunen bei der Um-
setzung von Projekten zur Gestaltung von
quartiersbezogenen Lebens- und Wohn-
formen unterstützen. Darüber hinaus wird
seit April 2008 das Konzept WohnQuar-
tier = Die Zukunft altersgerechter gestalten
an den Projektstandorten Essen-Altenessen
und Remscheid-Hohenhagen erprobt. Im
Rahmen der Umsetzung des sozialraum-,
ressourcen- und netzwerkorientierten Kon-

zepts sollen neue und tragfähige Akzente
in der Gemeinwesen- und Altenarbeit ge-
setzt werden. Handlungsleitend ist hier v.a.
die Einbeziehung der Anwohnerinnen und
Anwohner in die Quartiersgestaltung. 

Freizeitgestaltung – Bürger-
schaftliches Engagement 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Ange-
bote des ehrenamtlichen Engagements im
politischen, kulturellen sowie sozialen Be-
reich tragen dazu bei, älteren Menschen ei-
nen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu
erhalten und ihre Erfahrungen und Kompe-
tenzen auch weiter zu nutzen. 
Seit 2006 führt das Ministerium für Gene-
rationen, Familie, Frauen und Integration
auf der Grundlage der Erfahrungen aus bei-
spielhaften Qualifizierungsprojekten (z.B.
Lernprojekt Ahlen, Aufwind) eine konzer-
tierte Qualifizierungsoffensive durch. Auf
diese Weise soll eine Weiterentwicklung
und nachhaltige Sicherung einer bedarfs-
gerechten Angebotsstruktur für ältere Men-
schen in den Kommunen erreicht werden.
Das Projekt Forum Seniorenarbeit Nord -
rhein-Westfalen sorgt für den Transfer von
Erfahrungswissen, dient aber auch der För-
derung und Stärkung von Netzwerken. Da -
rüber hinaus zählt auch die Möglichkeit des
selbstorganisierten Lernens zu den zentra-
len Aufgaben dieses Forums. Zielgruppe des
Projektes sind hauptamtlich Mitarbeitende
und Freiwillige in der gemeinwesenorien-
tierten Seniorenarbeit.
Das Programm Aktiv im Alter NRW will die
Partizipation älterer Menschen in den einzel-
nen Kommunen unterstützen und nachhal-
tige Strukturen für die Weiterentwicklung
der gemeinwesenorientierten Seniorenar-
beit fördern. Im Rahmen von aktivierenden
Befragungen und Bürgerforen sollen Bedarfe
der Seniorenarbeit vor Ort festgestellt und
Lösungsansätze und Projekte entwickelt
werden. Das Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration fördert, zu-
sätzlich zu den vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför-
derten Modellprojekten, weitere 20 Kommu-
nen. Auf diese Weise sind auf Landesebene
insgesamt 43 Kommunen in Nordrhein-
Westfalen in diesen Prozess einbezogen.
Ebenfalls in die Landesförderung aufgenom-
men wurde das Programm Erfahrungswis-
sen für Initiativen – EFI –. Ältere Menschen
werden in Kommunen zu SeniorTrainerin-
nen und SeniorTrainern qualifiziert und kön-
nen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in viel-
fältiger Form einbringen.
Das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration stärkt ebenfalls die
Seniorenvertretungen des Landes auf kom-
munaler und Landesebene durch die För-
derung einer wissenschaftlichen Beratung

der Landesseniorenvertretung und die Finan-
zierung des Geschäftsbetriebs einer Ge-
schäftsstelle.
Um Kommunen für die Einbeziehung Älte-
rer in kommunale Gestaltungsprozesse zu
sensibilisieren, wurde das Projekt Altenge-
rechte Stadt im Auftrag des Ministeriums
für Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration durchgeführt. Es werden positive
Beispiele für die Einbeziehung Älterer einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt und zur
Nachahmung angeregt. Im Rahmen des
Projektes hat die Landesseniorenvertretung
ein Handbuch erarbeiten lassen, das auf-
zeigt, wie ältere Menschen bei einer nach-
haltigen Veränderung der Stadtteile und
Wohngebiete aktiv werden können.
Als letztes sei das Projekt Partizipation im
Alter in den Kommunen Nordrhein-West-
falens erwähnt, bei dem die exemplarische
Initiierung von Partizipationsprozessen älte-
rer Menschen in vier Modellkommunen an-
gestrebt wird. 

Miteinander der
Generationen

Soziale Beziehungen zu anderen Menschen
sind eine wichtige Ressource im Alter. Sie
leisten einen zentralen Beitrag zur Herstel-
lung und zum Erhalt von Wohlbefinden,
Gesundheit, Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung. Die individuellen Netzwerke
älterer Menschen können dabei ganz un -
terschiedlich sein. In der Regel bestehen sie
aus nahen Familienmitgliedern und engen
Freunden, hinzu kommen ferner Beziehun-
gen zu Bekannten, Nachbarn und Arbeits-
kollegen. 
Innerhalb dieser unterschiedlichen Bezie-
hungen werden in vielfältiger Form und in
unterschiedlicher Intensität als Unterstüt-
zung Leistungen erbracht: Man fragt sich
gegenseitig um Rat oder Informationen,
wird praktisch unterstützt (z.B. beim Ein-
kaufen, beim Umgang mit dem Internet),
bekommt Trost und emotionale Hilfe in
schwierigen Situationen. Dabei sind Ältere
keineswegs nur Empfänger von Unterstüt-
zung, sondern sie geben aktiv Unterstützung,
in dem sie z.B. finanzielle Hilfe leisten, bei
der Enkelbetreuung einspringen oder sich
für die Nachbarn engagieren. 
Nicht nur aufgrund des Demografischen
Wandels, sondern auch wegen erhöhter
Mobilitätsanforderungen an Familien heute,
werden familiäre Netze brüchiger. Beziehun -
gen zwischen den Generationen werden,
anders als früher, nicht mehr überwiegend
in der Familie gelebt und erlebt. Sie müssen
heute auf anderem Wege hergestellt wer-
den. Dafür müssen Gelegenheiten und Räu-
me geschaffen werden. 
Besonders wichtig für die Lebensqualität
älterer Menschen sind daher Beziehungen
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außerhalb der Familie. Es ist Aufgabe der so-
zialen Arbeit, Kontakte und Unterstützung
zu initiieren und zu fördern und damit zum
Aufbau außerfamiliärer Netzwerke beizu-
tragen. 
Das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration hat mit einem Wett-
bewerb im Jahr 2008, der mit über 300 Initia-
tiven eine große Resonanz gefunden hat, im
ganzen Land gelungene Beispiele für gene-
rationsübergreifendes Engagement identi-
fiziert; Projekte, die als Botschafter auch für
neue Ansätze in der Seniorenpolitik wer-
ben. Das Land fördert außerdem verschie-
dene Maßnahmen, die der Vernetzung die-

nen. Zwei organisierte Netzwerke sind dabei
von zentraler Bedeutung: Das Forum Seni o-
renarbeit kann gleichsam als Knotenpunkt
und Medium für die landesweite Vernet-
zung der Akteure der Seniorenpolitik gelten.
Die themenzentrierten Workshops, Semi-
nare und das gemeinsame E-Learning der
Akteure zielen nicht nur auf einen Wissens-
transfer zwischen den Beteiligten ab, son-
dern führen auch zu Kontakten, aus denen
ein landesweites Netzwerk gewoben wird.
Veranstaltungen des Städtenetzwerks zu
aktuellen Themen leisten ebenfalls einen
Beitrag, good-practice Beispiele in die breite
Fachöffentlichkeit zu tragen und auch netz -

werkunerfahrene Akteure mit einzubeziehen.
Der demografische Wandel verändert auch
Nordrhein-Westfalen. Die Einwohnerinnen
und Einwohner, die Akteure im Gemeinwe-
sen und in der Politik haben es in der Hand,
die Entwicklungen sozial, gerecht und zum
möglichst allseitigen Vorteil zu gestalten.
Alle gemeinsam sind in unterschiedlichen
Verantwortungsrollen aufgerufen, an die-
ser wichtigen Gestaltungsaufgabe mitzuar-
beiten, damit Lebensqualität auch im Alter
erhalten und gestärkt werden kann.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009  00.00.00
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Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz wurde in §92c SGB XI zum 1. Juli

2008 die bundesweite Einrichtung von Pfle-
gestützpunkten vorgesehen. Anfangs be-
stand die Hoffnung, dass in diesen Stellen,
die der Vernetzung der auf der wohnortna-
hen Ebene bestehenden Versorgungsstruk-
turen dienen sollten, die große Stärke der
Reform des SGB XI liegt. Sie sollten helfen,
die starren Grenzen zwischen der offenen
örtlichen Altenhilfe, der Hilfe zur Pflege nach
dem SGB XII, der sozialen und privaten Pfle-
geversicherung sowie der gesetzlichen und
privaten Krankenversicherung gemeinsam
zu überwinden. Schnell stellte sich aber
he raus, dass die vom Bundesgesetzgeber
ursprüng lich vorgesehene Regelung keine
praxistaugliche Grundlage darstellte und die
kommunalen Interessen nicht hinreichend
berücksichtigt. Dieser bundesgesetzliche
„Feh ler“ konnte auch auf Landesebene
bisher nicht durch eine vertragliche Verein-
barung aller Beteiligten ausgeräumt werden.

Historie des §92c SGB XI

Die demografische Entwicklung macht eine
quantitative und qualitative Anpassung der
Pflegeversorgungsstrukturen nötig. Die
jetzige Bundesregierung hat dies zum An-
lass genommen, die zum 1. Januar 1995 ein-

geführte Pflegeversicherung einer Über-
prüfung zu unterziehen und dabei Weiter-
entwicklungsbedarf festgestellt. Ziel sollte
es sein, die Pflegeversicherung besser auf
die Bedürfnisse und Wünsche der Pflege-
bedürftigen sowie ihrer Angehörigen auszu-
richten. Als erforderlich angesehen wurden
strukturelle Änderungen in der Pfle geversi-
cherung, die dem Grundsatz „ambulant
vor stationär“ stärker als bisher Rechnung
tragen sollten, wobei als eine Maßnahme
die bundesweite Einrichtung von Pflege -
stützpunkten als zielführend erschien. Diese
sollten – so die Begründung des am 07.12.
2007 seitens der Bundesregierung vorge-
legten Entwurfes eines Gesetzes zur struk-
turellen Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz),
BT-Drs. 16/7439, – den Auf- und Ausbau
wohnortnaher Versorgungsstrukturen stär-
ken, die eine quartiersbezogene und an den
Bedürfnissen der hilfebedürftigen Menschen
ausgerichtete Versorgung und Betreuung
in Zukunft ermöglichen sollten.
§ 92c SGB XI des Regierungsentwurfes sah
eine vertragliche Zusammenarbeit der Kran-
ken- und der Pflegekassen mit den Kommu-
nen sowie den Leistungserbringern vor, wo-
bei den Pflege- und Krankenkassen eine
federführende Verantwortung zukommen
sollte. Der Entwurf ließ im Detail offen, wel-

che der in § 92c SGB XI ausführlich darge-
stellten Aufgaben von welchem der Beteilig-
ten übernommen werden sollte. Auch die Fi-
nanzierungsregelungen schienen unklar und
unvollständig. Schließlich war die Einrich-
tung von Pflegestützpunkten nach diesem
Entwurf bundesweit zwingend vorgesehen.
Am 21./23.01.2008 fand eine öffentliche
Anhörung zum Entwurf des Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetzes und verschiedenen
Anträgen der Bundesfraktionen statt. Die
Bundesvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände hat schon in ihrer damaligen
Stellungnahme die Funktionstüchtigkeit der
Pflegestützpunkte in ihrer damals vorgese-
henen Form in der Praxis in Frage gestellt.
Insbesondere die Tatsache, dass die beab-
sichtigte Regelung des § 92c SGB XI hin-
sichtlich der Verantwortlichkeit der Beteilig-
ten keine klare Aussage traf und federführend
die Pflege- und Krankenkassen mit der Er-
richtungsinitiative beauftragte, stieß auf
deutliche Ablehnung. So forderte die Bun -
desvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände die Bundesregierung auf, die
neuen Pflegestützpunkte in die Verantwor-
tung der Kommunen zu legen. Diese hätten
„vielfältige Erfahrungen und Kompeten-
zen in den in Rede stehenden Lebens be -
reichen und können Unterstützungs- und
Betreuungsbedarfe über den Bereich der

Pflegestützpunkte NRW:
Gute Idee richtig umsetzen!
Von Dorothee Heimann, Referentin und
Erster Beigeordneter, Markus Leßmann,
Landkreistag NRW

Die Beratungsangebote für pflegebedürftiger Menschen und ihre Familien wohnortnah zu bündeln und aus einer Hand anzubieten.
Diese Beratungsstellen gleichzeitig zu beauftragen, auf eine noch bessere Vernetzung und bedarfsgerechte Anpassungen der Pflege -
infrastruktur hinzuwirken. Das waren gute Ideen, die auf Bundesebene mit dem Begriff „Pflegestützpunkt“ einen Namen bekamen.
Auch aus kommunaler Sicht liegt in solchen wohnortnahen Anlaufstellen mit kompetenter Beratung aus einer Hand eine große Chance
zur Verbesserung der Lebensqualität für (ältere) Menschen mit krankheits- oder altersbedingtem Pflegebedarf. Gerade das möglichst
lange Leben in der gewohnten Umgebung, der Vorrang der ambulanten vor der stationären Versorgung, könnten mit solchen Angeboten
sinnvoll unterstützt werden. Aktuell drohen die Pflegestützpunkte aber, zum Musterbeispiel für das geflügelte Wort „gut gedacht –
schlecht gemacht“ zu werden. An den Kommunen liegt das nicht!
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reinen Pflege hinaus abdecken“. Angesichts
der auf die Pflege beschränkten Verant-
wortung und der folgegemäß beschränk-
ten Zuständigkeitsbereiche der Pflegekas-
sen sei es nicht zielführend, diesen die
Feder führung zu übertragen. 
Doch der berechtigte und inhaltlich auch
von der NRW-Landesregierung unterstützte
Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände
stieß auf taube Ohren, und mit der gerade
dem Bundesgesundheitsministerium eige-
nen „Beratungsresistenz“ wurde die Rolle
der Kommunen trotz ihrer Allgemeinzu-
ständigkeit für die kommunale Daseinsvor-
sorge im endgültigen Gesetz eher weiter
geschwächt als gestärkt. Ob die Angst vor
einer finanziellen Mitverantwortung des
Bundes für die Umsetzung der eigenen po-
litischen Ideen oder die bessere „Steuer-
barkeit“ der Pflegekassen gegenüber den
Kommunen für Berlin handlungsleitend
war – der Blick für die Erfordernisse der
Praxis war es jedenfalls nicht.
Am 14.03.2008 hat der Deutsche Bundes-
tag den von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurf mit einer ganzen Reihe
von Änderungen auch im Hinblick auf § 92c
SGB XI beschlossen. Der Deutsche Bundes-
rat hat das Gesetz am 25.04.2008 erwar-
tungsgemäß gebilligt.
Nach der nunmehr bestehenden Vorschrift
des § 92c SGB XI ist die Einrichtung der Pfle-
gestützpunkte zwar nicht mehr zwingend
vorgesehen, sondern nur noch „sofern die
zuständige oberste Landesbehörde dies
bestimmt“. Das Konstrukt der Pflegestütz-
punkte ist aber noch mehr auf die Pflege-
und Krankenkassen zugeschnitten worden.
Während im Regierungsentwurf wenig-
stens noch vorgesehen war, dass die Pfle-
ge- und Krankenkassen Verträge über die
Pflegestützpunkte schließen und die Pfle-
gekassen darauf hinwirken, dass sich die
„nach Landesrecht zu bestimmenden Stel-
len für die wohnortnahe Betreuung im
Rahmen der örtlichen Altenhilfe und für die
Gewährung der Hilfe zur Pflege nach dem
SGB XII“ an diesen Verträgen beteiligen,
heißt es im jetzt beschlossenen Gesetz nur
noch, dass die Pflege- und Krankenkassen
die Pflegestützpunkte einrichten und dar-
auf hinwirken, dass sich die nach Landes-
recht zu bestimmenden Stellen an den Pfle-
gestützpunkten beteiligen. Letztere haben
damit nach dem Wortlaut der bundesge-
setzlichen Regelung offenbar keine inhalt-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Auch
die vielfältig eingebrachte Kritik an recht-
lichen und praktischen Umsetzungsschwä-
chen wie zum Beispiel hinsichtlich der unkla-
ren Finanzierungsregelung, der Vermischung
von Zuständigkeiten, der unklaren Abgren-
zung von Beratung und Leistungsbewilli-
gung, der Schaffung von Doppelstrukturen
etc. wurde nicht ausgeräumt. 

Umsetzung in
Nordrhein-Westfalen

Nach Veröffentlichung des Gesetzes erlang-
te aufgrund des nun vorgesehenen Bestim-
mungsrechts des Landes für die Kommunen
in Nordrhein-Westfalen damit vor allem die
Frage, ob und in welcher Form das Land ei-
nen Beschluss zur Errichtung von Pflege -
stützpunkten fassen würde, zentrale Bedeu-
tung. Zur Vorbereitung einer Entscheidung
in dieser Frage hatte das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) ei-
nen Expertenworkshop mit Wissenschaft-
lern und Praktikern durchgeführt. Das Land
hat – trotz der zuvor kritischen Haltung zu
den Inhalten der Bundesregelung – früh
signalisiert, dass ein Errichtungsbeschluss
gefasst werden solle. Es sei aber sicherzus-
tellen, dass durch die Einrichtung von Pfle-
gestützpunkten ein Mehrwert beim Bürger
ankomme. Das MAGS NRW ging dabei
ganz im Sinne der kommunalen Aufgaben-
träger da von aus, dass eine sinnvolle Struk-
tur, mit einem solchen Mehrwert, nur bei
Einbeziehung der Kommunen erreichbar
sei. Insbesondere die durch die Pflegebera-
tung nach § 4 Landespflegegesetz vorhan-
dene Struktur sei beim Aufbau von Pfleges-
tützpunkten zu nutzen. Vo raussetzung war
mithin, dass sich die Träger der Pflegestütz-
punkte, nämlich die Pflegekassen und die
Kommunen, auf Eckpunkte für die Gestal-
tung der Pflegestützpunkte in Nordrhein-
Westfalen einigen. Dies sollte im Wege
einer Rahmenvereinbarung geschehen.
Angesichts dieser sehr begrüßenswerten
Zielsetzung ging das Sozialministerium
zur Entwicklung einer solchen Vereinba-
rung einen nicht nachvollziehbaren Weg.
Mit dem erklärten angeblichen Ziel, die
Rolle der Kommunen zu stärken, liess
man diese bei der Erarbeitung des ersten
Vertragsentwurfes völlig außen vor und
verhandelte seitens des Ministeriums ein-
seitig mit den Pflegekassen. Das dadurch
geschaffene Ungleich gewicht zwischen
den Partnern innerhalb der künftigen Pfle-
gestützpunkte konnte bis heute in NRW
nicht mehr beseitigt werden. Und die Tat-
sache, dass in den ersten Vertragsentwür-
fen plötzlich ein „Landespflegestütz-
punkt“ als eine Art Aufsichtsbehörde für
die Pflegestützpunkte auftauchte, hat die
eigentliche Zielsetzung des Landes in den
Augen vieler Beteiligter auch schnell ent-
larvt. Wie dem Bund ging es auch dem
Land wohl nicht nur um die Stärkung der
kommunalen Strukturen und damit um wirk-
lich passgenaue ortsnahe Versorgungsstruk -
turen, sondern um den Gewinn von eigenen
Einfluss- und Gestal tungsmöglichkeiten.
Und wie auf Bundesebene sah man auch in
NRW ganz offensichtlich die Chance, diese

fast zum Nulltarif zu bekommen. Denn finan-
zieren sollten die Versicherten der Pflege-
kassen und die Kommunen die Pflegestütz-
punkte trotz des Labels „Pflegestützpunkt
NRW“ nach wie vor alleine. Wie so oft in
den Zeiten leerer Kassen und Konnexitäts-
diskussionen wollte da jemand die „Musik
bestellen, ohne sie zu bezahlen“.
Selbst wenn das Ministerium (mindestens
daneben) die lautere Absicht der Stärkung
der Kommunen gehabt hat, müsste es sich
heute im Bundesvergleich fragen lassen, ob
es dieses Ziel durch seine einseitige Ver-
handlungsstrategie mit Ausbooten der Kom-
munen erreicht hat. Das Gegenteil scheint
der Fall, denn wo Länder nicht aus wohl er-
wogenen Gründen und zum Schutz der
(auch in NRW) bereits bestehende lokalen
Beratungsstrukturen gänzlich auf die Ein-
richtung von Pflegestützpunkten verzich-
ten, orientieren sich die Umsetzungswege
eher stärker an kommunalen Interessen als
an den (wirtschaftlichen) Interessen der
Pflegekassen.
Nach diesem aus kommunaler Sicht unglück-
lichen Start in die Verhandlungen konnten
in den seit Herbst vergangenen Jahres ge-
führten zahlreichen Gesprächen unter Be-
teiligung der kommunalen Spitzenverbände
noch erhebliche Veränderungen erreicht
wer den, so dass am 27. Februar diesen 
Jahres eine abgestimmte Version von allen
Beteiligten unterzeichnet werden konnte. 
Diese nunmehr gültige Rahmenvereinba-
rung zur Errichtung von Pflegestützpunkten
kann naturgemäß die zuvor dargestellte
„Fehlentscheidung“ des Bundesgesetzge-
bers im Hinblick auf die federführende Posi -
tion der Pflegkassen nicht ändern. Gegen-
über der den Kommunen in § 92c SGB XI
zugesprochenen Rolle und vor allem auch
gegenüber dem ersten Enwurf der Rahmen-
vereinbarung, der ja nur die „Handschrift“
von Ministerium und Pflegekassen trug,
stärkt sie jedoch die Position der nordrhein-
westfälischen Kommunen deutlich. Zwar
liegt die vorrangige Verantwortung für den
Verfahrensablauf nach wie vor bei den
Pflegekassen. In dem die Vereinbarung die
Bildung von Pflegestützpunkten aber aus-
schließlich als gemeinsame Pflegestütz-
punkte der Pflegekassen und der Kommunen
vorsieht, werden die Kommunen gleich be-
rechtigter Vertragspartner im Rahmen der
einzelnen Stützpunktverträge. So besteht
zumindest auf dem Papier die Chance, dass
sie ihre vielfältigen Kompetenzen insbeson-
dere im Bereich der Altenhilfe, der Hilfe zur
Pflege, der Grundsicherung im Alter etc.
einbringen.
Die Rahmenvereinbarung bietet grundsätz-
lich Handlungsspielraum für lokale Lösun-
gen: zwar sind insbesondere im Hinblick
auf die Anzahl der Pflegestützpunkte auf
Grund der Festlegung des Verhältnisses von

260

Schwerpunkt: Lebensqualität im AlterSchwerpunkt: Lebensqualität im Alter

ED_256-304_06_09_akt.qxp:236-xxx  10.06.2009  10:00 Uhr  Seite 260



zwei Pflegestützpunkten in Trägerschaft der
Pflegekassen zu einem in Trägerschaft der
Kommune und der anfänglichen Zahl von
grundsätzlich drei Pflegestützpunkten ge-
wisse Vorgaben enthalten. Für die örtlich
jeweils mit den Pflegekassen auszuhandeln-
den Stützpunktverträge wird von Seiten der
Geschäftsstelle – immer die Verhandlungs-
bereitschaft der Beteiligten vorausgesetzt –
grundsätzlich aber ausreichend Spielraum
gesehen, entsprechend lokale Regelungen
auszuhandeln und dadurch Qualitätsein-
bußen vorzubeugen. 
Inwieweit die Pflegestützpunkte auf der
Grundlage dieser Vereinbarung dann auch
zu einer Verbesserung der Beratungsqua-
lität vor Ort führen können, hängt maß-
geb lich von den örtlich schon vorhandenen
Strukturen ab. Zumindest können die Pfle-
gestützpunkte den Rahmen für eine verbes-
serte Kooperation zwischen den örtlichen
Sozialhilfeträgern und den Pflegekassen
bilden. 
Um das örtliche Verhandlungsgeschehen
möglichst wenig einzuschränken, haben die
kommunalen Spitzenverbände das Bestre-
ben der Pflegekassen, einen Musterstütz-
punktvertrag zu entwickeln, letztendlich ab-
 gelehnt. Der Wunsch der Pflegekassen nach
einer gewissen strukturellen Einheitlichkeit
der Pflegestützpunkte wurde stets mit dem
Hinweis auf die regional verschiedenen Vo -
raussetzungen zurückgewiesen. Die jeweils
völlig unterschiedlichen Pflegeberatungs-
strukturen lassen einen solchen Muster -
vertrag nicht zu, zumal die deutliche Be-
fürchtung bestand, dass ein landesweit
abgestimmter Mustervertrag aus Sicht der
Pflegekassen nur dazu dienen sollte, die
zur Berücksichtigung lokaler Bedarfe drin-
gend erforderlichen örtlichen Verhandlun-
gen obsolet zu machen.
Das MAGS NRW wollte daraufhin den Errich-

tungsbeschluss zu den Pflegestützpunkten
in NRW, der im Wege einer Allgemeinver-
fügung ergehen muss, mit einer Arbeitshilfe
versehen. Bis zum Redaktionsschluss dieses
Eildienst-Heftes sind aber weder Allgemein-
verfügung noch Arbeitshilfe offiziell er-
schienen, obwohl sie eigentlich für Anfang
Mai angekündigt waren. Grund für die Ver-
zögerung sind schon in den ersten Verhand -
lungen aufgetretene Irritationen zum Ver-
ständnis der Rahmenvereinbarung.
Nach zwei Auftaktveranstaltungen in den
beiden Landesteilen Nordrhein-Westfalens
haben die Pflegekassen die Verhandlungen
mit den Kommunen Anfang März mit einer
aus kommunaler Sicht ungünstigen und auf-
grund der vorherigen umfangreichen Ge-
spräche nicht nachvollziehbaren, aber stets
befürchteten Verhandlungsstrategie auf-
genommen. 
Nach Kenntnis der Geschäftsstelle waren die
ersten Gespräche davon geprägt, dass
die Pfle gekassen eine sehr genaue und fest-
gelegte Vorstellung im Hinblick auf die Er-
richtung der Pflegestützpunkte hatten und
den in der Rahmenvereinbarung für alle Be-
 teiligten vorgesehenen Handlungsspielraum
vernachlässigen wollten. Für Unruhe hat in
den letzten Wochen insbesondere die Posi-
tionierung der Pflegekassen gesorgt, wo-
nach Pflegestützpunkte personell einseitig
durch den jeweiligen Träger besetzt wer-
den können und die Kooperation der an
dem Pflegestützpunkt Beteiligten durch nur
elektronische Hilfsmittel bzw. Vereinbarung
eines Termins sichergestellt werden soll.
Liegt der Pflegestützpunkt beispielsweise
in den Räumlichkeiten der AOK sollte also
nur AOK-Personal eingesetzt werden, liegt
er bei der Kommune nur kommunales Per-
sonal. Dies widerspricht dem Geist der Rah-
menvereinbarung und stellt die umfan-
greichen Vorgespräche zur Erarbeitung der

Rahmenvereinbarung in Frage. Denn eine
Beratung „aus einer Hand“ ist so nicht mög-
lich. Auch das MAGS NRW hat dies inzwi-
schen klargestellt und die wesentliche Funk-
tion der Pflegestützpunkte im Sinne eines
„one-stop-governments“ noch einmal betont.
Auch wenn aus einigen Kreisen – meist auf-
grund bereits zuvor bestehender guter Ko-
operationsstrukturen – durchaus auch von
gelingenden Vertragsverhandlungen zu
hören ist, ist aus kommunaler Sicht das
Schicksal der „Pflegestützpunkte NRW“
nach wie vor offen. Solange es den Pflege-
kassen bei Vermeidung jeder zusätzlichen
finanziellen Belastung vorrangig um eine
wirtschaftliche Nutzung oder Zweitverwer-
tung eigener freier Kapazitäten und um die
Gesichtswahrung im kasseninternen Wett-
bewerb um Marktanteile geht und das Land
nicht konsequent und ohne eigene (Macht-)
Interessen die kommunalen Gestaltungs-
möglichkeiten unterstützt, sind die Pflege -
stützpunkte eher auf dem Weg der in der
Praxis weitgehend gescheiterten „gemein-
samen Servicestellen“ nach dem SGB IX als
auf dem Weg zu einer wirklichen Verbesse-
rung der oft bereits heute funktionierenden
lokalen Beratungsstruktur. Wenn wohnort-
nahe dezentrale Beratungsstellen in allen
Rathäusern dann durch drei Pflegestütz-
punkte in nebeneinander liegenden Pflege-
kassen-Geschäftsstellen in der Kreisstadt er-
setzt würden, wäre den pflegebedürftigen
Menschen und ihren Angehörigen jeden-
falls von der „großen Politik“ einmal mehr
ein Bärendienst erwiesen worden. Bund,
Land und Pflegekassen müssten sich dann
fragen, wen die Verantwortung hierfür trifft.
Die Kommunen sicherlich nicht. Gut gedacht
wäre dann eben noch lange nicht gut gemacht.

EILDIENST LKT NRW
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Das Bundesaktionsprogramm
Mehrgenerationenhäuser
Mit dem Aktionsprogramm Mehrgeneratio-
nenhäuser will die Bundesregierung einen
Beitrag zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels und der sich dadurch ver-
ändernden Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen in der Gesellschaft leisten. Ziel ist der
flächendeckende Aufbau von Mehrgenera-
tionenhäusern. Bundesweit werden derzeit
500 Mehrgenerationenhäuser gefördert, 60
davon in Nordrhein-Westfalen. Mit 68 Pro-
zent arbeitet über die Hälfte der Mehrge-
nerationenhäuser in ländlichen Gebieten
oder Kleinstädten.

Mehrgenerationenhäuser sind Dienstleis-
tungszentren, in denen der soziale Aus-
tausch von vier Generationen gefördert wer-
den soll: Kinder/Jugendliche, Erwachsene,
Menschen über 50 Jahre und Hochbetagte
sollen sich im Alltag begegnen, sich helfen
und voneinander lernen. Durch die Häuser
sollen ein Stück weit die sozialen und fami-

Seit Auflage des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser im Jahr 2006 erfolgte eine nahezu flächendeckende Einrichtung von
500 Mehrgenerationenhäusern in fast allen Kreisen und kreisfreien Städten. Der Artikel geht der Frage nach, welche Erfahrungen bisher
mit den Mehrgenerationenhäusern in den Kreisen in NRW gemacht wurden, welchen Beitrag sie zur Bewältigung des demografischen
Wandels leisten können und welchen Herausforderungen sie sich in Zukunft – nach Auslaufen der Bundesförderung – stellen müssen.

Der Beitrag der Mehrgenerationen-
häuser zur Bewältigung
des demografischen Wandels  
Von Christina Stausberg,
Hauptreferentin beim Landkreistag NRW 
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liären Netzwerke ersetzt werden, die in der
modernen Welt zunehmend verloren ge-
hen. Verwandtschaftliche Netzwerke wer-
den kleiner, Familie funktioniert nicht mehr
als Zusammenleben verschiedener Genera-
tionen, es fehlt an familiärem Zusammen-
halt und Unterstützung. Mit den Mehrge-
nerationenhäusern soll der Isolation der
Generationen entgegengewirkt und das
Prin zip der Großfamilie in moderner Form
wiederbelebt werden.
Für ältere Menschen bieten Mehrgeneratio-
nenhäuser die Möglichkeit, ihre vielfältigen
Kompetenzen und Erfahrungen einzubrin-
gen und eine sinnvolle Aufgabe zu finden.
In den Mehrgenerationenhäusern werden
Dienstleistungen rund um Familie und Haus-
halt angeboten, die auf den örtlichen Bedarf
abgestimmt sind und in einem Netzwerk
mit den bestehenden lokalen Angeboten
erbracht werden. Dabei sollen professio-
nel le und ehrenamtliche Kräfte zusammen-
arbeiten. Dienstleistungen können zum Bei-
spiel sein:

● Gemeinsame Aktivitäten für alle
Lebensalter

● Offener Tagestreff/Café/Mittagstisch
● Informationen, Beratung
● (Weiter-)Bildungsangebote
● Ferienbetreuungsangebote für Kinder
● Treffpunkt für Senioren

Weitere Informationen zum Aktionspro-
gramm können über die Internet-Seite
www.mehrgenerationenhaeuser.de abge-
rufen werden.

Umsetzung vor Ort

Am 17.03.2009 hat das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) gemeinsam mit den kom-
munalen Spitzenverbände die Fachtagung
„Zukunftsfähige Strukturen für alle Gene-
rationen“ durchgeführt. Die Fachtagung
befasste sich mit den Möglichkeiten zur
nachhaltigen Sicherung und Finanzierung
der Mehrgenerationenhäuser, da die Bun -
desfinanzierung ab 2011 ausläuft. Vor die-
sem Hintergrund hat der Landkreistag Nord -
rhein-Westfalen die Kreise um Informationen
über ihre Erfahrungen mit den Mehrgene-
rationenhäusern und über die Finanzierung
der Häuser gebeten. 
Aus einer Reihe nordrhein-westfälischer
Kreise liegen Rückmeldungen zu den Mehr-
generationenhäusern vor. Daraus ergibt

sich ein vielfältiges und buntes Bild für die
Umsetzung vor Ort. Mehrgenerationen-
häuser wurden sowohl in kommunaler (ins -
besondere städtischer) als auch in kirch-
licher und freier Trägerschaft etabliert. Zum
Teil wurden bereits bestehende Einrichtun-
gen als Mehrgenerationenhäuser anerkannt.
Die Arbeitsschwerpunkte der Häuser sind
je nach Region, Träger und Einrichtung sehr
unterschiedlich, sie reichen von der Senio-
renarbeit und Pflege bis hin zu Fragen der
Jugendarbeit, der Frauenarbeit und der In-
tegration. Entsprechend vielfältig ist das
Angebotsspektrum, es umfasst Angebote
der Familienbildung, der Fort- und Weiter-
bildung, Beschäftigungsangebote für Ar-
beitslose, sozial- und arbeitsrechtliche Be-
ratung, Angebote der Seniorenarbeit und
Pflege bis hin zum Hausnotruf, Freiwilli-
genzentrale, Angebote für Migrantinnen
und Migranten sowie für Behinderte, Haus-
aufgabenbetreuung, Kochgruppen, Sport-
kurse, kulturelle Angebote (Literaturtreff,
Malkurse, Musikkurse, Theaterkurse), offe -
ner Treff, Mittagstisch, Café etc. 
Es sind zahlreiche Kooperationen mit unter-
schiedlichen Partnern vor Ort geschlossen
worden, und neben der Durchführung ei-
gener Angebote werden auch Angebote der
Partner vermittelt. In erster Linie wirken die
Mehrgenerationenhäuser im unmittelba-
ren örtlichen Umfeld (Stadt- bzw. Stadtteil-
bezug), allerdings wird zum Teil auch eine
überregionale Arbeit umgesetzt bzw. an-
gestrebt.
Die Einrichtung von Mehrgenerationenhäu -
sern wird einvernehmlich als sehr erfolgreich
bewertet. Neben der positiven fachlichen
Bewertung des generationenübergreifenden
Ansatzes wird die Aufnahme in das Förder-
programm des Bundes auch als Anerken-
nung und „zusätzliches Gütesiegel“ wahr-
genommen. Hierdurch konnten auch neue
Förderer und Unterstützer der Einrichtun-
gen gewonnen werden.
Die Finanzierung der Mehrgenerationen-
häuser erscheint jedoch überwiegend nicht
gesichert. Die Einnahmen aus Kursgebühren
und Spenden sowie die Eigenanteile der Trä-
ger machen nur einen kleinen Teil der Ge-
samtkosten der Mehrgenerationenhäuser
aus. Weder Träger noch Kommunen sind
bei angespannten Haushalten in der Lage,
die Finanzierung der Mehrgenerationen-
häuser umfassend sicherzustellen. Im Hin-
blick auf den Wegfall der Anschubfinanzie-
rung des Bundes ist in vielen Fällen daher
noch keine Lösung in Sicht.

Der Beitrag der Mehrgenera-
tionenhäuser zur Bewältigung
des demografischen Wandels

Angesichts der Bedeutung des demografi-
schen Wandels für die Kommunen und sei-
ner Auswirkungen auf nahezu alle kommu-
nalen Handlungsfelder – Kinderbetreuung,
Schule, Grundsicherung im Alter, Pflege,
Infrastruktur, Verkehr, Wohnen, Gesund-
heit etc. – ist die frühzeitige Entwicklung
eines strategischen Konzepts zur Bewälti-
gung des demografischen Wandels auch auf
kommunaler Ebene wichtig. Dazu kann die
Idee der Bildung eines generationenüber-
greifenden Netzwerks, wie sie in den Mehr-
generationenhäusern umgesetzt wird, einen
Beitrag leisten.
Auch wenn nach den vorliegenden Rück-
meldungen die Kreise in der Regel nicht
selbst Träger der Mehrgenerationenhäuser
sind, sehen sie angesichts der beschriebenen
gesellschaftspolitischen Entwicklung in den
Mehrgenerationenhäusern eine örtliche
Bereicherung, insbesondere im Hinblick auf
die Förderung des freiwilligen Engagements
und der Hilfe zur Selbsthilfe, und sprechen
sich grundsätzlich für eine Verstetigung des
Angebots aus. Dabei kann es jedoch nicht
einfach um einen Automatismus der Wei -
terführung der einmal geschaffenen Struk-
turen gehen. Vielmehr ist es erforderlich,
auf der Basis einer gründlichen Analyse der
bestehenden Angebote und der vorhande-
nen Möglichkeiten vor Ort nachhaltige und
sinnvolle Ansätze zu entwickeln und aus-
zubauen, die sich in ein Gesamtkonzept zur
Bewältigung des demografischen Wandels
einfügen.
Aus Sicht der Kreise sind hierbei vor allem
die Fragen bedeutsam, wie die Idee des ge-
nerationenübergreifenden Netzwerks über
den Bezug zur einzelnen Stadt bzw. zum
einzelnen Stadtteil hinaus zu einem flä-
chenwirksamen Ansatz weiterentwickelt
werden kann, wie bereits vorhandene An-
gebote sinnvoll integriert werden können
und wie eine möglichst trägerübergreifen-
de Kooperation ausgestaltet werden kann.
Es erscheint erforderlich, vor diesem Hinter-
grund jeweils vor Ort die kommunalpoliti-
schen Handlungsmöglichkeiten und -strate-
gien auszuloten und individuelle Konzepte
unter Einbeziehung der Mehrgenerationen-
häuser zu entwickeln.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009  00.00.00
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Bisher sind bereits rund 20 Projekte zur
Unterstützung älterer Menschen und

ihrer Angehörigen in den unterschiedlichsten
Lebens- und Hilfesituationen entstanden.
Angefangen bei Unterstützungsangeboten
zur Entlastung im Alltag, etwa bei der Gar-
tenarbeit oder beim Wocheneinkauf, über
die Einrichtungen der SeniorenServiceStellen
als Ansprechpartner für alle Fragen rund um
das Thema „Leben und Wohnen im Alter“
bis hin zu Entlastungsdiensten pflegender
Angehöriger. Für den Fall, dass eine Be-
treuung in einem Heim erforderlich wird,
ist die Region auch in dieser Hinsicht mit
rund 30 Alten- und Pflegeheimen – ein-
schließlich Heimen für Kurzzeitpflege – gut
aufgestellt.
„Sozial“, „nah am Menschen“ und „part-
nerschaftlich, dialogisch und kooperativ“ –
das sind die Qualitätsmerkmale, unter de-
nen der Kreis Siegen-Wittgenstein gemein-
sam mit den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden eine moderne und offensive
regi onale kommunale Sozialpolitik – den
„Siegen-Wittgensteiner Weg der Altenhil-
fe“ – gestaltet. Ihn zeichnen die sogenann-
ten Gemeindemodelle aus, d.h. das lokal
geschaut wird, was die Menschen vor Ort
benötigen, welche Angebote bereits vor-
handen sind bzw. noch entwickelt werden
müssen, um Hilfen passgenau anbieten zu
können. „Wir machen keine zentrale Alten-
politik, die allen Städten und Gemeinden
ein Modell überstülpt. Vielmehr bauen wir
moderne und auf die örtlichen Herausfor-
derungen zugeschnittene Strukturen auf
und entwickeln dezentrale Arbeits- und Pro-
jektansätze“, betont Kreissozialdezernent
Helmut Kneppe. 
Eine bundesweit einheitliche Altenpolitik
macht für Kneppe ebenfalls keinen Sinn.
Was Menschen in Großstädten wie Köln,
Essen oder Dortmund für ein stabiles sozia-
les Lebensumfeld brauchen, sieht in länd-
lichen Räumen oft völlig anders aus, weil sich
die Rahmenbedingungen und die Lebens-

wirklichkeiten grundlegend unterscheiden.
Auch innerhalb von Kreisen und Regionen
gestaltet sich dies sehr unterschiedlich, ins-
besondere auch in einem Flächenkreis wie
Siegen-Wittgenstein einer ist. Anhand zwei -
er Projekte wird beispielhaft deutlich, wel-
che Konzepte die Altenpolitik im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein mit
seinen 11 Städten und
Gemeinden verfolgt.

Ehrenamtliche
Wohnberatung
und Wohn-
raumanpas-
sung des 
Vereins 
ALTERAktiv
„Es ist nie zu früh,
darüber nachzuden-
ken, was im eigenen
Zuhause verändert
werden kann, damit
Stolperfallen keine
Chance haben und
man möglichst lange
unbeschwert und
selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden
leben kann“. Unter
diesem Motto steht
die Arbeit von zur
Zeit 15 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern
des Vereins ALTERAk-
tiv. Die meisten von
ihnen sind wie die
Ratsuchenden selbst
bereits älter. Neben
der wichtigsten Voraussetzung, sich gut in
die Lebenssituation älterer Menschen hin-
einversetzen zu können, bringen sie aus
ihren früheren beruflichen Tätigkeiten, bei-
spielsweise als Architekten, Ingenieure und

Pflegefachkräfte, vielfältige Fachkennt-
nisse in die ehrenamtlich Arbeit von AL-
TERAktiv ein – eine Mitarbeiterin stammt
sogar aus der Sozialgerontologie. 
Die Beratung des Vereins ist allumfassend.
So beantworten die Expertinnen und Ex-
perten beispielsweise alle Fragen rund um

„Die Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 – ‚Leben und Wohnen im Alter’ ist ein Erfolgsmodell. Mit  vielfältigen haushaltsnahen
und pflegeergänzenden Angeboten sind wir vor Ort bei den Menschen angekommen. So haben wir mit den SeniorenServiceStellen
bereits ein flächendeckendes Beratungsangebot in allen Städten und Gemeinden aufgebaut, weit bevor mit dem Konzept der Pflege -
stützpunkte bundesweite Regelungen getroffen wurden.“ Mit diesen Worten fasst Landrat Paul Breuer die Aktivitäten der vergangenen
vier Jahren zusammen, in denen der Kreis, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Verbände, Vereine und Institutionen
die Altenpolitik in Siegen-Wittgenstein offensiv gestaltet und modern ausgerichtet haben. Dem Wunsch älterer Menschen, möglichst
lange selbstbestimmt in den eigenen Wänden zu leben, wird damit Rechnung getragen. 

Regionale kommunale Sozialpolitik
in Siegen-Wittgenstein:
Initiative „Leben und Wohnen im Alter“

Von Sandra Thiemt, Bereich Planung und Steuerung,
Sozialdezernat des Kreises Siegen-Wittgenstein

„Sich mit barrierefreiem Wohnen ausein-
anderzusetzen lohnt sich!“ Das ist die ein-
hellige Meinung von älteren Menschen, die
die Wohnraumberatung kennen- und ihre
Angebote schätzengelernt haben.
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die Barrierefreiheit und geben viele gewinn -
bringende Tipps und Anregungen, welche
Veränderungen die Ratsuchenden in ihrem
Eigenheim oder der Mietwohnung vorneh-
men können. Das Spektrum reicht von ganz
einfachen Dingen, wie die Beleuchtung im
und ums Haus herum so optimal wie mög-
lich zu gestalten, bis hin zu größeren Um-
baumaßnahmen, etwa das Badezimmer 100
Prozent barrierefrei zu gestalten. „Auch wenn
zur Zeit überwiegend Badezimmer und Kü-
chen mit Blick auf Barrierefreiheit überplant
und umgebaut werden, lohnt es sich aber
auch immer, andere Bereiche des alltägli chen
Umfeldes im Hinblick auf die Bedürfnisse
und Interessen älterer Menschen zu über-
prüfen“, so der erste Vereinsvorsitzende
Erich Kerckhoff. 
Ein wichtiges Thema ist heutzutage auch die
Energieberatung. Hier greift ALTERAktiv In -
teressierten tatkräftig unter die Arme. Bei-
spielsweise bei der Frage, wie ältere Men-
schen, die häufig in zu großen Wohnungen
leben, Energiekosten sparen können. „Bei
all unseren Unterstützungsangeboten setzen
wir auf Vertrauen und fachlichen Sachver-
stand“, so Kerckhoff. Die Wohnraumbera-
tung von ALTERAktiv wird von der Zukunfts-
initiative „Leben und Wohnen im Alter“
jährlich mit 12.000 Euro unterstützt.

Wohnpartnerschaften

Eines der jüngsten Projekte sind die „Wohn-
partnerschaften“, an dem unterschiedliche
Träger beteiligt sind, u.a. der Kreis Siegen-
Wittgenstein, die Sparkassenstiftung „Zu-
kunft“, das Studentenwerk der Universität
Siegen, das Familienbüro der Stadt Siegen
und der Verein ALTERAktiv. Das Projekt hat
einen intergenerativen Ansatz: Ältere Men-
schen bieten jungen Menschen preisgün-
stig oder gar kostenlos Wohnraum an, und
im Gegenzug leisten diese „Mieter“ dann
im Haus und Garten Hilfe und Unterstüt-
zung. Für einen Quadratmeter plus Neben-
kosten „müssen“ die Mieter in der Regel
eine Stunde Hilfe im Monat leisten. Ent-
sprechend reduziert sich dann der Miet-
preis. „Ein wunderbares Beispiel für eine
Win-Win-Situation, bei dem deutlich wird,
dass man etwas gewinnen kann, wann man
bereit ist, auch etwas zu geben“, sagt Kreis-
sozialdezernent Helmut Kneppe. 
Eine solche Projektidee hat in einer Region,
in der die Eigenheimquote mit Einliegerwoh-
nungen sehr hoch ist, eine Zukunft, sind sich
die Träger und Initiatoren der Wohnpart-
nerschaften einig. Sie sind aber auch sicher,
dass das Projekt nicht von Anfang an ein
Selbstläufer sein wird: „Viele Menschen in
Siegen-Wittgenstein leben in einer meist
sehr nachbar- und freundschaftlich gepräg-
ten Umgebung, ‚Fremde’ sind da eher sel-
ten. Deshalb müssen sich gerade Ältere erst

an den Gedanken gewöhnen, mit jeman-
dem von ‚Außen’, sein Haus zu teilen“, sagt
Reiner Jakobs, Programmleiter der Zukunfts -
initiative „Leben
und Wohnen im
Alter“. Die ersten,
die sich an diesem
Wohnmodell be-
teiligen, ihre gu-
ten Erfahrungen
sowie der persön-
liche und soziale
Gewinn daraus,
werden daher bei-
spielhaft sein und
dafür sorgen, dass
es weitere „Muti-
ge“ gibt, ist Rei-
ner Jakobs über-
zeugt. 
Für dieses Jahr 
haben sich die
Projektverantwort-
lichen zum Ziel ge-
setzt, drei bis fünf
Partnerschaften zu-
sammenzubekom-
men. „Das Projekt
braucht einfach 
seine Zeit“, sagt
Sparkassenvor-
stand Günther
Zimmermann. Er
geht des-halb von
einem Engage-
ment der Sparkas-
sen-Stiftung von
mindestens drei
Jahren aus. Die
Projekt-Initiatoren
sind sich darin einig,
dass das Projekt eine Antwort auf eine
Reihe von aktuellen Fragen und Heraus-
forderungen ist. So sei es beispielsweise
für Studenten und andere junge Leute
eine günstige Alternative zu den steigen-
den Mieten vor allem in städtischen Berei-
chen. Auch Alleinerziehende, die die Be-
treuung und Erziehung ihrer Kinder zum
Großteil in eigener Verantwortung über-
nehmen, würden von den Wohnpartner-
schaften profitieren.
Unabhängig von der finanziellen Entlastung
der Jüngeren sieht Gerold Wagener, Pro-
grammleiter der Zukunftsinitiative „Familie
ist Zukunft“, auch weitere mögliche Syner-
gieeffekte auf Seiten der jungen Mieter.
„Junge Familien können bei der Aufsicht
ihrer Kinder durch die älteren Ersatzomas
und -opas entlastet werden“, so Wagener.
Der soziale Moment des Projektes, der zu-
gleich auch eine neue Form der Begegnung
von Jung und Alt ist, ist dabei nicht zu un -
terschätzen. Die Kosten für das Projekt, die
im ersten Jahr auf 12.000 Euro beziffert

werden, teilen sich die Sparkassen-Stiftung,
die Stadt Siegen und der Kreis Siegen-Witt-
genstein. 

Neue Wege der Altenpolitik
auch aus finanziellen
Gründen zwingend geboten
„Unsere Zukunftsinitiative ist auch deshalb
so erfolgreich, weil sie abgesehen von der
qualitativen Verbesserung der Lebenssitua-
tion älterer Menschen auch wirtschaftlich
den Kreishaushalt entlastet und damit auch
nicht unwesentlich die Haushalte der Städ-
te und Gemeinden“, betont Kreissozialde-
zernent Helmut Kneppe. Dies vor allem des-
halb, weil ambulanten – und damit auch
preiswerteren – Hilfs- und Betreuungsan
geboten eindeutig Vorrang gegenüber teu-
ren stationären Angeboten eingeräumt wur-
de. Seit dem Jahr 2005 konnte der Kreis für
die Pflege und Betreuung älterer Menschen
so jährlich rund 3,4 Millionen Euro weniger
ausgeben. Zugleich wurden in dieser Zeit
50.000 Pflegestunden mehr geleistet und
35 Stellen zusätzlich geschaffen. 
Breuer und Kneppe verweisen darauf, dass
dies nicht möglich gewesen wäre, wenn
nicht alle verantwortlichen Akteure an ei-
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„Wohnpartnerschaften – ein Gewinn für Jung und Alt.“
Copyright Franz Pfluegl – fotolia.com
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nem Strang gezogen hätten. Die Initiative
„Leben und Wohnen im Alter“ im Jahr
2005 zu starten, sei eine richtige und vor-
ausschauende Entscheidung gewesen, da
so die aktive Gestaltung der Seniorenpolitik
auf eine breite gesellschaftliche Basis ge-
stellt werden konnte. Motivation, diesen
Prozess anzustoßen, ist die demografische
Entwicklung, die im Kreis Siegen-Wittgen-
stein noch gravierender verläuft als anders-
wo. Im Jahr 2020 werden etwa doppelt so
viele Hochbetagte über 80-Jährige im Kreis
leben als im Jahr 2000. Gleichzeitig wird die
Bevölkerung um rund 25.000 Einwohner
auf etwa 270.000 abnehmen. Dann muss
sich eine zahlenmäßig deutlich kleinere ak-
tive Bevölkerung um eine größere Zahl äl-
terer Menschen kümmern. Deshalb war es
wichtig, frühzeitig Netzwerke zwischen dem
haupt- und ehrenamtlichen Bereich zu knüp-

fen: „Am Beispiel von ‚Leben und Wohnen
im Alter’ wird einmal mehr deutlich, wel-
chen enorm wichtigen Beitrag das Ehren-
amt für unser gut funktionierendes Gemein -
wesen leistet“, so Landrat Paul Breuer.
Dass sich die bisherige Bilanz der neu ge-
stalteten regionalen kommunalen Sozialpo-
litik sehen lassen kann, bescheinigen nicht
nur alle am Prozess beteiligten Partner, son-
dern auch externe Experten, beispielsweise
der Deutsche Verein oder das Bundesge-
sund heitsministerium. Mit seinen Aktivitä-
ten im Bereich der Alten- und Familienpoli-
tik hat der Kreis Siegen-Wittgenstein in
jüngster Vergangenheit immer wieder von
sich Reden gemacht. Den Ausbau alltags-
und pflegeunter stützender Projekte auch
künftig weiter voranzubringen, ist dem Kreis
Siegen-Wittgenstein ein wichtiges Anlie-
gen. Deshalb unterstützt er den Aufbau von

Netzwerken zwischen haupt- und ehren-
amtlichem Bereich in den nächsten Jahren
mit durchschnittlich 300.000 bis 500.000
Euro. Um den Mehrwert von Projekten auch
langfristig zu sichern, werden sie vor Projekt-
beginn einer finanzwirtschaftlichen Prüfung
unterzogen. Es werden nur solche gefördert,
die sich anschließend auch wirtschaftlich
selber tragen.
Für weitere Informationen über Projekte,
die durch die Zukunftsinitiative angestoßen
und umgesetzt wurden, wie präventive
Haus besuche, SeniorenServiceStellen und
Entlastungsdienste für Senioren und pfle-
gende Angehörige, steht Reiner Jakobs,
Programmleiter von „Leben und Wohnen
im Alter“, gerne zur Verfügung.
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Neue
Solidarität

Mit der Individualisierung des Alters ist ten-
denziell eine Singularisierung, eine Verein-
zelung verbunden. Vielen Menschen im 3.
Lebensalter ist dies bewusst, und so schlie-
ßen sie sich seit einigen Jahren in Verbünden
zusammen. Denn neben Gesundheit und
auskömmlichem Einkommen gehören auch
Kontakte und Begegnungen zur Lebens-
qualität. In ganz Deutschland gibt es zahl-
lose selbstorganisierte Gruppen älterer Men-
schen, die sich längst auf nationaler Ebene
organisiert haben und sich als Lobbyisten

für ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Älter-
werden verstehen.  Im Kreis Viersen existie-
ren in allen neun Städten und Gemeinden
sehr aktive Initiativen, die für alle offen sind,
die sich dazu rechnen wollen. Interessanter-
weise entstanden die Gruppen aber nicht
aus sich selbst, indem sich zum Beispiel Bür-
ger zusammenschlossen. In allen Fällen be-
durfte es der Initiierung und Unterstützung
der Kommunen, die wie beispielsweise in
der Stadt Viersen mit dem Caritasverband
zusammenarbeiten oder in anderen Kom-
munen mit der vom Land NRW geförder-
ten ZWAR Zentralstelle NRW (Zwischen
Arbeit und Ruhestand).

● Brüggen, Arbeitskreis Senioren Brüggen
● Grefrath, Älterwerden in der Gemeinde

Grefrath e.V.
● Kempen, Senioreninitiative, Altenhilfe

Kempen e.V., Zwar Gruppe
● Nettetal, Zwar Gruppen, Aktiv im Alter
● Niederkrüchten, Zwar Gruppe
● Schwalmtal, Zwar Gruppe
● Tönisvorst, Die Alternativen

Seniorenbüro Tönisvorst e.V.,
Zukunftswerkstatt 

● Viersen, Aktivbüro Miteinander-
Füreinander

● Willich, Seniorenbeirat, Altenhilfe
Stadt Willich 1970 e.V.

In Zeiten, in denen das Alter nicht mehr grau, sondern bunt ist, fällt es schwer das, was Lebensqualität im Alter ausmacht, zu beschreiben.
Jeder kann nach seinem Facon alt werden,  und die Menschen tun dies auch. Sie nutzen die späte Freiheit, die ihnen durch die ge-
wonnenen Jahre zwischen dem 55. und dem 75. Lebensjahr beschieden ist. Die Menschen werden älter und das Alter jünger, und so
hat sich vor das eigentliche Alter eine neue Lebensphase, das 3. Lebensalter, geschoben. Für diesen Lebensabschnitt gibt es keine
festen Rollen und keine allgemeingültigen Erwartungen oder Normen. Ja, dieser Lebensabschnitt ist so neu, dass die alten Bezeich-
nungen wie „Senior“, „Junge Alte“ oder „Ältere Mitbürger“ nicht passen und neue Begriffe noch nicht gefunden sind. Das zentrale
Kennzeichen dieser Altersgruppe ist die Alterslosigkeit. Mann und Frau können sich zur Ruhe setzen oder noch mal richtig durch-
starten. Man kann sich als Großeltern um die Enkelkinder kümmern oder noch mal eine neue Familie gründen. Man kann seinen Garten
zum Hobby machen oder Haus und Hof verkaufen und mit einer Segeljacht durch die Karibik schippern. Man kann sich Verpflichtungen
entziehen oder sich in ehrenamtliche Tätigkeiten stürzen. Man kann sich jünger kleiden als die eigenen Kinder oder seine Garderobe
nach Bequemlichkeit aussuchen. Man kann ein Studium beginnen oder den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ganz wie es
gefällt.  Die beiden wichtigsten Voraussetzungen für einen selbstbestimmten Lebensstil beim Älterwerden sind in den meisten Fällen
erfüllt: die Gesundheit spielt mit und das materielle Auskommen ist gesichert. Noch nie ging es den Menschen jenseits der 55 gesund-
heitlich und finanziell so gut wie heute. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Zurzeit ist es jedenfalls so, dass jeder selbst verantwortlich
für seine Lebensqualität nach der Erwerbszeit ist.  Das ist im Kreis Viersen nicht anders als sonst wo in Deutschland.

Lebensqualität im Alter –
Ein neuer Lebensabschnitt
Von Erich Schützendorf,
Fachbereichsleiter „Fragen des Älterwerdens“
der Kreisvolkshochschule Viersen 
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In den  Vereinigungen haben sich zahllose
Gruppen gebildet, die in ihrer Mehrzahl ge-
meinsam Freizeit gestalten und verbringen
wollen. Es wird gewandert, Fahrrad gefah-
ren, gereist und gekocht, es werden Theater-

besuche, Computer- und Sprachkurse orga -
nisiert. Und in (fast) jedem Ort gibt es eine
Redaktionsgruppe, die eine Zeitung her-
ausgibt mit, mit der man sich über alle An-
gebote informieren kann:

● Nettetaler Spätlese
● Söetelsche Bote
● Älterwerden in Tönisvorst
● Viersen 55 plus
● Willicher Spätlese
● Seniorenspiegel, Kempen
● Die Brücke, Grefrath

Angestoßen durch die Kommunen fragen
sich die Bürger, wie sie in ihrer Gemeinde,
ihrer Stadt gut älter werden wollen und was
sie selbst dafür tun können. Welche Forde-
rungen mit Blick auf ein selbstbestimmtes
Leben im Alter in Zukunft auf die Kommu-
nen zukommen werden, darf mit Spannung
erwartet werden. Jedenfalls sind es nicht
mehr die fehlenden Parkbänke in einer Grün-
 anlage, die von den Seniorenvereinigungen
eingeklagt werden. In welche Rich tung es
geht, zeigt zum Beispiel die Gruppe „WABE“
(Wohnen als besonderes Erlebnis) in Tönis-
vorst. Die sehr engagierte Gruppe, die in-
zwischen von dem Projekt “Partizipation
im Alter” des Landes NRW begleitet wird,
erwartet von der Stadt eine Zusammenar-
beit bei der Grundstückssuche und versucht
die Kommunalpolitiker in die Pflicht zu neh-

men. Das Thema „Wohnen im Alter“ be-
wegt die Menschen auch in den anderen
Städten und Gemeinden im Kreisgebiet und
wird dort  sehr intensiv verhandelt. Offen-
sichtlich suchen die Menschen im fortge-

schrittenen Alter nach neuen Formen der
Verbundenheit auch beim Wohnen. Viele
Wunschträume wie Altenwohngemein-
schaft und Mehrgenerationenwohnen mö-
gen auf der Strecke bleiben, aber es werden

sich, wenn die Kommunen zur Unterstüt-
zung bereit sind, viele neue Formen zwi-
schen Mietwohnung, Eigenheim und Be-
treutem Wohnen und Pflegeheim finden
und realisieren lassen.

Alter ist kein Fall für
die Sozialhilfe

Arm und alt war bis in die 70 und 80er Jahre
des letzten Jahrhunderts ein bekannter Ple-
onasmus. Alte Menschen waren ein Fall für
die Fürsorge oder nach Einführung des jetzt
abgelösten Bundessozialhilfegesetzes (1963)
ein Fall für das Sozialamt. Das war und ist
auch im Kreis Viersen so. Aber der Kreis
Viersen leistete sich schon Ende der 60er-
Jahre eine Mitarbeiterin für Altenhilfe (die
Stadt Tönisvorst bereits 1974), und diese
machte Mitte der 70er Jahre älteren Bürger -
(innen) Mut, sich in Vereinen zusammen-
zuschließen. Private Altenhilfe hießen die
damals gegründeten Vereine in Kempen,
Willich und Schwalmtal und sie verstanden
sich als Vereine, in denen alte Menschen ihr
Älterwerden und Alt-sein nicht fremd- son-
dern selbstbestimmt organisieren wollten.
Lange bevor der demografische Wandel
und das bürgerschaftliche Engagement in
aller Munde waren, wurden also im Kreis
Viersen Ansätze entwickelt, die alten Men-
schen nicht länger als Fürsorgeobjekt zu ver-
stehen, deren Lebensleistung man bei Kaf-
fee und Kuchen zu ehren versuchte. 1976
wurde bei der Volkshochschule des Kreises
Viersen ein eigener Fachbereich „Fragen des
Älterwerdens“ angesiedelt, der noch heute
besteht und der alle interessanten Themen
zum Älterwerden und Alter aufgriff und
aufgreift. Was damals begann ist heute All-
tag: Die älter werdenden Menschen mi-
schen sich ein, nehmen ihr Schicksal selbst
in die Hand und erwarten von den Kom-

munen Unterstützung für ihre Anliegen in
den Lebensbereichen Freizeit, Geselligkeit,
Kultur, Bildung und Wohnen im Quartier. 
Zusammenfassend kann man sagen: Wer
will, der kann im Kreis Viersen die nachbe-
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Miteinander – Füreinander in Alt-Viersen, Gruppe Vierscher Platt

Miteinander – Füreinander in Alt-Viersen, Gruppe Wandern
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rufliche Lebensphase gut, angenehm und
selbstbestimmt verbringen. Bleibt die Frage,
wie es mit der Lebensqualität im hohen Al-
ter, dem 4. Lebensalter, aussieht.

Lebensqualität
bei Abhängigkeit

Kann man im Kreis Viersen in Ruhe, also
sorglos abhängig, hilfs- und pflegebedürf-
tig werden? Auf den ersten Blick ist die Ver-
sorgung für den Fall der Pflege gesichert.
25 (bald 26) Pflegeheime, 14 (3 solitäre)
Kurzzeitpflegeheime, 5 Tagespflegeeinrich -
tungen, ein Stationäres Hospiz und mehr
als 30 Ambulante Pflegedienste bieten ihre
Leistungen an. Das reicht nach dem 2008
von einem unabhängigen Institut vorge-
legten Pflegebericht für eine Versorgung
der Kreisbevölkerung aus. Es fehlen nach
diesem Bericht ein weiteres Hospiz sowie
alternative Wohnformen für Pflegebedürf-
tige (Betreute Wohngemeinschaften). Die
Pflegekonferenz des Kreises Viersen, zu de-
ren Mitgliedern auch die vielen Selbsthilfe-
gruppen bis hin zu Vertretern der Heimbei-
räte gehören, versucht nun den Pflegebericht
umzusetzen und hält nach Versorgungs -
lücken Ausschau.
Damit ist der kommunale Auftrag zur Da-
seinsvorsorge erfüllt. Genauso ernst wird
die Überprüfung der Pflegeeinrichtungen
genommen, so dass man sich ohne große
Sorgen in deren Hände begeben kann. Aber:
Lebensqualität im hohen Alter deckt sich
nicht unbedingt mit dem, was Planungs-
und Pflegeexperten für richtig und gut hal-
ten. Auch für die Zeit der Abhängigkeit von
anderen haben Menschen sehr konkrete
und natürlich individuelle Vorstellungen,
was ihnen gefällt und gut tut. Die beste
Pflege ist immer die, die ich mir wünsche,
heißt die Botschaft. Bisher haben allerdings
Menschen ihre Wünsche selten bis gar nicht
formuliert. Sie hofften – und die meisten
tun dies immer noch – auf ein gnädiges
Schicksal und darauf, dass sich irgendeiner
um sie kümmert, wenn es anders kommt.
Heute, da die Menschen mit einem sehr
langen Leben rechnen dürfen oder müssen,
fangen immer mehr an, die letzte Lebens-
phase in ihre Lebensplanung einzubeziehen
und sich für ihr Leben in Abhängigkeit zu
interessieren. Noch ist es eher eine Minder-
heit, die Verantwortung für die Zeit der ei-
genen Pflegebedürftigkeit übernimmt, aber
die Zahl derer, die sich mit dem, was ihnen
angeboten wird, nicht mehr zufrieden ge-
ben, wächst. Das lässt sich im Kreis Viersen
an der sehr aktiven Hospizinitiative, die in
allen Städten und Gemeinden vertreten ist,
an den entstehenden Netzwerken zur palli-
ativen Versorgung, den Pflegebegleitern (die
im Kreis Viersen entstanden sind) oder den
Aktivitäten des Seniorenbeirates Willich, der

nach den besonderen Wünschen pflegebe-
dürftiger Migranten fragt, ablesen. Oder
auch an dem Projekt „(M)Ein Altenheim in
Vorst“, in dem Bürger(innen) in einem Stadt-

teil der Stadt Tönisvorst über Jahre Vorstel-
lungen für eine Alternative zum Altenheim
entwickelten und sich für die Realisierung
engagierten. Viele Gedanken, die in der
Gruppe entwickelt wurden, flossen in das
inzwischen fertige Haus ein. Ein Mitglied
der Gruppe ist heute Bewohnerin und sehr
zufrieden, dass sie die Bedingungen ihres
derzeitigen Wohnens beeinflussen konnte.
Es darf angenommen werden, dass in Zu-
kunft die Menschen verstärkt Einfluss auf
die Versorgungsstrukturen für das Alter neh-
men wollen, und es ist anzunehmen, dass
die Bürger ihre Kommunen weniger als Auf-
passer, denn als Mitgestalter in die Pflicht
nehmen werden, damit eine vom Men-
schen aus gedachte Pflege immer mögli -
cher wird. Auf jeden Fall werden in Zukunft
viele individuelle Pflegeeinrichtungen ent-
stehen und der Erfolg wird in hohem Maße
von der Bereitschaft der Kommunen ab-
hängen, diese Versuche zu unterstützen.

Lebensqualität bei Demenz

Wer im Alter körperlich beeinträchtigt ist,
kann in aller Regel auch bei schwersten Be-
hinderungen mit einer guten Versorgung in
seiner vertrauten Wohnung rechnen. An-
ders sieht es bei geistigen und/oder see-
lischen Beeinträchtigungen aus. Im Kreis
Viersen fehlt noch eine flächendeckende
ambulante gerontopsychiatrische Versor-
gung. Eine Versorgung in der häuslichen
Umgebung überfordert sehr oft die Fami-
lien und eine erholsame Entlastung ist in
der Regel nicht bezahlbar. Die einzige Al-
ternative ist dann das Pflegeheim. Die Pfle-
geheime haben deshalb zum Teil schon vor
längerer Zeit begonnen, sich der neuen Be-
wohnerstruktur (ca. 70% der Bewohner sind
dement) anzupassen. Einige Heime im Kreis

Viersen arbeiten vorbildhaft. Darüber hin-
aus gibt es folgende Angebote: Der LVR
unterhält in Viersen eine gerontopsychia-
trische Ambulanz und Tagespflege, der Ver-

ein Gemeinsam ein Info Center Demenz; in
Tönisvorst, Kempen, Nettetal und Grefrath
existieren Demenz Cafes mit engagierten
Freiwilligen, in Viersen ein häuslicher Unter-
stützungsdienst ebenfalls von Freiwilligen
getragen. Kreisweit sind die Pflegebegleiter
aktiv. Das Allgemeine Krankenhaus in Vier-
sen hat sich intensiv mit der Versorgung
von dementiellen Patienten beschäftigt.
Schon seit vielen Jahren trifft sich eine
Gruppe von engagierten ehren- und haupt-
amtlichen Personen, die sich in der Öffent-
lichkeit für eine andere Wahrnehmung der
Menschen mit Demenz einsetzt. Das Leben
mit Demenz ist lebenswert, war das Motte
eines Aktionsmonates im Mai/Juni 2008,
für den der Landrat die Schirmherrschaft
übernommen hatte. Zahlreiche Aktionen wie
Kinobesuch, Theater, Ausstellung oder Fahr-
radtour sollten dazu beitragen, dass Ange-
hörige den Mut haben, die Menschen mit
Demenz am öffentlichen Leben teilhaben
zu lassen. In dem Naherholungsort Brüggen
beteiligte sich die Gastronomie an der Ak-
tion “Menschen mit Demenz sind willkom-
men”. Die im Kreis Viersen ansässigen Künst-
ler beschäftigten sich mit dem Thema und
bewiesen mit einer Ausstellung ihrer Bilder
und Objekte im Kreishaus, dass Demenz
auch ganz anders gesehen werden kann.
Die Gruppe ist der Ansicht, dass es sich auch
weiterhin lohnt, dem Bild der „schreckli -
chen“ Krankheit entgegenzuwirken und
dazu beizutragen, dass mit einem anderen
Bild die Lebensqualität der Menschen mit
Demenz gesteigert wird. Sie tat dies im
Frühjahr 2009 mit einer Lesung von drei
Autoren unter der Überschrift „Die liebens-
und lebenswerten Seiten der Demenz“.

EILDIENST LKT NRW
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Ausstellung im Forum im Rahmen des Aktionsmonats Demenz, rechts Landrat Peter Ottmann
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Wer sind wir?
Das Team besteht aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Sozialamtes. Es setzt sich
zusammen aus dem Projektleiter Michael
Beitelsmann, sowie Sandra Hecker und Ma-
nuela Wacker. Der Abteilungsleiter für Al-
tenhilfe und Seniorenförderung, Manfred
Vollmer, zählt aber ebenso zum „Kernteam“
wie Thomas Müller als Pflegeplaner. 

Was wollen wir?

Die Ausgangslage für das auf 1½ Jahre an-
gelegte Projekt war von zwei unterschied-

lichen Fakten bestimmt: zum Einen sagen
uns die Statistiker den viel beschworenen
„demografischen Wandel“ voraus, das be-
deutet, es gibt in Zukunft wesentlich mehr
Menschen im Seniorenalter als heute, auch
im Kreis Mettmann. 
Andererseits bestimmen schon jetzt die Aus-
gaben für die Pflege in Heimen die Haus-
haltsplanungen des Kreises ganz erheblich –
und die Kosten werden weiter steigen, ob-
wohl die meisten Menschen am liebsten in
ihren eigenen vier Wänden verbleiben wol-
len. Grund genug also, diesen Trends ent-
gegen zu steuern. Die Kreispolitik hat früh-
zeitig die Brisanz des Themas erkannt und
die Verwaltung gebeten, neue Konzepte
für alternative Wohnformen zu entwickeln.
In vielen Expertengesprächen wurde schnell
deutlich, dass es sinnvoll ist, neben dem
Thema „Wohnen“ auch alle anderen Aspek-
te zu beleuchten, die ein selbstbestimmtes
und zufriedeneres „Älter werden“ im Kreis
Mettmann verbessern helfen.

Worum kümmern wir uns?
Das Projekt ist in viele Bausteine gegliedert.
Zum Beispiel:

● Wohngemeinschaften für Demenzkranke
● Modernisierung der Seniorentreffarbeit
● Bessere Zugangsmöglichkeiten zu haus-

haltsnahen Dienstleistungen
● Bürgerschaftliches Engagement

● Verbesserung und Vernetzung der
Pflegeberatung

● Schaffung von Transparenz bei den
Angeboten von Wohnen mit Service

● Begleitung, Steuerung und
Koordinierung der Qualifizierungs-
offensive Demenz

● Förderung seniorenfreundlicher
Wohnformen

● Darstellung alternativer Wohnformen
für Seniorinnen und Senioren

Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres ein um-
fassendes Handlungskonzept für die Kreis-
verwaltung zu entwickeln, dessen Maß-
nahmen nachhaltig sind und das hilft, die
Lebensqualität der älter werdenden Bevöl-
kerung zu sichern.

Wie erreichen wir das?

Das Projektteam spricht mit vielen Beteilig-
ten auf allen Ebenen, um zu erkennen, wo
Verbesserungsbedarf besteht, und überlegt
auf dieser Grundlage, wie man die Proble-
me angehen kann. So sind zum Beispiel
hunderte Anbieter von Seniorendienstleis-
tungen rund um den Haushalt angeschrie-

ALTERnativen 60plus – Zufrieden
älter werden im Kreis Mettmann 
Von Michael Beitelsmann,
Leiter des Projektes „ALTERnativen 60plus“

Projektteam
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ben worden mit dem Ziel, eine Broschüre
zu diesen Angeboten zu veröffentlichen.
Daneben werden Projekt- und Förderan-
träge erarbeitet und in Abstimmung mit
den kreisangehörigen Städten Konzepte für
die Pflegeberatung oder die Seniorentreffs
beraten. Begleitend informieren wir die Öf-
fentlichkeit über unserer Arbeit, z.B. bei
Seniorenmessen oder durch Presseveröf-
fentlichungen.

Im Internetangebot des Kreises Mettmann
wird schließlich eine Informationsplattform
für alle Interessierten geschaffen.
Im Folgenden stellen wir zwei ausgewählte
Schwerpunkte des Projektes vor. 

Förderung von Wohngemeinschaften für
Demenzkranke

Bedarf wurde erkannt
Im Rahmen der Beratungen des Sozialaus-
schusses zum Thema „neue Wohnformen
im Alter“ wurden – ausgehend von einem
ersten Expertengespräch mit Beteiligten
der Seniorenpolitik im Kreis Mettmann am
19.09.2007 – drei Arbeitsgruppen gebil-
det. Eine Arbeitsgruppe befasste sich aus-
schließlich mit der Förderung von Wohn-
gemeinschaften für Pflegebedürftige. Der
Fokus der Arbeit lag hierbei bei der Kon-
zeption von Wohngemeinschaften für De-
menzkranke, da einerseits dort eine größere
Nachfrage besteht, zum Anderen aber auch
bereits zwei Wohngemeinschaften in Mett-
mann eingerichtet worden sind, von deren
Erfahrungen die Arbeitssitzungen partizi-
pierten. Wie in anderen Städten und Krei-
sen auch, bestand seitens einzelner An-
bieter ein Interesse daran, mit dem Sozial-
hilfeträger eine Vereinbarung über am-
bulant betreute Wohngemeinschaften zu
treffen (Leistungs-, Qualitäts- und Prü-
fungsvereinbarung nach §75 SGB XII), da-

mit auch im Falle von Sozialhilfebedürftig-
keit klare und verlässliche Regeln bestehen.
Ziel der Arbeitsgruppe war es, möglichst ein-
heitliche und von allen Beteiligten getragene
Qualitätsmaßstäbe zu entwickeln, auf deren
Grundlage Wohngemeinschaften gefördert
werden können. Des weiteren wollte die
Kreisverwaltung die Grundlage dafür schaf-
fen, dass mit Anbietern von Wohngemein-
schaften Kontrakte möglich sind, damit im
Falle der Sozialhilfebedürftigkeit auch re-
gelhaft Sozialleistungen möglich sind. Hier-
bei ist auch zu beachten, dass die Kosten

für den Kreis als Sozialhilfeträger nicht hö-
her sein dürfen als bei einer vergleichbaren
Heimunterbringung.

Neue, einheitliche Qualitätskriterien
wurden geschaffen

Die Arbeitsgruppe hat ihren Abschluss-
bericht im zweiten Expertengespräch am
02.06.2008 vorgestellt. Insbesondere über
die in der AG formulierten Qualitätskrite-
rien und die Ausgestaltung der Mitwir-
kungsrechte der Mieterinnen und Mieter
konnte innerhalb der Mitglieder der AG
Einmütigkeit erzielt werden.

Umsetzung und Ziel

Die Projektgruppe ALTERnativen 60plus –
Zufrieden älter werden im Kreis Mettmann
– hat die Förderung von Wohngemein-
schaften für Pflegebedürftige als einen
wichtigen Baustein bei der künftigen Se-
niorenförderung des Kreises Mettmann in-
diziert, da das Ziel der „Ambulantisie-
rung“ der Pflege an diesem Beispiel in
überzeugender Weise umgesetzt werden
kann.

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Nie -
derberg e.V. ist als künftiger Anbieter einer

Wohngemeinschaft aktiv geworden und
auf das Kreissozialamt zugekommen mit
dem Ziel, unter Berücksichtigung der in der
AG formulierten Kriterien eine Vereinbarung
im Sinne des § 75 SGB XII abzuschließen.
In mehrmonatigen Verhandlungen konnte
ein Konsens gefunden werden; ein Vertrags-
entwurf wurde einvernehmlich entwickelt.
Hierbei konnte auf Erfahrungen in anderen
Kreisen zurück gegriffen werden. Beiden
Seiten war dabei wichtig, dass der erarbei-
tete Entwurf auch ein Muster für etwaige
weitere Kontrakte sein kann. Die Verwal-

tung hat aus diesem Grunde Wert darauf
gelegt, dass auch die niedrigschwelligen Be-
treuungsangebote für Demenzkranke nach
§45 b SGB XI, die durch das Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz erheblich verbessert
worden sind, in die Konzeption mit einbe-
zogen werden sollten.
Strittig blieb bis zuletzt lediglich die Höhe
der Betreuungspauschale. Ende Dezember
2008 wurde Einigkeit erzielt. Seit Mitte Ja-
nuar 2009 liegt der Vertrag unterschrifts-
reif vor; die Wohngemeinschaft wurde ab
Februar 2009 bezogen. Die förmliche Unter-
zeichnung des Vertrages fand am 17.02.
2009 statt. In der Zwischenzeit ist auch ein
weiterer Träger auf das Sozialamt zuge-
gangen, um eine Vereinbarung über eine
ambulant betreute Wohngemeinschaft ab-
zuschließen. 

Seniorentreffs im Kreis Mettmann

Ziele der Förderung

Eine der wesentlichen Herausforderungen
der Seniorenarbeit besteht für Kommunen
als auch für die Träger der Freien Wohlfahrts-
pflege darin, wie das Ziel erreicht werden
kann, älter werdenden, alten und hochbe-
tagten Menschen ein möglichst langes,
selbst ständiges Leben zu ermöglichen und
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ihre gesellschaftliche Teilhabe zu erhalten
und zu unterstützen. Bei dieser im §71 SGB
XII den Sozialhilfeträgern zugewiesene Auf-
gabe haben die Seniorentreffs eine wichtige
Funktion. Als im Gemeinwesen verankerte
Anlaufstellen sollen sie sowohl Infor mation
und Beratung bieten, sich aber auch als
Kommunikations- und Bildungsorte verste-
hen. Sie sollen sowohl für jüngere Seniorin-
nen und Senioren aber auch für hochaltrige
oder mobil eingeschränkte Menschen als
Anlaufstelle dienen.

Fördersituation
Der Kreis Mettmann verfügt seit Jahren
über ein flächendeckendes Netz von Senio-
rentreffs. Die Besucher der Treffs finden hier
Beratung, Geselligkeit und Unterhaltung
sowie Angebote der körperlichen und gei-
stigen Aktivierung. Der Kreis Mettmann
fördert 39 Seniorentreffs mit Zuschüssen in
Höhe von z.Z. jährlich ca. 1,3 Mio. €. Auch
die kreisangehörigen Städte leisten Zu-
schüsse in unterschiedlicher Höhe.

Der Weg und das Ziel
Um die Begegnungsstätten zukunftssicher
auszurichten, entwickelt das Projektteam
gemeinsamen mit den kreisangehörigen

Städten und unter Beteiligung der Träger
der Seniorentreffs, sowie in regionalen
Fachkonferenzen neue Kriterien für die zu-
künftige Förderung. Der zwar schwer
messbare aber unzweifelhaft vorhandene
präventive Charakter der Arbeit in den Se-
niorentreffs soll stärker als bisher gefördert
werden. Ansprache, Kommunikation, In-
formation und Altersbildung tragen erheb-
lich dazu bei, älteren Menschen so lange
wie möglich ein selbstständiges und zu-
friedenes Leben zu ermöglichen. Senioren-
treffs sollen als quartiersnahe Anlaufstellen
für alle Senioren in der Nachbarschaft
nicht nur Geselligkeit und Unterhaltung,
sondern auch Beratung und Begleitung
bieten. Auch generationsübergreifende
Angebote und Angebote für die immer
größer werdende Grup pe alt gewordener
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
müssen stärker als bisher in den Fokus ge-
nommen werden. Zwingend erforderlich
ist es auch, dass die Seniorentreffs einen
festen Bestandteil im sozialen Netzwerk
der jeweilige Kommune bilden und bei Be-
darf in der Lage sind, den Kontakt zu an-
deren Akteuren im Seniorennetzwerk zu
vermitteln (z.B. an die Pflege- und Wohn-
beratung). Auch sollen Seniorentreffs in

jeder Stadt zukünftig mehr als bisher mit-
einander kooperieren.
Die neuen Kreisförderrichtlinien werden der
Politik noch in diesem Jahr vorgeschlagen.

Fazit und Ausblick

Dem Kreis Mettmann war es wichtig, die
verschieden Aspekte der Daseinsvorsorge
für ältere Menschen, der Sozialplanung und
der Pflegeplanung sowie der Altenhilfe mit
einem innovativen Ansatz zu bündeln. Die
ersten Meilensteine der Projektarbeit las-
sen den Schluss zu, dass dies sehr gut ge-
lingen wird. Insbesondere die Vernetzung
der verschiedenen Akteure in diesem Be-
reich (Kommunen, Träger, Verbände, Senio -
renvertretungen) wird schon jetzt als Fort-
schritt empfunden. Für den November ist
eine Veranstaltung geplant, in der die Er-
gebnisse der Projektarbeit öffentlich prä-
sentiert werden. Aufgabe der Kreispolitik
wird es sein, die Handlungsempfehlungen
zu bewerten und umzusetzen.
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Auch viele Bürger im Oberbergischen Kreis
haben sich diese Fragen gestellt. Einige

haben darauf auch schon eine Antwort ge-
funden. Nicht erst seit der Demographische
Wandel ein aktuelles Thema ist, wurde in
der Region eine Vielfalt von Ideen geboren
und verwirklicht. Zu Tage kamen zahlreiche
Ideen in einem Wettbewerb. Im Rahmen
des Demographieforums des Oberbergi-
schen Kreises hatte die Volksbank Ober-
berg eG im Jahre 2008 erstmals den „Zu-
kunftspreis De mographie“ ausgeschrieben
und prämiert.

Das Demographieforum Oberberg – eine
Initiative des Oberbergischen Kreises und

seiner Kommunen – vernetzt bereits seit rund
zwei Jahren die Akteure der Region und
stärkt den Gestaltungsprozess unter dem
Slogan „Die Zukunft gestalten – Oberberg
packt’s an“. Der demographische Wandel
wird bundesweit dazu führen, dass es mehr
ältere als junge Menschen gibt. Diese Ent-
wicklung wird sich auf alle Lebensbereiche
auswirken und hat schon heute zur Folge,
dass beispielsweise Kindergärten geschlos-
sen werden müssen. Städte und Gemeinden
werben um den Zuzug junger Familien. Die
Wirtschaft nimmt Senioren zunehmend als
Konsumenten wahr. Auch der Oberbergi-
sche Kreis ist vom demographischen Wan-
del betroffen. Bis zum Jahre 2025 wird sich
die Zahl der über 80-Jährigen verdoppeln,
bis 2050 sogar verdreifachen.
Ziel des Wettbewerbs „Zukunftspreis De-
mographie“ war und ist:

● die besten Ideen des Oberbergischen Krei-
ses sammeln und fördern,

● durch die Präsentation der guten Ideen
Beispiele geben für die Zukunftsgestal-
tung unserer Region,

● einen Beitrag leisten, damit eine breite
Mehrheit der Bevölkerung den demogra-
phischen Wandel mitträgt und gestaltet.

Die Prämierung der Wettbewerbsbeiträge
um den „Zukunftspreis Demographie“ er-
folgte nach den schwerpunktmäßigen Fra-
gestellungen in den vier Handlungsfeldern
des Demographieforums Oberberg:

Planen, Bauen, Wohnen unter neuen
Rahmenbedingungen
● Wie sorgen Dorfgemeinschaften und Ver-

eine dafür, dass sich mehrere Generatio-
nen im Ort wohlfühlen, um so auch die

Möglichst lange selbständig und selbstbestimmt wohnen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – hierin zeigt sich Lebensqualität
im Alter. Doch ist dies bis ins hohe Alter möglich? Wo werde ich wohnen, wenn der Weg zum Einkaufen zu lang und die Schnee-
schaufel zu schwer wird? Wo erhalte ich Unterstützung und Hilfe wenn die Kinder zu weit entfernt wohnen? Gibt es Freizeitangebote
in meiner Umgebung? Die Fragen nach der Lebensqualität im Alter sind facettenreich.

Oberbergischer Wettbewerb
„Zukunftspreis Demographie“ zeigt
Vielfalt von Ideen
Von Uwe Stranz, Leiter der Kreis- und
Regionalentwicklung des Oberbergischen Kreises

ED_256-304_06_09_akt.qxp:236-xxx  10.06.2009  12:10 Uhr  Seite 270



Infrastruktur durch bürgerschaftliches En-
gagement zu erhalten?

● Welche neuen Wohnformen bieten sich
fürs Alter an?

Wirtschaften in einer neuen Gesellschaft

● Wie bereiten sich Unternehmen auf die
steigende Zahl älterer Arbeitnehmer und
den zu erwartenden Mangel an Fachar-
beitern vor?

● Wo entstehen neue Dienstleistungen und
Produkte für eine sich verändernde Ge-
sellschaft?

Generationenübergreifendes Miteinander

● Wo entsteht ein Netzwerk zur gegensei-
tigen Unterstützung von Alt und Jung im
Alltag?

● Wo finden gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten von Jung und Alt statt?

Jugend im gesellschaftlichen Wandel

● Wie werden die Chancen Kinder und Ju-
gendlicher für den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt gefördert?

● Wie wird ehrenamtliches Engagement ge-
fördert, damit auch in Zukunft Menschen
soziale Verantwortung übernehmen? 

● Gibt es attraktive Freizeitangebote für Ju-
gendliche?

Der Jury zeigte sich ein breites Ideenspek-
trum. Alle Beiträge stehen für ein hohes bür-

gerschaftliches Engagement. Bei der Aus-
wertung der Bewerbungen konnten viele
Beiträge nur schwerpunktmäßig einem kon-
kreten Handlungsfeld zugeordnet werden,
oft gab es Überschneidungen. 
Eines stellte sich aber sehr schnell heraus:
Zahlreiche Ideen tragen auch zu einer höhe-

ren Lebensqualität im Alter bei. Jedes, auch
das kleinste Projekt kann hier als Leucht-
turm Beispiel und Anregung geben. 
Hier werden einige Projekte aus den 75
Wettbewerbsbeiträgen vorgestellt:

„Alternative“
Wohnformen

Im Mehrgenerationenhaus in Wipperfürth
leben Menschen zwischen 3 und 80 Jah-
ren. Ein umfangreiches Netzwerk sorgt da-
für, dass Menschen in allen Lebenslagen
selbstbestimmt leben und wohnen können.
Hier wir das erreicht, was in vielen Dörfern
noch selbstverständlich ist – das Miteinan-
der und die gegenseitige Unterstützung ver-
schiedener Generationen.
In Lindlar entwickelte ein Architekturbüro
im Dialog mit der Ev. Kirche die Konzeption
eines Gemeindezentrums, in dem zusam-
men mit einer benachbarten Wohnbebau-
ung ein Nachbarschaftsnetzwerk entstehen
könnte.
In Wiehl entstanden die Idee einer neu
struk turierten Wohnbebauung für alle Al-
tersgruppen und der Wunsch nach einem
altersübergreifenden Wohnprojekt, deren
Bewohner sich gegenseitig helfen und unter-
stützen möchten. 
Wohngemeinschaften für Demenzkranke
wurden in Marienheide gegründet.

Gestaltung des
Wohnumfeldes

Dass auch ein attraktives Wohnumfeld Le-
bensqualität bedeutet, zeigt das Engagement
in den zukunftsorientierten Siedlungen und
Dörfern des Oberbergischen Kreises, von

denen nur einige an diesem Wettbewerb
teilgenommen haben. In Wiehl-Drabender-
höhe haben 15 verschiedene Gruppen und
Vereine das Konzept für einen Erlebnis- und
Sinnesgarten der Begegnung vorgestellt,
eine Gartenanlage, die als Raum für Kom-
munikation, Integration und gemeinsames
Erleben dienen soll.
Die Dorfgemeinschaften von Mittelagger
(Reichshof), Reininghausen (Gummersbach),
Wilkenroth (Waldbröl) engagieren sich für
das Miteinander der Generationen und die
Lebensqualität in ihren Dörfern. Gemeinsa-
me Veranstaltungen, Angebote für ältere
Mitbürger sowie ein Lieferservice für Rent-
ner sind nur einige der vielen Angebote.

Alltagshilfen

Das Projekt „Zu-Hause-Wohnen“ in Dra-
benderhöhe hat zum Ziel, ein Netzwerk aus
ortsansässigen Gewerbetreibenden und
Hand werkern zu organisieren. In einem
Servicebüro im Ortskern könnten Dienst-
leistungen angeboten werden, um die kos-
tengünstige Versorgung im Alter sicherzu -
stellen.

Der rollende Supermarkt „Frische Express“
in Gummersbach sowie der bäuerliche Lie-
ferdienst in Marienheide bringen Ware,
Service, Kommunikation und stabilisieren
ländliche Infrastruktur.
Das Projekt „Jung kocht für Alt – und es
schmeckt trotzdem“ möchte älteren Men-
schen ein kostengünstiges Mittagessen an-
bieten und sie gleichzeitig aus ihrer Isola-
tion herausholen. Folgen der Altersarmut
werden gemildert, Lebensqualität wird ge-
steigert.
Türen öffnen, komfortabel und sicher mittels
Radiowellen, dieses Produkt einer Gummers-
bacher Firma kann den Alltag beispiels-
weise mit Gehhilfen oder Rollator erleich-
tern. In Lindlar wurde ein umfangreiches
Netz werk geschaffen, damit ältere Men-
schen länger in ihrer häuslichen Umgebung
bleiben können. Beratung, Vermittlung von

271

Schwerpunkt: Lebensqualität im AlterSchwerpunkt: Lebensqualität im Alter

Preisträger des Ideenwettbewerbs

Lieferservice für Rentner
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Hilfen sowie niederschwellige Angebote
für Demenzkranke stehen im Vordergrund.

Begegnung der
Generationen
Die Mehrgenerationenschule in Gummers-
bach – eine Mischung aus Halbtagsschule
und Mehrgenerationenhaus – wird nach-
mittags zum Treffpunkt der Generationen.
Voneinander lernen und Gemeinschaft er-
leben ist Ziel dieses Projekts. Sowohl das
Compassion-Projekt des Ev. Kirchenkreises
An der Agger als auch die Projekte verschie -
dener Kindergärten fördern die Begegnung
und gemeinsame Aktivitäten junger Men-
schen mit Menschen, die im Seniorenheim
leben.

Engagement
älterer Menschen

Ältere Menschen engagieren sich, bringen
sich in die Gesellschaft ein, erleben Gemein-
schaft. Ob Heimatkunde für Grundschüler

in Wiehl, Grundkurs Metallverarbeitung im
Rahmen der Berufsvorbereitung in Wald-
bröl oder Jugendtreff mit Hausaufgaben-
hilfe in Waldbröl. Hier geben sie ihr Wissen
und ihre Lebenserfahrung weiter, finden
eine neue Aufgabe. Sie beteiligen sich bei
der ehrenamtlichen Führung des Freibades
in Bergneustadt, erhalten so Infrastruktur für
Alle und sichern damit gleichzeitig das orts-
nahe „Frühschwimmangebot“ für ihre Ge-
neration.

Freizeit

Rentnerinnen und Rentner möchten ihre
Freizeit aktiv gestalten. In verschiedenen
Musikprojekten üben sie ihr Hobby gemein-
sam mit jungen Menschen aus. Sie interes-
sieren sich für moderne Technologien. Im
Projekt „Studenten helfen Senioren“ ha-
ben Senioren umfangreiche PC-Kenntnisse

erworben und erstellen bereits eigene Web-
seiten. Neue generationenübergreifende
Freizeitangebote entstehen kreisweit.

Kommunale Projekte

Die Stadt Radevormwald und die Stadt Wiehl
präsentierten im Wettbewerb umfangrei-
che Konzepte und realisierten bereits ver-
schiedenste Maßnahmen. Die Jury war der
Meinung, dass diesen beiden Kommunen
im Oberbergischen Kreis Vorbildfunktion
zukommt. Die Projekte reichen von Wohn-
beratung für ältere Menschen über gene-
rationenübergreifende Freizeitangebote bis
hin zur Demographieverträglichkeitsprü-
fung bei Ratsentscheidung.

Fazit

Lebensqualität im Alter ist vielschichtig. Gute
Ideen sind hierfür eine gute Basis. Das hohe
bürgerschaftliche Engagement aller Alters-
gruppen im Oberbergischen Kreis ist eine der
wichtigsten Vorraussetzungen zur Sicherung
der Lebensqualität im Alter. Nicht jedes Pro-
jekt ist auf jeden Ort übertragbar, aber indivi-
duelle Lösungen sind gerade auf den Dörfern
und in Siedlungsgemeinschaften möglich.
Der Wettbewerb soll anregen zur Nachah-
mung und Kooperation. Denn alle Bürger
und Bürgerinnen haben die Möglichkeit auf
ihrer Gestaltungsebene den demographi-
schen Wandel aktiv zu gestalten, um Lebens-
qualität für alle Altersgruppen zu erhalten.
Eine Übersicht über alle Wettbewerbsbeiträ-
ge – auch als „Beitrag zur Kreisentwicklung“
zum Download – finden Sie auf der Internet-
seite des Demographieforums Oberberg un-
ter www.demographie-oberberg.de. Gerne
vermittelt der Oberbergische Kreis auch Kon-
takte zu den einzelnen Wettbewerbsteilneh-
mern unter der Telefonnummer 02261/88-
6164 oder per E-Mail: zukunftspreis@ obk.de 
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Die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen
und Senioren im Kreis Düren“ wurde der

Projektentwicklungs- und Forschungsstelle
für Chancengleichheit des Kreises Düren
unter der  Leitung der Gleichstellungsbeauf -

tragten, Elke Ricken-Melchert, die mit ihrer
Stabsstelle direkt dem Landrat unterstellt
ist, zugeordnet.
Die Arbeit wurde zunächst im Februar 2006
mit der Diplom-Sozialpädagogin Monika

Sandjon besetzt. Im Laufe der Zeit wurde
die Koordinationsstelle um zwei weitere
teil zeitbeschäftigte Fachkräfte erweitert.
Darüber hinaus unterstützen zwei Brü-
ckenkräfte die Arbeit. Ebenso wurde eine

Der Kreis Düren ist ein Flächenlandkreis mit ca. 272.000 Einwohnern in 15 Städten und Gemein-den. Die demographische Entwick-
lung im Kreis Düren entspricht dem Bundesdurchschnitt bezo-gen auf die Zahl der über 60-Jährigen mit ca. 20% der Gesamtbevölke-
rung, was im Kreis Düren ca. 54.000 Menschen ausmacht. Diese Zahlen und die daraus resultierende Bevölkerungsentwicklung  waren
Anlass für Wolfgang Spelthahn, Landrat des Kreises Düren, die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren“
einzurichten und die Seniorenarbeit zu einer dauerhaften Pflichtaufgabe zu erklären.

Seniorenarbeit im Kreis Düren –
eine dauerhafte Pflichtaufgabe 
Von Monika Sandjon, Koordinationsstelle
„Pro Seniorinnen und Senioren“ im Kreis Düren

Rüstige Senioren im Freibad
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ehrenamtliche Seniorenbeauftragte bestellt. 
Die Koordinationsstelle “Pro Seniorinnen
und Senioren im Kreis Düren“ bietet Bera-
tung, Fortbildung und Hilfe rund um das
Thema Alter sowie bei der Initiierung von
niederschwelligen Angeboten der Senioren-
arbeit und neuen Projekten an. 

Ziele der
Seniorenarbeit 

● Die Verbesserung der Lebenssituation äl-
terer Menschen in Stadt und Kreis Düren 

● Die Vernetzung der bestehenden Dienste
und Einrichtungen der Seniorenarbeit 

● Die Entwicklung von Handlungsempfeh-
lungen an die Politik im Kreis Düren

So lauten die Ziele, die  in der Seniorenarbeit
des Kreises Düren beständig verfolgt wer-
den. Vor diesem Hintergrund wurde die
Koor dinationsstelle durch den Kreistag be-
auftragt, im Jahr 2009 ein Leitbild zur Se-
niorenpolitik im Kreis Düren zu entwickeln.
Diesem Arbeitsschwerpunkt widmet sich
die Koordinationsstelle in Kooperation mit
den verschiedensten Trägern der Senioren-
einrichtungen, den Wohlfahrtsverbänden
und Kirchen sowie den in der Interessenge-
meinschaft Seniorenarbeit im Raum Düren-
Jülich (ISaR) vernetzten Institutionen und
älteren Bürgerinnen und Bürgern des Krei-
ses Düren.
Das besondere Markenzeichen der Koordi-
nationsstelle ist die Vernetzung der beste-
henden Dienste und Einrichtungen der Inte -
ressengemeinschaft ISaR.

Vernetzung der bestehenden
Dienste und Einrichtung
der Seniorenarbeit in
der Interessengemeinschaft
Seniorenarbeit Raum
Düren-Jülich (ISaR)
Die Unterstützung und Koordination der
ISaR ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der
Koordinationsstelle. Hier wurde eine her-
vorragende Organisationsstruktur geschaf-
fen, so dass sich mittlerweile mehr als 300
Institutionen und ca. 700 Einzelpersonen
bis heute bereits in der Interessengemein-
schaft zusammengeschlossen haben. 

Ziele der ISaR sind:

● Kontakt- und Informationsforum für Ein-
zelpersonen und Institutionen

● Förderung der Zusammenarbeit der im
Kreis Düren in der Seniorenarbeit Tätigen

● Interessenvertretung und Sprachrohr-
funk tion

Die Aktiven der ISaR  arbeiten kontinuier-
lich in sechs Themengruppen, die sich regel-

mäßig alle 4 bis 6 Wochen treffen und offen
für Interessierte sind:

● Armut
● Kultur und Begegnung
● Dienste und Einrichtungen
● Generationen übergreifende

Zusam men arbeit und Projekte
● Wohnen im Alter
● Demenz

Organisationsstruktur
der ISaR

Sämtliche Belange der ISaR werden in den
monatlichen Treffen der ISaR-Kerngruppe,

dem Steuerungsinstrument der ISaR bespro-
chen, entschieden und geplant. In der Kern-
gruppe ist jeweils mindestens ein Sprecher/
eine Sprecherin der sechs Themengruppen
und die wichtigsten Kooperationspartner/
innen vertreten.
Zweimal im Jahr findet eine öffentliche Voll-
versammlung als Fachtagung, das soge-
nannte ISaR-Plenum statt. Zu diesen, durch
ein ansprechendes mit seniorenrelevanten
Themen gespicktes Programm geprägten
Veranstaltungen erscheinen inzwischen re-
gelmäßig ca. 100 Seniorinnen und Senio-
ren sowie haupt- und ehrenamtliche Multi-
plikatoren der Seniorenarbeit. Ein wichtiger
Tagesordnungspunkt ist dabei auch immer
die intensive Vorstellung von drei ISaR-
Mitgliedereinrichtungen zur besseren Trans-
parenz unter den Anbietern. 

Projekt „Alter schafft
Neues – Aktiv im Alter“

Die Menschen in Deutschland werden nicht
nur älter, sie bleiben auch länger aktiv. Viele

ältere Menschen verfügen über ein großes
Maß an Erfahrungen, Kreativität und Inno-
vationskraft. Häufig haben sie die Zeit, diese
Potenziale für sich und für andere einzuset-
zen, und ihre Bereitschaft, sich zu engagie-
ren, nimmt zu. Sie wollen selbst bestimmen,
wie, in welchem Umfang und wo sie sich
en gagieren und auch in die Planungs- und
Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Das Engagement älterer Menschen ist be-
reits heute unverzichtbar.
Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat das Programm
„Aktiv im Alter“ entwickelt, für das es über
300 Bewerberinnen und Bewerber um die
lokalen Bürgerforen „Wie wollen wir mor-

gen leben“ gab. Der Kreis Düren ist eine der
50 Kommunen und einer der 6 Landkreise,
die schon 2008 und 2009 gefördert werden.
Am 27.11.2008 fand das 1. Lokale Bürger-
forum statt, an dem über 150 Menschen
teilnahmen, die ihre Vorstellungen über die

273

Schwerpunkt: Lebensqualität im AlterSchwerpunkt: Lebensqualität im Alter

Vollversammlung der ISaR

Prof. Ursula Lehr auf dem 1. lokalen
Bürgerforum
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Zukunft älterer Menschen im Kreis Düren
äußerten, mitreden und entscheiden woll-
ten. Besonderes Highlight zum Thema „De-
mo grafischer Wandel“ war das Referat der
ehemaligen Bundesfamilienministerin Prof.
Dr. Dr. h. c.  Ursula Lehr mit der Überschrift
„Langlebigkeit verpflichtet – Älter werden
und aktiv bleiben“. Prof. Dr. Liane Schirra-
Weirich von der Katholischen Hochschule
Aachen stellte dann die Frage „Aktiv im Al-
ter – Wie wollen wir in Zukunft leben?“
Anschließend wurde in verschiedenen
Work shops zu den Themenfeldern Partizi-
pation und Engagement,  Wohnen und Le-
bensweg, Bildung und Kultur, Gesundheit
und Pflege gearbeitet. Abgerundet wurde
das Programm durch Einlagen der Kabaret-
tistin Monika Hintsches.
Das zweite Element im Rahmen des Projek-
tes war die „Zukunftswerkstatt Wohnen“,
die am 28. Januar 2009 im Kreishaus Düren
stattfand.
Die Veranstaltung, die von 140 Personen
besucht wurde, wurde gemeinsam mit der
„Themengruppe Wohnen“ der Interessen-
gemeinschaft ISaR durchgeführt. Viele älte-
re Menschen möchten möglichst lange in
ihrer vertrauten Umgebung wohnen blei-
ben. Doch wie kann das gelingen? Welche
Maßnahmen sind erforderlich, um dieses

Ziel zu erreichen? Andererseits: Welche al-
ternativen Wohnformen gibt es – oder soll-
te es geben? Mit Fragen wie diesen setzte
sich die Zukunftswerkstatt „Wohnen im Al-
ter“ auseinander. 
Ein weiterer Baustein zur Beteiligung älte-
rer Menschen im Kreis Düren ist die Me-
thode der „1000 Wünsche-Box“: Die 1000

Wünsche-Box, die in diesem Projekt ange-
schafft wurde, wird in Zukunft allen Senio-
rinnen und Senioren des Kreises Düren zur
Verfügung stehen. Die Menschen sind auf-
gefordert, ihre Wünsche, Bedürfnisse und
Ziele für die Zukunft zu äußern.
Bis Ende Mai wird diese Aktion parallel zu
einer weiteren Befragung zu den Wünschen
und Bedürfnissen älterer Menschen im Kreis
Düren durchgeführt.

Förderung des
ehrenamtlichen
Engagements
Die Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments älterer Menschen im Kreis Düren ist
ausdrücklicher Arbeitsschwerpunkt der Ko-
ordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senio-
ren im Kreis Düren“.
Ehrenamtliches Engagement im Kreis Düren
ist spitze! Zu diesem Ergebnis kommt der
„Engagementatlas 2009“, die aktuelle Stu-
die des Versicherungskonzerns AMB Gene-
rali. Ergebnis: Der Kreis Düren weist eine
Enga gementquote von über 50 Prozent auf.
Eine Tatsache, die sich auch im Engagement
älterer Menschen im Kreis Düren zeigt. 

Modellprogramm EFI NRW –
Erfahrungswissen für
Initiativen älterer Menschen
Erstmalig gelang es dem Kreis Düren in 2007
in die Landesförderung des bewährten EFI-
Programms hineinzukommen. In Koopera-
tion mit der Stadt Düren und dem Freiwilli-
genzentrum Düren e.V. entwickelte sich so
die Koordinationsstelle Pro Seniorinnen und
Senioren im Kreis Düren in 2007 auch zu
einer EFI-Anlaufstelle. EFI steht für Erfah-
rungswissen für Initiativen und ist ursprüng -
lich ein Bundesmodellprojekt gewesen. Es
befähigt vorwiegend ältere Menschen, ihr
Erfahrungswissen ehrenamtlich in die Ge-
sellschaft einzubringen. Zu sogenannten
seniorTrainerinnen und seniorTrainern aus-
gebildet sind EFI’s Impulsgeber und Multi-
plikatoren für bürgerschaftliches Engage-
ment. Sie verfügen über ein hohes Maß an
Eigeninitiative und Selbstorganisation. Ihre
Ideen, Kompetenzen und Erfahrungen sind
gefragt. seniorTrainerinnen und seniorTrainer
übernehmen Verantwortung für das Gemein-
wohl auf den vielfältigsten Engagementfel-
dern. Sie entwickeln Projektideen und sto-
ßen neue Gruppen und Initiativen an. 24
Männer und Frauen wurden bis heute im
Rahmen des Projektes zu seniorTrainer/in-
nen qualifiziert und sind inzwischen in den
unterschiedlichsten Projekten engagiert. Das
Dürener Kompetenzteam wurde zur kolle-
gialen Beratung und Begleitung der ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gegründet. 

Kulturführerschein® für die
Begegnungs- und Kulturarbeit
mit Seniorinnen und Senioren

Ein weiterer Schwerpunkt in der Fortbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist die Anregung einer längerfristi-
gen Fortbildungsreihe namens Kulturführer-
schein® für den Kreis Düren. Nach einem
erfolgreich durchgeführten Schnuppertag
im November 2006, auf dem sich bereits
das große Interesse an einer derartigen Fort-
bildung zeigte, bot die Koordinationsstelle
seit Oktober 2007 über ein Jahr lang den
Kulturführerschein an. Das Fortbildungs-
programm Kulturführerschein will über viel-
fältige Begegnungen in unterschiedlichen
Kulturbereichen Menschen im Ruhestand
für ein bürgerschaftliches Engagement ge-
winnen, sie zur Förderung einer Kultur des
Miteinanders ermutigen und für den Auf-
bau und die Begleitung von selbstorganisier-
ten Kulturgruppen qualifizieren. 25 Senio-
rinnen und Senioren nahmen regelmäßig an
den monatlichen Seminartagen und thema -
tisch passenden Exkursionen teil, um nach
Abschluss der Fortbildung mit dem erwor-
benen Zertifikat selbst aktiv zu werden.
Im Herbst 2009 wird eine neue Fortbil-
dungsreihe  Kulturführerschein® starten.

Aktiv vor Ort

Weiterer wichtiger Schwerpunkt der Senio-
renarbeit im Kreis Düren ist der sogenannte
„Aktiv vor Ort“ Ansatz.
Aktiv vor Ort meint Treffpunkte, Begeg nung
und Beratung für Engagierte und Interes-
sierte jeden Alters im Kreis Düren. 9 dezen-
trale Treffpunkte wurden bereits aufgebaut.
Ziel ist es, mittelfristig in allen Städten und
Gemeinden des Kreises Düren eine Anlauf-
stelle vor Ort zu schaffen. Beliebt sind insbe-
sondere die monatlichen Frühstückstreffen,
weil hier nicht das gemeinsame Frühstück
im Vordergrund steht, sondern, dass ältere
Menschen hier die Möglichkeit haben, mit
Gleichgesinnten über aktuelle Fragen und
Themen ins Gespräch zu kommen, aber auch
sich selbst mit ihren Kompetenzen und
Möglichkeiten einbringen können. Opti-
mal ergänzt wird dieses niederschwellige
Angebot durch das Beratungsangebot der
ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten. Be-
reits in 4 Städten und Gemeinden des Krei-
ses Düren gibt es inzwischen die monatli-
che Seniorensprechstunde vor Ort, die zur
individuellen Beratung rege genutzt wird.

Projekte mit verschiedenen
Kooperationspartnern und –
Partnerinnen
Durch die gute Vernetzung und die verschie-
densten Kooperationspartner und -Partne-
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Zukunftswerkstatt Wohnen im Alter

1000-Wünsche-Box, in der Mitte Landrat
Wolfgang Spelthahn, links von ihm Gleich-
stellungsbeauftragte Elke Ricken-Melchert
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rinnen entwickeln sich viele einzelne Projekte
prozesshaft. So fand in diesem Jahr bereits
die 4. Seniorenbildungswoche in Monschau-
Höfen in diesem Jahr zum Thema „Mit allen
Sinnen leben“ mit 19 Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen statt. Im Juni 2009 startet eine
Exkursion mit 28 Ehrenamtlichen zum Deut-
schen Seniorentag nach Leipzig. Für Septem-
ber ist eine Schulung für Ehrenamtliche zum

Thema „Gruppe, Gesprächsführung und
Konflikte“ geplant. Abschließend lässt sich
sagen, dass die Seniorenarbeit ein interes-
santer, abwechslungsreicher Aufgabenbe-
reich ist. Die Seniorinnen und Senioren von
heute sind aktiv und engagiert und wünschen
sich die verschiedensten Angebote und Betä-
tigungsfelder, in die sie sich mit ihren Erfah-
rungen und Ressourcen einbringen können. 

Nähere Informationen: Projektentwicklungs-
und Forschungsstelle für Chancengleich-
heit des Kreises Düren, Koordinationsstelle
Pro Seniorinnen und Senioren des Kreises,
Monika Sandjon, Telefon 02421 22-2250,
E-Mail: amt17@kreis-dueren.de

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009  00.00.00
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Eine Zukunftskonferenz zum Thema „Pfle-
ge- und Gesundheitsversorgung im länd-

lichen Raum“ bildete Anfang 2008 einen
Meilenstein, den Bereich Pflege und Ge-
sundheit besonders in den  Fokus zu neh-
men. Die Veranstaltung gab wesentliche
Impulse für die Zukunft. Um auf die zu-
künftigen Veränderungen in der Altersstruk-
tur optimal reagieren zu können, wurden
folgende wichtige Ziele definiert: 

● Erarbeitung eines Handlungsleitbilds für
die Pflegekonferenz

● Eine verstärkte und transparente Zusam -
menarbeit aller wesentlichen Akteure aus
der Pflege- und Gesundheitsversorgung  

● Eine Zusammenfassung der neuen, alter-
nativen Wohnformen zur stationären Pfle-
ge und Versorgung

● Eine gezielte und umfassende Informa-
tionspolitik für die breite Öffentlichkeit

Handlungsleitbild
der Pflegekonferenz

Im Anschluss an die Zukunftskonferenz hat
eine Arbeitsgruppe ein Handlungsleitbild
erarbeitet, das der Pflegekonferenz im Juni
zur abschließenden Beratung vorgestellt
wird. Die lippische Pflegekonferenz ist da-
mit Vorreiter in NRW. 
Das Handlungsleitbild der lippischen Pfle-
gekonferenz versteht sich als ein wachsen-
der und lernender Prozess. Wesentliche In-
halte des Handlungsleitbilds sind:

● Die Vertretung aller Menschen in Lippe
durch die Pflegekonferenz

● Die Sicherung und Weiterentwicklung
eines bedarfsgerechten Hilfeangebotes 

● Der Grundsatz des aktiven Zusammen-
wirkens aller an der Pflege beteiligten Or-
ganisationen, Institutionen und Verbände

● Die Verpflichtung, auf eine leistungsfä-
hige, regional gegliederte, ortsnahe und
aufeinander abgestimmte pflegerische
Versorgung hinzuwirken 

● Die Vernetzung mit angrenzenden Ver-
sorgungsbereichen als Teil der kommuna-
len Gesundheitsversorgung und Planung
zur Schaffung einer guten Infrastruktur
für hilfe- und pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen 

● Die Vernetzung der vorhandenen Struk-
turen zum Ausbau der integrierten Ver-
sorgung 

● Die Unterstützung aller Formen des Zu-
sammenlebens und neuer Wohnformen

● Die Erhaltung der Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung der älteren Menschen
in Lippe

● Die Orientierung an individuellen Bedürf-
nissen und die Teilhabe  pflegebedürfti-
ger Menschen und deren Angehöriger 

● Die Handelnden im Pflegeprozess wahr-
nehmen und unterstützen

● Die Pflegekonferenz als Plattform zum
Informationstransfer und als  Wissens-
management zu nutzen 

● Die Beachtung des demografischen Wan-
dels und die entsprechenden gesamtge-
sellschaftlichen Auswirkungen 

● Die Beachtung städtebaulicher Aspekte

Neue Wohnformen in Lippe

Auf Initiative der Zukunftskonferenz hat eine
Arbeitsgruppe die Broschüre „Neue Wohn-
formen in Lippe“ erarbeitet. Diese befindet
sich in der Drucklegung, ist aber schon un-

ter www.lippe.de einzusehen. Die fertige
Broschüre in gebundener Ausgabe wird
Ende Juni erscheinen. Die Broschüre wurde
in enger Zusammenarbeit mit der Verbrau-
cherzentrale NRW und der Wohnraumbe-
ratung erstellt, um trägerneutral zu beraten.

Gezielte und umfassende
Informationspolitik

Seit der Zukunftskonferenz bringt der Kreis
Lippe wichtige Themen verstärkt ins Be-
wusstsein der Menschen in Lippe. Aufgabe
der lokalen Verwaltung ist die Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit und die Stärkung
der pflegenden Angehörigen. In enger Zu-
sammenarbeit mit Angelika Gemkow, Be-
hindertenbeauftragte des Landes NRW, fand
im Februar in Lippe eine große Veranstal-
tung zum Thema „Barrierefreies Leben in
Lippe“ statt. Der Kreis Lippe war damit der
zweite Veranstaltungsort auf der „Tour
NRW ohne Barriere“. Die Veranstaltung
bot umfangreiche Informationen für Fach-
leute, Angehörige und Interessierte. Ein
Markt der Möglichkeiten mit rund 35 Aus-
stellern stellte die vielfältigen Angebote aus
der Region dar. Zur weiteren Information
wurde eine 50seitige Broschüre zu dem
Thema „Barrierefreies Bauen in Lippe“ von
der Pflegeberatung des Kreises herausge-
geben.
Im März wurde ein weiteres, für die breite
Öffentlichkeit wichtiges Thema, behandelt.
Das „1. Lippe-Demenz-Forum“ wurde vom
Kreis Lippe in enger Kooperation mit dem
Demenz-Servicezentrum OWL und der
Wohnraumberatung der Verbraucherzen-
trale NRW organisiert. Die Resonanz auf
diese Veranstaltung war überwältigend. Gut

Lippe 2020 – Kreis Lippe betreibt
aktive Seniorenpolitik
Von Gudrun Caesar,
Dipl.-Gerontologin, Pflegeberatung Kreis Lippe

Breits 2005 hat sich der Kreis Lippe gezielt auf den Weg gemacht, dem demografischen Wandel zu begegnen und ihn als Chance zu
begreifen. Neben den Handlungsfeldern Jugend, Familie, Bildung und Wirtschaft spielt dabei die Seniorenpolitik eine zentrale Rolle
in den Bemühungen aller Beteiligten, den Kreis Lippe zu einer zukunftsfähigen Region zu gestalten. 
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600 Besucher nutzten die Gelegenheit sich
zu informieren. Prof. Ralf Ihl, Präsident der
Europäischen Arbeitsgemeinschaft für Ge-
rontopsychiatrie, konnte als prominentes-
ter Redner von Landrat Friedel Heuwinkel
in Lippe begrüßt werden. Die hohe Besu-
cherzahl macht deutlich, dass Demenz ein
zentrales Thema ist, dass immer mehr älte-
re Menschen und ihre Angehörigen be-
trifft, die jedoch oft schlecht informiert vor
diesem Krankheitsbild stehen. 
Das “Pflege-Forum Lemgo“ im April war
ein weiterer Baustein in der Veranstaltungs-
reihe. In enger Kooperation mit der Stadt
Lemgo und dem Kreis Lippe diente die Ver-
anstaltung der gezielten Darstellung der
Pflegeangebote in Lemgo. Angeregt wur-
de die Veranstaltung von den politischen
Fraktionen in Lemgo, die sich u.a. mit wei-
teren Bauanträgen für stationäre Einrich-
tungen konfrontiert sahen. Neben den de-
mografischen Zahlen wurden gesetzliche
Rahmenbedingungen und Fördermöglich-
keiten der ambulanten Pflege vorgestellt
und interessierten Bürgern vielfältige Infor-
mationen geboten. Das Fazit der Veranstal-
tung: Um pflegebedürftigen, älteren Men-
schen heute eine Perspektive zu geben,
möglichst lange in ihrem gewohnten Um-
feld zu leben, müssen konkrete Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Diese müssen den Akteuren
vor Ort bekannt sein. 

Lippe 2020 –  gute Ideen
und deren Verwirklichung

Der Kreis Lippe hat die Zeichen und Aus-
wirkungen der demografischen Entwicklung

bereits sehr früh erkannt. Neben dem Hand-
lungsleitbild der Pflegekonferenz und den
geschilderten Projekten, Initiativen, Maß-
nahmen und Veranstaltungen bietet er sei-

nen 16 Städten und Gemeinden bereits seit
2006 die Möglichkeit, in ihrem regionalen
Bereich Wirtschafts- und Sozialraumkonfe-
renzen zu initiieren. Sie bilden einen wich-
tigen Baustein für die Kommunen, um die
demografischen Entwicklungen in allen
Handlungsfeldern und damit auch im Hand-
lungsfeld Senioren und Pflege frühzeitig
kleinräumig zu analysieren, Perspektiven
und Chancen zu erkennen und gezielt zu-
kunftsweisend zu gestalten. 
Der Kreis sieht sich dabei in der Rolle des
Moderators und Koordinators und steht
mit fachlichem und technischem Knowhow
zur Seite. Bei diesen Konferenzen  steht der

Dialog mit allen Beteiligten auf örtlicher
Ebene an erster Stelle. Bereits 5 Städte und
Gemeinden haben von diesem Angebot
Gebrauch gemacht. Die Wirtschafts- und

Sozialraumkonferenzen beschäftigen sich
neben vielen anderen Themen insbesonde-
re auch mit der Situation der Senioren und
behinderter Menschen vor Ort. Dabei wird
gezielt erarbeitet, wie sich die Stadt oder
Gemeinde in den verschiedenen Bereichen
zukunftsfähig weiter entwickeln kann. Die
zum Abschluss der Konferenzen erarbeite-
ten Handlungsempfehlungen zur Umset-
zung werden den jeweiligen politischen
Gremien vor Ort als wichtige Entscheidungs-
grundlage präsentiert.
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Die demografische Entwicklung ist der-
zeit in aller Munde: Die Lebenserwar-

tung steigt, während die Geburtenrate sinkt
oder stagniert, was nicht nur einen starken
Bevölkerungsrückgang zur Folge hat, son-
dern auch eine Verschiebung der Alterspyra-
mide. Diese bundesweiten Trends sind –
wenn auch nicht in so starkem Maße wie in
anderen Regionen – auch im Rheinisch-Ber-

gischen Kreis zu verzeichnen. Laut einem
ausführlichen Demografiebericht, den der
Kreis in Auftrag gegeben hat, wächst die
Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen bis
zum Jahr 2032 um 44 Prozent. Das Durch-
schnittsalter der Einwohner im Kreis, das jetzt
rund 43 Jahre beträgt, wird sich auf rund
48 Jahre erhöhen. Mit der erheblichen Zu-
nahme der älteren Bevölkerung wächst die

Zahl der hilfs- und pflegebedürftigen Men-
schen, während sich gleichzeitig das Po-
tenzial der helfenden Angehörigen verrin-
gert. Ebenso ist bereits erkennbar, dass die
Anforderungen an die Beratungsleistungen
zunehmen, da die Pflegebedarfe und Hilfe -
erfordernisse immer komplexer werden.
Neben den bereits absehbaren quantitati-
ven Entwicklungen aufgrund des demo-
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Immer am Puls der Demografie:
Die Seniorenberatung im
Rheinisch-Bergischen Kreis
Von Nina Louis, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
im Rheinisch-Bergischen Kreis

Die Senioren-, Pflege- und Wohnberatung des Rheinisch-Bergischen Kreises setzt schon heute die Richtlinien der vom Bund geforderten
Pflegestützpunkte um. Um sich zügig den jeweils aktuellen demografischen Entwicklungen anpassen zu können, hat der Kreis gemein-
sam mit den kreisangehörigen Kommunen für die Beratungsstellen zudem einheitliche Standards und ein innovatives Controlling-
System entwickelt.

Podiumsdiskusion mit Landrat Friedel Heinwinkel (1.v.l.)
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grafischen Wandels steigt also auch der qua-
litative Anspruch.

Individuelle Rundumberatung
in allen Kommunen

Vor diesem Hintergrund hat der Rheinisch-
Bergische Kreis gemeinsam mit den kreisan-
gehörigen Kommunen ein Beratungssystem
für die Themenfelder Senioren-, Pflege- und
Wohnberatung aufgebaut, das schon heu-
te ein strukturiertes, umfassendes und qua-
litativ gutes Angebot gewährleistet. Bereits
seit zehn Jahren ist die trägerunabhängige
Senioren-, Pflege- und Wohnberatung ein
wichtiger Bestandteil der infrastrukturellen
Angebotsstruktur des Rheinisch-Bergischen
Kreises. Insbesondere Pflegebedürftige, aber
auch deren Angehörige, werden individuell
entsprechend ihrer aktuellen Lebenssitua-
tion beraten. Im Vordergrund steht das Be-
streben, die Eigenverantwortung, Selbst-
ständigkeit und soziale Integration der alten
Menschen zu erhalten und ihnen zu er-
möglichen, noch lange im vertrauten Um-
feld mit entsprechender Lebensqualität zu
verbleiben. Der Kreis als Träger der Sozial-
hilfe hat diesen Aufgabenbereich auf die
Kommunen übertragen, so dass flächende-
ckend ortsnahe Angebote vorhanden sind.
Die Koordination ist nach wie vor Aufgabe
des Kreises. „Gebündeltes Wissen aus ei-
ner Hand ist das, was sich die Leute wün-
schen“, weiß Barbara Sarx, Vorsitzende des
Kreis-Seniorenbeirats. „Die Resonanz, die
wir von den Nutzern der Beratungsstellen
bekommen, ist durchweg positiv. Mit die-
ser intensiven, gut funktionierenden  Rund-
umberatung nimmt der Rheinisch-Bergi-
sche Kreis eine Vorreiterrolle ein.“

Einheitliche Standards
als Grundlage für
Prozess- und
Qualitätsentwicklung
Doch angesichts der schnellen gesellschaft-
lichen Veränderungen ist es nicht geboten,
sich auf dem Erreichten auszuruhen. Das
weiß auch Markus Fischer, Leiter des Amts
für Jugend und Soziales. „Wir müssen in
der Lage sein, sehr schnell auf die jeweili-
gen Entwicklungen zu reagieren, um das
Beratungssystem immer wieder zeitnah an-
passen zu können“, erklärt er. Deshalb hat
der Kreis in den vergangenen zweieinhalb
Jahren zusammen mit den Kommunen
grundsätzliche, gemeinsame Rahmenstruk-
turen geschaffen. Zielsetzung war dabei
insbesondere, quantitative und qualitative
Standards für die Pflegeberatung und Al-
tenhilfe innerhalb der Kommunen zu entwi -
ckeln. Fünf Leistungstypen wurden definiert:
Allgemeine Senioren-/Pflegeinformation,
Individuelle Einzelfallversorgung/Pflegebe-
ratung, Wohnberatung, Pflege und Entwick-
lung der regionalen Versorgungsstruktur
und Öffentlichkeitsarbeit. „Diese Leistungs-
typen ermöglichen nicht nur eine kreisweit
einheitliche Aufgabenerledigung, sondern
bilden auch die Grundlage für den prozess-
haften Qualitätsdialog sowie die qualitative
und quantitative Evaluation“, erklärt Fischer.

Controllingsystem
für gezielte
Weiterentwicklung
Ausgehend von den fünf Leistungstypen
hat der Kreis ein neuartiges Controlling-
system mit Berichtswesen entwickelt, das

ihm als Grundlage für die fachliche Steu-
erung und Optimierung der Senioren-, Pfle-
ge- und Wohnberatung dient. Das Be-
richtswesen erfasst unter anderem Daten
wie die Anzahl der Anfragen, die Inhalte
der Beratungen und die gebietsbezogene
Nachfrage. Diese werden in Form von Ex-
pertisen für jede einzelne Kommune in
den Kontext der kleinräumigen demo-
grafischen Entwicklungen, der Einwohner-
struktur sowie der Pflege-, Wohnraum-
und Freizeitangebote etc. gesetzt. Dar-
aus ergeben sich Analyse- und Auswer-
tungsmöglichkeiten, auf deren Basis
Steuerungsvorschläge erarbeitet und mit
den kommunalen Partnern entsprechen -
de Zielvereinbarungen getroffen werden
kön nen. „Wenn wir zum Beispiel genau
wis sen, dass in einer bestimmten Kom-
mune ein besonders hoher Informations-
bedarf zu einzelnen Themenbereichen
besteht, dann können wir darauf reagie-
ren und das Angebot genau darauf ab-
stimmen“, erklärt Fischer. 
Das Controlling- und Evaluierungssystem
ermöglicht somit eine systematische und
transparente Entwicklung des Beratungsan-
gebots, die konsequent den aktuellen de-
mografischen Entwicklungen, der Nachfra-
ge und den kreisweiten Qualitätsstandards
angepasst ist. „Wir sind sehr froh darüber,
dass wir unseren Bürgern ein strukturiertes,
umfassendes und zukunftsfähiges Beratungs-
angebot zur Verfügung stellen können“,
betont Fischer.
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Das Modellprojekt des Landes NRW
„Wohnberatung für Bürgerinnen und

Bürger in NRW“, das in 1992 initiiert wurde
und seitdem Jahr für Jahr verlängert wurde,
ist leider nie in eine Regelförderung über-
geleitet worden. Über viele Jahre ist die Fi-

nanzierung zu je einem Drittel durch Land,
Pflegekassen und Kommunen sichergestellt
worden. Nachdem der Landesrechnungshof
die finanzielle Beteiligung des Landes be-
anstandet hat, deutete sich schon zum Jah-
reswechsel 2008/2009 ein gänzlicher Rück-

zug des Landes aus der Finanzierung der
Wohnberatungsstellen an. Inzwischen hat
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales NRW „Nägel mit Köpfen“ gemacht
und wird zum 31.05.2009 aus der Finanzie-
rung aussteigen. Im Gegenzug dazu haben

Auch im Alter und bei Behinderung möchten die meisten Menschen so lange wie möglich ein Leben in den eigenen vier Wänden führen.
Durch kleine Umbauten, zum Beispiel zu einem barrierefreien Bad, lässt sich der Alltag mit wenig Aufwand und Kosten deutlich erleich-
tern. Hier setzt die Unterstützungs- und Beratungsaufgabe der Wohnberatung ein, die im Kreis Unna mittlerweile eine lange Tradition
hat. In Trägerschaft der Ökumenischen Zentrale Schwerte, des Vereins „Neues Wohnen im Alter“ aus Kamen und der Verbraucherzentrale
NRW mit Sitz in Lünen wird sie inzwischen im zwölften Jahr angeboten. In diesem langen Zeitraum ist die Wohnberatung in Politik
und Verwaltung stets auf eine breite Zustimmung gestoßen. Im Vordergrund standen immer zum einen die Erfolge für die Nutzerinnen
und Nutzer, solange wie möglich in vertrauter Umgebung selbständig zu wohnen, zum anderen natürlich aber auch die Einsparpotenziale
für die Kostenträger durch verhinderte oder zumindest verzögerte Heimunterbringungen.

Wohnberatung im Kreis Unna –
präventiv, bedarfsgerecht und
kostensparend

Von Norbert Diekmännken, Leiter Fachbereich Arbeit und Soziales
und Hans Zakel, Leiter Sozialplanungsstelle
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sich inzwischen die Pflegekassen zu einer
hälftigen Finanzierung bereit erklärt, wobei
erwartet wird, dass die kommunale Seite ih-
ren Anteil erhöht und die andere Hälfte der
Finanzierung aufbringt.
Wenn es sich bei der Wohnberatung auch
um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufga-
be der Kreise und kreisfreien Städte han-
delt, so sind die Kommunen – in Zeiten der
größten Wirtschaftskrise in Deutschland –
weit davon entfernt, in den Folgejahren ohne
weiteres Mehrkosten für die Wohnberatung
rechtfertigen zu können. Dies kann nur ge-
lingen, wenn die Wohnberatung als eine
„rentierliche Aufgabe“ dargestellt werden
kann, deren Einschränkung oder gar Auf-
gabe also zu einem finanziellen Nachteil
führen würde. Der Kreis Unna hat deshalb
eine Kosten-Nutzen-Analyse veranlasst. Er-
gebnis: Acht verhinderte „Heimunterbrin-
gungen“ reichen aus, damit sich die finan-
zielle Beteiligung des Kreises Unna rechnet.
Dieses Ergebnis war für den Kreistag des Krei-
ses Unna Anlass und Grund genug, in sei-
ner Sitzung am 19.05.2009 die drei Wohn-
beratungsstellen im Kreis Unna zunächst bis
zum Jahresende auf finanziell sichere Beine
zu stellen. Dieser Beschluss hat aber auch
eindeutige Signalwirkung für die Weiter-
führung der Wohnberatung in 2010 und
den Folgejahren. Inhaltlich ist dabei zu be-
rücksichtigen, dass landesweit demnächst
Pflegestützpunkte entstehen, die auch zum
Ziel haben, bestehende Beratungsangebo-
te zu vernetzen und zu optimieren. In die-
sem Zusammenhang ist ganz ausdrücklich
auch die Wohnraumberatung genannt.

Aufgabenstellung
und Zielgruppe

Die vom Kreis Unna mitfinanzierte Wohn-
beratung ist eine neutrale, bedürfnisorien-
tierte, aufsuchende Dienstleistung und bie-
tet häusliche Beratung zur barrierefreien
Um gestaltung und Anpassung der Woh-
nung, auch bei demenziellen Problemen.
Ziel gruppe sind behinderte Personen, Pfle-
gebedürftige, Kranke sowie präventiv gene-
rell ältere Menschen und ihre Angehörigen,
Seniorenorganisationen, aber auch: Vermie-
ter, Wohneigentümer, Wohnungsgesell-
schaften und diverse Multiplikatoren aus
Pflege, Gesundheit, Verwaltung, Politik.
Die Wohnberaterinnen und Wohnberater
unterliegen den Qualitätskriterien im Rah-
men des Modellprojektes von Land und Lan-
despflegekassen. Sie wurden entsprechend
laufend geschult. 

„Entstehungsgeschichte“
der Wohnberatung

Im 1992 vom Kreistag verabschiedeten
2. Kreisaltenplan »Ältere Menschen im Kreis

Unna« geht es im Kapitel »Wohnen im Al-
ter« um die besonders hohe Bedeutung der
Wohnung und des Wohnumfeldes gerade
für ältere Menschen sowie um spezielle An-
gebote der Wohnversorgung wie »Betreu-
tes Wohnen« oder »Wohngemeinschaften«.
Ausführlich wird dort bereits neutrale Wohn-
 beratung zur Wohnungsanpassung beschrie-
ben und für den Kreis Unna eingefordert.
In den Folgejahren wurden Seminare und
Veranstaltungen zu diesem Thema durch-
geführt. Es gab auch einzelne Versuche un -
terschiedlicher Akteure, die Wohnberatung
in einzelnen Kommunen des Kreises Unna
aufzubauen.
Der kreisweite Durchbruch kam 1996, als
die heutige Sozialplanungsstelle des Kreises
mit den heute noch aktiven drei heimischen
Trägern die verbindliche Kooperation zur
flächendeckenden neutralen Wohnberatung
im Rahmen des Modellprojektes des Lan-
des und der Pflegekassen organisierte. Die
politischen Gremien und die Fachleute im
Netzwerk der Altenarbeit befürworteten die-
ses Engagement als dringende bedarfsge-
rechte Notwendigkeit. Im Januar 1997 nah-
men schließlich die Wohnberatungsstellen
im Kreis Unna mit insgesamt drei Vollzeit-
stellen ihre Arbeit auf. Die Ökumenische
Zentrale Schwerte von Caritas und Diako-
nie ist seitdem primär für den Südkreis zu-
ständig, der Verein Neues Wohnen im Alter
Kamen für den Mittelkreis und die Ver-
braucherzentrale NRW mit der Geschäfts-
stelle in Lünen für den Nordkreis; dies ent-
spricht einer gleichmäßigen Verteilung der
inzwischen rund 418.000 (Stichtag: 30.06.
2008) Menschen umfassenden Bevölke-
rung. Die jeweiligen Trägerressourcen konn-
ten so auch am effektivsten genutzt wer-
den. Die Zusammenarbeit zwischen der
Wohn beratung und dem Kreis wurde ab
2008 mit einem Vertrag geregelt. 

Wohnberatung als Teil eines
funktionierenden Netzwerkes

Die neutrale Wohnberatung im Kreis Unna
ist Teil eines Beratungs- und Hilfesystems –
zu nennen sind z.B. neben dem Sachgebiet
Hilfe zur Pflege im Fachbereich Arbeit und
Soziales die vom Kreis Unna finanzierte kreis-
weite neutrale Pflegeberatung bei der Ver-
braucherzentrale und das Hilfemanage-
ment »Psycho-soziale Begleitung« bei der
Ökumenischen Zentrale, der AWO und bei
Caritas und Diakonie. Alle diese Beratungs-
dienste und Anlaufstellen kooperieren ver-
bindlich miteinander und stellen so für die
Bürgerinnen und Bürger kreisweit auf ein-
heitlichem Qualitätsniveau »Beratung wie
aus einer Hand« sicher. Entsprechend dienen
sie natürlich für die Sozialplanung des Krei-
ses auch als Informationsquelle und Früh-
warnsystem.

Die Wohnberaterinnen und Wohnberater
arbeiten im vom Kreis organisierten Netz-
werk der Altenarbeit mit, z.B. in der ge-
setzlichen Kreispflegekonferenz. Sie leiten
auch die AG »Wohnen« und versuchen da-
mit zusätzlich zur alltäglichen Arbeit – die
natürlich vielfach positiv auch auf Hand-
werksbetriebe und Wohnungsunternehmen
abfärbt – konstruktiv auf die Strukturen im
Sozialbereich, des Wohnungsmarktes und
der Stadtentwicklung einzuwirken.

Vermeidung von
Heimunterbringungen

Die intensive Datenerhebung für die wissen-
schaftliche Begleitforschung des Modell-
projektes »Wohnberatung« in NRW und
die laufende Berichterstattung für das Land
haben bereits seit Jahren immer wieder die
Wirkung der Wohnberatung gerade auch
aus Sicht des finanziellen Kosten-Nutzen-
Effektes verdeutlicht. Die wichtigsten Wir-
kungen der neutralen Wohnberatung sind –
hier nur bezogen auf die von den Wohnbera-
tungsstellen begleiteten Wohnanpassungs-
maßnahmen:

● Bei 50 %: Reduzierung des Hilfe- und
Pflegebedarfes!

● Bei 40 %: Vermeidung einer Zunahme des
vorhandenen Bedarfes!

● Bei 50 %: Unfallrisiken beseitigt!
● Bei 18 %: Heimunterbringung verhindert!

Eine Sonderauswertung für den Kreis Unna
ergab in 1998 sogar 20% verhinderte Heim-
unterbringungen. Dabei ist der Umzug in
ein Heim vielfach völlig oder um mehrere
Jahre verschoben worden. Kosten wurden
entsprechend bei den Kranken- und Pfle-
gekassen und beim Sozialhilfeträger in er-
heblichem Umfang eingespart, und zwar
für ambulante Pflege; Krankenhausaufent-
halte; Arztkosten; Kosten für Medikamente
etc.; REHA; Heimunterbringungen.
Aus den Jahresberichten geht hervor, dass
in den 12 Jahren Wohnberatung von 1997 –
2008 bereits 16.909 Beratungen (im Jah-
resdurchschnitt: 1.409) erfolgt sind! 4.309
konkrete Wohnungsanpassungen (im Jah-
resdurchschnitt: 359) wurden initiiert, neu-
tral begleitet und – dies ist ganz wichtig
auch für die Pflegekassen, die ja die Bau-
massnahmen bezahlten bzw. neben dem
Sozialhilfeträger mitfinanzierten – fachlich
abgenommen! Der Verbleib von 4.309 ge-
handicapten Personen bzw. Familien in der
eigenen Wohnung realisierte somit nach-
weislich die bekannte sozialpolitische For-
derung »ambulant vor stationär«! 
Wenn die Wohnberatung im Kreis Unna
zukünftig weiterhin nach Beratung durch-
schnittlich 359 Wohnungsanpassungen sel-
ber begleiten würde, so ließen sich geschätzt
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mind. 65 Heimunterbringungen jährlich un-
mittelbar vermeiden! Durch rein privat or-
ganisierte, nicht registrierte Wohnungsan-
passungen (nach erfolgter für die Bürger
kostenfreier Erstberatung) würden jährlich
viele weitere Anpassungsmaßnahmen er-

folgen, die ebenfalls zum Verbleib in der
eigenen Wohnung beitragen. 
Aus der Pflegeplanung ist bislang bekannt,
dass nur max. 10% der Heimbewohner
gänzlich ohne öffentliche Mittel (Pflege-
wohngeld und Sozialhilfe) auskommen –
ein Wert, der angesichts der anhaltenden
Kostensteigerungen im Heimbereich eher
zu hoch ist. Hier sollen trotzdem noch nur
geschätzte 58 verhinderte Heimunterbrin-
gungen jährlich für den Kreis Unna als Kos-
tenträger relevant sein.

Finanzielle Auswirkungen

In 2008 leistete der Kreis Unna insgesamt
Zahlungen an Pflegewohngeld und Sozial-
hilfe für Pflegeheimbewohnerinnen und –
Bewohner in Höhe von 19.972.000,00 €
netto für 1.221 Personen. Dies entsprach
pro Leistungsempfänger rund 16.357,00 €
durchschnittlich jährlich. In 2006 waren es
noch 17.032.000,00 €, für 2009 werden
20.792.000,00 € eingeplant. Verhinderte
Heimunterbringungen lohnen sich finanziell
also immer mehr!
Wenn wir diesen Durchschnittswert von
2008 für eine grobe Schätzung als kon-
stant unterstellen (was angesichts der wei -
terhin jährlich steigenden Heimplatzkosten
natürlich unrealistisch ist), so ergibt sich bei
jährlich 58 für den Kreis als Kostenträger ver-
hinderten Heimunterbringungen in nur zwei
Jahren (und die Maßnahmen der Wohnbe-
ratung und Wohnanpassung tragen länger!):

● im 1. Jahr eine Einsparung von
948.706,00 €;

● im 2. Jahr eine Einsparung von
1.897.412,00 € und

● in nur zwei Jahren ergeben sich für den
Kreis Unna schätzungsweise Einsparun-
gen alleine durch die (»registrierten«) ver-
hinderten Heimunterbringungen von ins-
gesamt rd. 2,8 Mio. €!

Wenn der Kreis Unna nun beispielsweise
jährlich 120.000,00 € Kosten (= 53% der
realen Kosten aus 2008) für die Wohnbera-
tung aufbringen würde, so ergäbe sich bei

zwei Jahren Laufzeit eine finanzielle Förde-
rung in Höhe von 240.000,00 €. Hinzu sol-
len hier jährliche Kosten im Bereich der Ein-
gliederungshilfe für vom Kreis finanzierte
Wohnungsanpassungsmaßnahmen in Höhe
von 120.000,00 € gerechnet werden, so-
mit also nochmals 240.000,00 €. Die Kos-
ten für die ambulante Pflege werden nicht
berücksichtigt, denn im Unterschied zum
Heimbereich ist nur eine Minderzahl der
ambulant versorgten Pflegebedürftigen auf
ergänzende Zahlungen des Sozialhilfeträgers
angewiesen.
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   Rentierlichkeit der Wohnberatung

jahresdurchschnittlich 359 Wohnanpassungen initiiert

durch die Wohnberatung

davon geschätzte 58 verhinderte „Heimunter-

bringungen“ (bewusst niedrig kalkuliert!)

durchschnittliche Jahreskosten (Pflegewohngeld und

Sozialhilfe) von 16.357  je „Heimbewohner“

2,8 Mio.  geschätzte Einsparungen durch verhinderte

„Heimunterbringungen“ in nur 2 Jahren!

In nur zwei Jahren ergeben sich für den
Kreis Unna schätzungsweise Netto-Ein-
sparungen nur durch (»registrierte«) ver-
hinderte Heimunterbringungen bei der
Wohnberatung von insgesamt 2.4 Mio. €!
Dies ist eine bewusst niedrige Kalkulation!
Schon bei 8 verhinderten Heimunterbrin-
gungen jährlich rechnet sich für den Kreis
die Mitfinanzierung der Wohnberatung
(hier: 130.856,00 € Kosten/Jahr als Kreis-
anteil)!

Nach erfolgtem Badumbau

Bundespräsident Horst Köhler sagt hier-
zu: „Wie man den vor uns liegenden

Herausforderungen am besten begegnet,
darüber kann und soll man streiten, aber
eines ist klar: Sie früh zu erkennen und Pro-
bleme offen zu benennen, ist der beste Weg,
sie zu lösen. Es gilt, die richtigen Fragen zu

stellen und gemeinsam nach tragfähigen
Antworten zu suchen: Wie wollen wir in
Zukunft leben?“
Selbst bestimmt, vor Vereinsamung bewahrt,
in einem anregenden sozialen Umfeld, mit
gegenseitiger nachbarschaftlicher Unter-
stützung, die selbständige Lebensführung

möglichst lange erhalten: „Neue Wohnfor-
men“ sind eine Antwort auf die gesellschaft-
liche Entwicklung – die Initiativen engagier-
ter Menschen aller Generationen, die ihre
Vorstellungen vom gemeinsamen Wohnen
und Leben verwirklichen, mehren sich. Für
die Kommunen gilt, den Herausforderungen

Neue Wohnformen erfreuen sich
im Rhein-Sieg-Kreis zunehmender
Beliebtheit
Von Katja Milde,
Sozialplanung im Sozialamt des Rhein-Sieg-Kreises  

Unsere Gesellschaft ist im Wandel: die Altersstruktur verändert sich und erfordert unser aller Handeln. Welche vielfältigen Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche das mit sich bringt, beginnen wir in Deutschland gerade erst richtig zu erfassen.

Vor dem Badumbau: unfallträchtige Sitz-
gelegenheit in der Duschwanne
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des demographischen Wandels und insbe-
sondere den (Wohn-)Bedürfnissen der älte-
ren Menschen gerecht zu werden. 
Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die
enge Zusammenarbeit mit den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden sowie die
Einrichtung einer Informations- und Kon-
taktstelle möchte der Rhein-Sieg-Kreis die-
sem Ziel näher kommen. 
Seit 2006 informierte der Rhein-Sieg-Kreis
in mehreren Veranstaltungen über „Neue
Wohnformen“, um dieses Thema dem brei-
ten Publikum öffentlich zu machen. Insbe-
sondere die letzte Veranstaltung im Okt-
ober 2008 war mit über 200 Besuchern sehr
erfolgreich. Angeboten wurde eine Vor-
trags reihe, in der neben Fachvorträgen zur
Finanzierung und Initiierung solcher Wohn-
formen auch Vertreter bestehender Mehr-
generationenwohnprojekte, ambulant be-
treuter Wohngruppen und Initiativen sehr
anschaulich über ihre Erfahrungen und ihr
Leben in der Gemeinschaft berichteten.
Außerdem präsentierten sich verschiedene
Aussteller, wie WohnBundBeratung, Stiftung
Trias, Regionalbüro Rheinland, Ideenwerk-
statt Wohnen u.a. sowie verschiedenste
Wohnprojekte aus dem Raum Köln/Bonn/
Rhein-Sieg-Kreis. Interessierte Besucher die-
ser Veranstaltung konnten über einen Fra-
gebogen ihre Adressen hinterlassen, um
durch den Rhein-Sieg-Kreis zum Zwecke
der Zusammenführung mit Investoren/Pla-
nern bzw. anderen Interessierten kontak-
tiert zu werden. Anfang 2009 fanden dann
kleinere Gesprächsrunden für Bürgerinnen
und Bürger sowie potentielle Konzeptent-
wickler statt, um ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, sich über die jeweiligen Vorstellungen
und Wünsche auszutauschen, sich kennen
zu lernen und gegebenenfalls ein gemein-
sames Projekt zu planen.
Der Rhein-Sieg-Kreis möchte neue Wohn-
projekte anregen und vermittelnd als An-
sprechpartner für Interessierte zur Verfü-

gung stehen. Durch die Veranstaltungen
zum Thema „Neue Wohnformen“ sind viele
interessierte Bürgerinnen und Bürger auf
das Unterstützungsangebot des Rhein-
Sieg-Kreises aufmerksam geworden und ha-
ben sich Hilfe suchend an die Koordinie-
rungsstelle beim Kreissozialamt gewandt.
Nicht immer sind diese Menschen an einen
bestimmten Ort gebunden – gerade wenn
es um die Verwirklichung ihrer Ideale geht,
ordnen sich viele bezüglich des künftigen
Wohnortes den Wünschen der Mehrheit
unter oder lassen dem am ehesten geeig-
neten Grundstück den Vorrang. Hier will
die Kreisverwaltung gegenüber den Städ-
ten und Gemeinden im Kreisgebiet als Bün-
delungsstelle auftreten. Sie hat den Ge-
samtüberblick über die Angebote und die
Interessenslage in der Region und kann steu-
ernd tätig werden. Eine weitere wichtige
Aufgabe sieht der Rhein-Sieg-Kreis in der
Aufklärungsarbeit u. a. zu Leitgedanken,
Zielen und Finanzierungsmodellen. Häufig
wird nämlich in Gesprächen mit Interessier-
ten deutlich, dass viele unterschiedliche
Vorstellungen mit dem Begriff „Neue Wohn-
formen“ verbunden sind. Insbesondere das
Wissen über Wohnformen für Menschen
mit Demenz oder Pflegebedarf ist auch heu-
te noch nicht ausreichend verbreitet. 
Trotz des vielen Zuspruchs seitens der Öf-
fentlichkeit bleibt die Problematik, dass man
den Menschen neue, alternative Wohnfor-
men nicht einfach „verordnen“ kann. Es geht
um ein Lebenskonzept, das „Gemeinschaft-
liche Wohnen“, das für viele Menschen
eine völlig neue Erfahrung ist. Nicht immer
ist den Interessierten bewusst, dass oftmals
Jahre vergehen, bis ein Wohnprojekt ver-
wirklicht werden kann. Häufig wenden sich
interessierte Bürgerinnen und Bürger an die
Kontaktstelle mit der Frage: „Wann kön-
nen wir wo einziehen?“ Die Entscheidung
für die „Neuen Wohnformen“ benötigt also
von beiden Seiten – Kommune und Bürger –

vor allem Geduld und Zeit. Vor diesem Hin -
tergrund wird der Rhein-Sieg-Kreis weiter-
hin Informationen zur Ver fügung stellen,
die Angebote der Städte und Gemeinden
bündeln und steuern, gezielt Veranstaltun-
gen organisieren, Anregungen aufgreifen
und Ansprechpartner sein. Seit kurzem
wurde unter http://www.rhein-sieg-kreis. de
(unter dem Suchbegriff „Neue Wohnfor-
men“) auf Wunsch vieler interessierter Bür-
gerinnen und Bürger eine Internetseite für
„Neue Wohnformen“ eingerichtet, auf der
man nicht nur allgemeine Tipps und Links,
sondern auch regelmäßig aktualisierte Infor-
mationen über regionale Akteure gemein-
schaftlicher Wohnprojekte, regionale Ver-
anstaltungen und Angebote abrufen kann.
Bis heute stehen im Rhein-Sieg-Kreis neben
einer Initiative in Troisdorf drei weitere Ini tia -
tiven zu gemeinschaftlichen Wohnprojekten
mit den Mitarbeitern/innen der Kreisverwal-
tung in Kontakt. Dies sind „WiR – Haus am
Campus“ in Rheinbach, „Wohnen mit jung
und alt – In verbindlicher Gemeinschaft le-
ben“ in St. Augustin und „Gute Hausge-
meinschaft“ in Bad Honnef. In der Stadt
Hennef sind Planungen für ein Mehrgene-
rationenprojekt in Vorbereitung – ein Kon-
zept dazu wird erstellt. 
In ihrer Vielfalt können die „Neuen Wohn-
formen“ einen wertvollen Beitrag gegen
Anonymität und Vereinzelung in unserer
Gesellschaft leisten – und nicht zuletzt stel-
len sie einen wichtigen Baustein für die Ge-
staltung des demographischen Wandels dar.
Der Anfang dafür wurde im Rhein-Sieg-
Kreis gemacht – aber die Bewusstseins -
stärkung der Öffentlichkeit und die Zusam -
menarbeit mit den Kommunen, Ämtern,
Netzwerken und Engagierten wird noch viel
mehr bewegen!
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Entstehung
der Beratungsstelle

Um dem Wunsch pflegebedürftiger Men-
schen nach einer möglichst langen selbst-
ständigen Lebensführung zu entsprechen,
werden im Kreis Coesfeld die ambulanten

Versorgungsstrukturen gezielt gestärkt. Denn
die demografische Entwicklung mit immer
mehr älteren Menschen zeigt auch in dem
münsterländischen Flächenkreis einen Hand-
lungsbedarf auf, dem mit der Einrichtung
des Projektes  „ambulant vor stationär“ im
Jahr 2005 begegnet wurde. Die Projekt-

gruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter
der lokalen Träger der Altenhilfe, der Ver-
waltung und der Seniorenbeiräte mitwirken,
erarbeitet regelmäßig Vorschläge zur Ver-
besserung der Altenhilfestrukturen für die
politischen Entscheidungsgremien. Neben
der Stärkung der ambulanten Versorgungs-

Zentrale Pflege- und Wohn-
beratung im Kreis Coesfeld –
Aufsuchende Beratung als 
Erfolgsmodell
Von Walburga Niemann und Karin Budden-
dick, Pflegeberatung Kreis Coesfeld  
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strukturen ist auch die Dämpfung der Kos-
tenentwicklung im Rahmen der stationären
Pflege für die Leistungsträger ein vorrangiges
Ziel der Projektgruppe.
Ein erstes konkretes Ergebnis dieser Zusam -
menarbeit war die Empfehlung zur Einrich-
tung einer Zentralen Pflegeberatung, die
das bereits bestehende Beratungssystem
„Men schen und Pflege“, das seit einigen
Jahren in den Städten und Gemeinden des
Kreises etabliert ist, vor allem durch pflege-
fachliche Aspekte ergänzt. Hintergrund des
Vorschlages zur Errichtung eines zusätz-
lichen zentralen Beratungsangebotes waren
die Beobachtungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Städten und Ge-
meinden, dass dort nahezu ausschließlich
Beratung zum Leistungsrecht eingefordert
wurde. „Die Entscheidung für die ambulan-
te bzw. stationäre Versorgung war häufig
bereits getroffen und Steuerungsmöglich-
keiten entfielen“, erläutert Fach bereichslei-
ter Detlef Schütt vom Kreis Coesfeld. „Um
bei der Entscheidung mitzuwirken, muss
eine Beratung frühzeitiger einsetzen“, be-
tont Schütt.
Im Kreis Coesfeld  gibt es vielfältige Dienst-
leistungen für ältere Menschen, die jedoch
in ihrer Angebotsstruktur unübersichtlich
sind. Das macht es für pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehörigen oft schwer,
ihren Bedarf schnell und zielgerichtet zu be-
friedigen. Sie brauchen umfassende, neu-
trale Informationen und qualifizierte Bera-
tung über Leistungen, Inhalte, Kosten und
Finanzierungsmöglichkeiten. Eine frühzeiti-
ge Beratung soll Ratsuchende unterstützen,
eine tragfähige finanzierbare Lösung, unter
Kenntnis aller relevanter Hilfen, für die je-
weilige individuelle Pflegesituation zu fin-
den.
Während einer Modellphase von drei Jah-
ren soll seit dem 01.11.2006 ermittelt wer-
den, ob eine intensive Pflegeberatung mit
der Vermittlung passgenauer Hilfen, aber
auch das Einzelfallmanagement einen Bei-
trag dazu leisten können, den Umzug in
eine vollstationäre Einrichtung hinauszuzö-
gern oder bestenfalls zu verhindern.
Die Beratung erfolgt durch zwei Pflegefach -
kräfte, die zusätzlich über einen Abschluss
als Dipl.- Pflegepädagogin bzw. Dipl.-Sozi-
alarbeiterin verfügen und zudem mehrjäh-
rige Erfahrung in der Beratungsarbeit auf-
weisen. Insgesamt stehen dafür 1,5 Stellen
zur Verfügung. Seit dem 01.07.08 steht den
Mitarbeiterinnen ein Architekt zur Seite,
der im Rahmen eines Honorarvertrages
Wohn beratung zum barrierefreien Umbau
bestehender Wohnungen durchführt.
Seit Eröffnung der Pflegeberatung wird eine
stetig ansteigende Zahl von Beratungsan-
fragen verzeichnet. Detlef Schütt stellt fest:
„Die Beratungsstelle hat innerhalb kürzes-
ter Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad inner-

halb der Bevölkerung erzielt“. Die Zahlen
sprechen auch dafür, dass durch das un-
entgeltliche, neutrale und bürgernahe Be-
ratungsangebot eine Bedarfslücke geschlos-
sen werden konnte. Dabei konnte die
Anzahl von Menschen im Kreis Coesfeld,
die mit einem geringen Pflegebedarf (Pfle-
gestufe „0“) sozialhilfefinanziert in vollsta-
tionären Pflegeinrichtungen leben, deut-
lich gesenkt werden. Diese Entwicklung ist
ein Indiz für die Wirksamkeit der qualifi-
zierten Beratung und des Fallmanage-
ments.

Ziel: Stärkung des Grundsatzes
„ambulant vor stationär“

Erklärtes Ziel von Politik und Verwaltung ist
es, durch die Pflege- und Wohnberatung
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“
verstärkt Rechnung zu tragen. Dies deckt
sich in der Regel mit den Wünschen der
Betroffenen, auch im hohen Alter und bei
einer Pflegebedürftigkeit im vertrauten
Wohnumfeld bleiben zu können.

Aufgaben

Beratung und Information

Die Hauptaufgabe der Zentralen Pflegebe-
ratung ist die ausführliche Information und
Aufklärung zu Hilfen und Unterstützungs-
möglichkeiten für pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehörige. Dabei werden
gemeinsam Lösungen für den Einzel fall ent-
wickelt.
Neben der regelmäßigen telefonischen und
persönlichen Erreichbarkeit im Kreishaus in
Coesfeld werden in allen Städten und Ge-
meinden Außensprechstunden angeboten.
Des Weiteren werden Hausbesuche durch-
geführt. Dies eröffnet vielen pflegebedürf-
tigen Menschen die Möglichkeit, am Be-
ratungsprozess teilzunehmen. Seit der
Errich tung der Beratungsstelle im Jahr 2006
steigt auch die Nachfrage nach Hausbesu-
chen stetig. Der Vorteil einer aufsuchenden
Beratung liegt darin, dass konkrete Lösun-
gen für die individuelle Wohn- und Pflege-
situation entwickelt werden können. 

Wege zur Beratung 2008

Im Rahmen der Beratung werden die Rat-
suchenden in Einzelgesprächen über Hilfe-
angebote und deren Finanzierung sowie zu
Antragsstellungen informiert. So unterstützt
die Pflegeberatung den Pflegebedürftigen
und dessen Angehörige, vorhandene Res-
sourcen zu nutzen und den Verbleib in der
häuslichen Umgebung so lange wie mög-
lich sicherzustellen. Auf diese Weise kann
ein vorschneller Einzug in ein Pflegeheim
vermieden werden.
Gleichwohl gibt es Pflegesituationen, die
im häuslichen Rahmen nicht mehr tragbar
sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Ne-
ben innerfamiliären Konflikten, Überforde-
rung oder Abwesenheit von Angehörigen
und drohender Selbst- bzw. Fremdgefähr-
dung, ist derzeit u. a. die Notwendigkeit
regelmäßiger nächtlicher Pflege und Be-
treuung ein Grund für den Umzug in eine
voll stationäre Einrichtung. Die Mitarbeiterin-
nen stehen den Betroffenen in dieser Situ a -
tion zur Seite. Die Entscheidung für eine
stationäre Unterbringung bedeutet für alle
Beteiligten eine große emotionale Belastung.
Insbesondere für Ehepartner eines pflege-
bedürftigen Menschen sind die finanziellen
Auswirkungen dieser Entscheidung oft nicht
unerheblich. Hinzu kommt die Frage, wel-
che Einrichtung geeignet ist. Hier geben
die Mitarbeiterinnen Kriterien an die Hand,
mit deren Hilfe die Auswahl leichter fällt.
Neben der Beratungstätigkeit bieten die
Mitarbeiterinnen in ausgewählten Fällen
ein Fallmanagement an. Dies richtet sich an
Betroffene, die alleine mit der Organisation
der pflegebedingten Hilfen überfordert sind.
Neben der erforderlichen Antragsstellung
werden notwendige Hilfen installiert. Die
Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung blei-
ben Ansprechpartnerinnen, bis die Pflege
im häuslichen Bereich sichergestellt ist.
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Pflegeberatung für den Kreis Coesfeld

Pflegeberatung

Einzelberatung
gesamt:

davon:
Persönlich
Büro
Hausbesuch
Stadt/Gemeinde

Telefonisch

schriftlich

Jan. 2008 – Dez. 2008

1032

364
136
78

154

652

16
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Die statistischen Daten aus den Jahren 2007/
2008 belegen, dass 54% der pflegebedürf-
tigen Personen, die Anlass für die Beratung
waren, bisher über keine Pflegestufe ver-
fügten. Dies unterstreicht die präventive Be-
deutung der Pflegeberatung. Die Erfahrun-
gen der ersten beiden Jahre belegen, dass
hier umfangreiche Steuerungsmöglichkei-
ten durch Beratung und Fallmanagement
vorhanden sind.

Verteilung Pflegestufen 2008

Öffentlichkeitsarbeit

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellt
die Öffentlichkeitsarbeit dar. Um möglichst
viele Menschen zu erreichen, ist eine konti-
nuierliche Öffentlichkeitsarbeit von großer
Wichtigkeit. Das Thema Pflegebedürftig-
keit rückt häufig erst dann in den Fokus,
wenn die Situation im familiären Umfeld
oder im Freundes- und Bekanntenkreis ein-
getreten ist. Mit gezielter Öffentlichkeitsar-
beit soll erreicht werden, dass genau zu
diesem Zeitpunkt die Zielgruppe informiert
wird und Betroffene den Weg zur Zentralen
Pflegeberatung finden. Neben der Ankün-
digung der Sprechstunden in den Städten
und Gemeinden erscheinen auch themen-
spezifische Presseartikel. Daneben werden
die Flyer der Beratungsstelle an Hausärzte,
Apotheken, Kirchengemeinden und Kran-
kenhäuser im Kreis verschickt. Ein wichti-
ger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit sind
Vortragsveranstaltungen. Die Anschaffung

eines professionellen Informationsstandes
ermöglichte die Präsenz auf Wochenmärk-
ten und bei Informationstagen. Eine Inter-
netpräsenz auf der Kreisseite unter www.
kreis-coesfeld.de runden das Angebot an
Öffentlichkeitsarbeit ab.

Kooperation und Vernetzung

Die Kooperation mit anderen Akteuren aus
dem Bereich der Altenhilfe und Pflege ist der
dritte Schwerpunkt der Arbeit der Pflege-
beratung. Hier ist eine enge Zusammenar-
beit mit anderen Diensten und Beratungs-
stellen wichtig, um einen Überblick über die
vorhandenen Angebote zu haben und in
der Beratung dem Ratsuchenden aktuelle
und individuell zugeschnittene Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. Zu diesem
Zweck sind die Mitarbeiterinnen Mitglied im
lokalen Arbeitskreis Geriatrie sowie im über-
regionalen Arbeitskreis der Pflegeberater/
Innen in Westfalen-Lippe. Des Weiteren
kooperiert die Pflegeberatung eng mit der
Alzheimergesellschaft im Kreis Coesfeld e.V.,
mit dem Demenz-Servicezentrum für die
Region Münster und das westliche Mün-
sterland und anlassbezogen mit verschie-
denen Trägern der Altenhilfe sowie Städten
und Gemeinden im Kreis. Die Mitarbeiterin -
nen arbeiten mit anderen Projektpartnern
derzeit an der Erstellung eines Demenzweg-
weisers für den Kreis Coesfeld. Im Jahr 2008
wurde zudem ein Informationstag zum The-
ma: „Alt werden zuhause – Möglichkeiten
der Hilfe und Unterstützung“ mit Ständen,
Vorträgen und Podiumsdiskussion sowie
eine kreisweite Telefonaktion mitgestaltet.
Durch die räumliche Ansiedlung der Pflege-
beratung am Standort Coesfeld können Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter anderer rele-
vanter Fachdienste der Kreisverwaltung wie
z.B. Betreuungsstelle, Sozialpsychiatrischer
Dienst, Heimpflege, häusliche Pflege, Unter-
haltsheranziehung, Bauamt oder Heimauf-
sicht zur Beratung hinzugezogen werden.
Zum 01.07.2008 wurde die Pflegebera-

tung durch die Wohnberatung ergänzt. Die
Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung kön-
nen gezielt andere Fachdienste an dem Bera-
tungsgespräch beteiligen. Die Ratsuchen den
bekommen über dieses Verfahren ge bün -
delt alle wichtigen Informationen und kön-
nen bereits im Termin Anträge stellen. Der
Kreis Coesfeld versteht dieses Angebot als
Service für seine Bürgerinnen und Bürger in
einem Flächenkreis.

Gesamtkontakte seit Bestehen der Bera-
tungsstelle aufgeschlüsselt in Einzelbera-
tung, Infostände und Vorträge

Insgesamt hat sich die neutrale, kostenlose
und bürgernahe Beratungsinstitution bereits
nach kurzer Zeit zum Erfolgsmodell entwi-
ckelt. Nun gilt es, das Beratungsangebot und
die Qualität dauerhaft zu sichern und dem
steigenden Bedarf anzupassen. Der Kreis
Coesfeld wird daher ergebnisoffen in die
Verhandlungen mit den Pflegekassen über
die Errichtung von Pflegestützpunkten ein-
treten. Kriterien für eine erfolgreiche Zusam -
menarbeit müssen u.a. die Transparenz für
den Bürger, die aufsuchende Beratung und
die Anzahl und Qualifikation der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sein.
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1. Maßnahmen
zur Steuerung

a) Zentralisierung der Aufgaben

Die Aufgaben der häuslichen Pflege waren
bis Ende 2006 auf die Städte und Gemein-
den des Kreises delegiert. Seit Anfang 2007
nimmt der Kreis die Aufgaben zentral wahr.
Ziel ist es, die Verfahrensabläufe zu opti-
mieren, die kreisweiten einheitlichen Stan-
dards sicherzustellen und kontinuierlich die
Angebote zu verbessern, weiterzuentwickeln
und kreisweit bedarfsgerecht auszubauen. 

b) Einrichtung einer Clearingstelle

Zur verbesserten Steuerung der Aufwendun-
gen der Hilfe zur Pflege wurde eine Clea ring -
stelle eingerichtet. Diese setzt sich zusam-
men aus einer Ärztin des Gesundheitsamtes,
der Mitarbeiterin der Pflege- und Wohnbe-
ratung nach §4 Landespflegegesetz, einer
Pflegefachkraft und Sachbearbeiterinnen
des Aufgabenbereiches ambulante Pflege.
Bei Bedarf werden der sozialpsychiatrische
Dienst des Kreises Warendorf oder der Fall-
manager hinzugezogen. Die Sitzungen der
Clearingstelle finden regelmäßig einmal
wöchentlich statt.

● Fallvorstellung und -besprechung
● Festlegung  von Art und Form der Hilfe
● Prüfung und Feststellung, ob

Heimbetreuungsbedürftigkeit vorliegt
● Feststellung des individuellen

Hilfebedarfs 
● Klärung, ob Fallmanagement erforder-

lich ist
● Klärung, ob Pflege-/Wohnberatung

erfolgt
● Protokollierung der Beratungsergebnisse

Die Umsetzung des Grundsatzes „ambu-
lant vor stationär“ steht hier immer im
Vordergrund. Im Einzelfall sind Aufwand
und Nutzen abzuwägen. Es geht darum,
gemeinsam mit dem Betroffenen eine ein-
vernehmliche Lösung zu erarbeiten.

c) Einführung von Fallmanagement
Das Fallmanagement soll auf der Basis fach-
lich fundierter und festgelegter Methoden
und Handlungsschritte zum Ziel „Verbleib
in der eigenen Häuslichkeit“ führen. Es wird
in Zusammenarbeit mit der KAA – Projekt-
und Sozialmanagement, Pflege- und Wohn-
beratung – in Trägerschaft des Vereins Alter
und Soziales e.V. in Ahlen durchgeführt.
In Abhängigkeit von den Besonderheiten,
die es bei jedem einzelnen Pflegebedürfti-
gen gibt, kann das Fallmanagement sehr
unterschiedlich ausgeprägt sein. Erforder-

lich sein können sowohl kurzfristige Hilfen
zur Einrichtung eines Pflegearrangements
wie auch ein aufwendiger Prozess der Hilfe -

erfassung, Hilfevermittlung, Unterstützung
und Begleitung sowie Kontrolle über einen
längeren Zeitraum. 

2. Clearingverfahren

Das Clearingverfahren setzt ein:

a) wenn während eines  Krankenhaus-
aufenthaltes die Rückkehr in die eigene
Wohnung gefährdet ist

Mit den Krankenhaussozialdiensten im Kreis
Warendorf ist ein Verfahren abgestimmt, das

eine zeitnahe Information an die Clearing-
stelle gewährleistet, wenn sich während ei-
nes Krankenhausaufenthaltes abzeichnet,

Einrichtung einer Clearingstelle
für den Bereich Hilfe zur Pflege im
Kreis Warendorf 
Von Petra Tenbrock, Mitarbeiterin 
der Clearingstelle des Kreises Warendorf 

Angesichts der Kosten- und Fallzahlenentwicklung bei der stationären Hilfe zur Pflege hat der Kreis Warendorf  Überlegungen ange-
stellt, wie dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann. Mit der Einrichtung der Clearingstelle und des Fallmanagements  wurden
Instrumente gefunden, mit denen aktiv die Steuerung übernommen werden kann – dies auch mit Blick auf den sozialhilferechtlichen
Grundsatz „ambulant vor stationär“. Gleichzeitig kann der Wunsch des Hilfesuchenden, so lange wie möglich in  der eigenen Wohnung
zu bleiben, nachhaltiger unterstützt werden.

Mitglieder der Clearingstelle (v.l.): Elisabeth Jasper, Beate Filthaut, Friedrich Strickmann,
Petra Tenbrock, Dr. Anja Röhnelt
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dass ein Patient aufgrund seines Pflegebe-
darfes nicht oder nicht ohne die Installation
ambulanter Hilfen nach Hause entlassen
werden kann oder eine Heimaufnahme als
einzig mögliche Lösung in Betracht gezo-
gen wird. 
Insbesondere in den Fällen, in denen für
den Patienten bisher keine Pflegestufe oder
die Pflegestufe 1 festgestellt wurde und
Sozialhilfebezug besteht oder zu erwarten
ist, wird dieses Verfahren eingeleitet.
Die Information an die Clearingstelle erfolgt
mittels eines speziell entwickelten Gefähr-
dungsbogens, der in Kürze alle erforderli -
chen Angaben zu dem Patienten und sei-
ner Situation enthält.
Bei Patienten, für die bisher noch keine
Pflegestufe festgestellt worden ist, stellt der
Krankenhaussozialdienst in der Regel einen
Antrag nach § 3 Landespflegegesetz auf
eine vorläufige Pflegeeinstufung. Der Über-
leitungsbogen, der an die Pflegekasse ver-
sandt wird, wird auch der Clearingstelle mit
einem Gefährdungsbogen per Fax vorge-
legt. Anhand der Angaben kann die Clea-
ringstelle das weitere Vorgehen abstim-
men, erforderlichenfalls mit Angehörigen
oder Betreuern Kontakt aufnehmen und
kurzfristig eine Pflegeberatung anbieten.
Die Clearingstelle prüft umgehend und in
jedem Fall, ob ein Fallmanagement durch-
geführt wird und/oder welche Hilfs- und
Unterstützungsmaßnahmen einzuleiten
sind. Insbesondere erfolgt eine Prüfung –
auch bei vorliegender Pflegestufe 1 – nach
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“.
Grundlage für die Festlegung eines Pflege-
bedarfs ist das Pflegegutachten des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK).
Eine Doppelbegutachtung soll vermieden
werden. 
Ist das Begutachtungsverfahren durch den
MDK noch nicht endgültig abgeschlossen
und kann eine abschließende Aussage  über
die Art und Form der Hilfe zur Pflege  noch
nicht getroffen werden, bietet sich zur zeit-
lichen Überbrückung eine Kurzzeitpflege
an. Nach dieser Zeit lässt sich über eine

weitere Versorgung und Betreuung eher
eine Aussage treffen als direkt nach einem
Krankenhausaufenthalt. In den meisten
Fällen liegt dann auch das Ergebnis der Be-
gutachtungen durch den MDK vor. Die Ver-
kürzung der Verweildauer im Krankenhaus
bringt es mit sich, dass die Patienten nach
ihrer Entlassung noch einen erhöhten Pfle-
gebedarf haben. 
Das Clearingverfahren endet in diesen Fäl-
len entweder mit der Feststellung, dass eine
stationäre Unterbringung erforderlich ist
oder eine Rückkehr in die bisherige Woh-
nung – mit entsprechender pflegerischer
Versorgung – möglich ist. 

b) wenn der Verbleib in der eigenen
Wohnung ist gefährdet ist

Wenn sich der Pflegebedarf eines Menschen
verändert und ein Verbleib in der häuslichen
Umgebung ohne unterstützende Maßnah-
men gefährdet erscheint, wird ebenfalls das
Clearingverfahren eingeleitet. Die Clearing-
stelle wird vom Betroffenen selbst, Haus-
arzt, Pflegedienst, Betreuer, Angehörigen
oder der Kommune kontaktiert. Wie bei
dem Verfahren beim Übergang vom Kran-
kenhaus erfolgt kurzfristig eine Prüfung
und Klärung der Situation entweder durch
Pflegeberatung, Begutachtung durch das
Gesundheitsamt oder im Rahmen eines Fall-
managements. Grundlage ist auch hier re-
gelmäßig das durch den MDK erstellte Gut-
achten für die Pflegekasse – es sei denn,
der oder die Betroffene ist nicht pflegever-
sichert, so dass eine Begutachtung durch
das Gesundheitsamt erfolgen muss.

c) wenn Anträge auf Übernahme
der Heimkosten nach dem
SGB XII eingehen

Bei Vorliegen der Pflegestufen 0 und 1 wird
vom Kreis geprüft, ob vollstationäre Pflege
erforderlich ist. 
Ist keine Pflegestufe zuerkannt, erfolgt die
Feststellung der Heimbetreuungsbedürftig-
keit durch das Gesundheitsamt oder die
Pflegefachkraft des Kreises. Das Pflegegut-

achten dient dabei als Grundlage. Liegt die
Pflegestufe 1 vor, werden basierend auf
dem Gutachten des MDK der Pflegebedarf
und gegebenenfalls die Heimnotwendig-
keit festgestellt. Dies kann nach Aktenlage
oder durch eigene Feststellungen (durch
Telefonate mit Betroffenen, Angehörigen
oder Hausärzten o.a., durch Hausbesuch)
erfolgen. Trifft das Gutachten eine Aussage
zur Erforderlichkeit der stationären Unter-
bringung, ergeben sich aber Anhaltspunkte
dafür, dass eine häusliche Versorgung mit
entsprechenden Unterstützungsmaßnah-
men möglich sein könnte, wie etwa bei der
Aussage „Fehlen einer Pflegeperson“, er-
folgt eine Prüfung durch das Gesundheits-
amt, die Pflegefachkraft oder die Einrich-
tung eines Fallmanagements. 
Das Clearingverfahren endet auch in die-
sen Fällen mit einer schriftlichen Aussage
zur Heimbetreuungsbedürftigkeit. Ist eine
häusliche Versorgung möglich, wird der am-
bulante Pflegebedarf festgestellt und die
Hilfe installiert. Zur Sicherung der häusli -
chen Pflegesituation kann ein Fallmanage-
ment durchgeführt werden.

3. Fazit

Die Entwicklung der Fallzahlen zeigt, dass
der Kreis Warendorf auf dem richtigen Weg
ist. Die Anzahl der stationären Hilfefälle zu-
lasten des Kreises Warendorf war im Januar
2009 um 4,5% geringer als bei Aufnahme
der Steuerungsbemühungen im Januar 2007.
Die durchschnittliche jährliche Fallzahl in
der stationären Hilfe zur Pflege hat sich wie
folgt entwickelt: 2006 gab es 619 Fälle,
2007 waren es 605 Fälle und im vergange-
nen Jahr nur noch 580 Fälle. Gleichzeitig
konnte der Anteil der ambulanten Fälle an
der Gesamtzahl der Fälle der Hilfe zur Pfle-
ge gesteigert werden.
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Im Flur stehen Schuhe, verschiedene Grö-
ßen, unterschiedlicher Stil. Darüber hän-

gen Jacken an der Wand. Auch sie, das
sieht man auf den ersten Blick, haben meh-

rere Besitzer. Der kleine weiße Hund, er
hört – meistens – auf den Namen Bonny,
springt auf seinen Stammplatz auf dem
Sofa. Neben ihm sitzt ein älterer Herr, der

sich gar nicht stören lässt bei seiner Zei-
tungslektüre. Ein anderer Mann sitzt im
Rollstuhl an einer Fensterfront und schaut
vor sich hin. 

Schwerpunkt: Lebensqualität im AlterSchwerpunkt: Lebensqualität im Alter

Die Senioren-WG –
ein Konzept für die Zukunft?
Von Sabrina Veer,
Stabsstelle Landrat, Kreis Steinfurt 

Auf das Klingeln folgt Hundegebell. In dem schmucken Landhaus mitten in Laer erklingen Schritte. Dynamisch
wird die Tür geöffnet, ein kleiner weißer Hund und eine Frau schauen neugierig hinaus. Es geht hinein in dieses
alte Haus, das früher eine Gaststätte war und nun mit warmen Farben und einem dunklen Holzboden zum
Verweilen einlädt. 
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Weiter Richtung Küche werden die Geräu-
sche lauter und die Stimmen bunter. An ei-
nem großen Holztisch sitzen einige ältere
Frauen und Männer. Jüngere Menschen
malen und reden mit ihnen. 
„Es ist wie in einer Familie“, sagt Elke Wel-
ter, Leiterin des Hauses. Hier wohnt keine
traditionelle Familie. Es ist das Zuhause von
zehn älteren Menschen. Die Bewohner die-
ser Senioren-WG haben etwas gemeinsam,
obwohl ihre Lebenserfahrungen, ihre Wün-
sche und Träume vielleicht ganz verschie-
den sind: Sie sind demenziell erkrankt. 

Der Hintergrund

Schon länger sagen Fachleute, dass diese
Menschen in einer traditionellen, auf die Be-
treuung somatisch pflegebedürftiger Men-
schen ausgerichteten Altenpflegeeinrich-
tung nicht ideal untergebracht sind. Im Kreis
Steinfurt gibt es aber nur drei Einrichtungen,
die sich auf die Betreuung demenzkranker
Menschen spezialisiert haben. Die Zahl der
demenziell und/oder gerontopsychiatrisch
erkrankten Personen ist aber im Kreis Stein-
furt – wie im gesamten Bundesgebiet –
stark gestiegen. 

Auf der Suche nach Lösungen

Lösungen mussten gefunden werden.
Schnell ist die Frage der Lebensqualität im
Raum. Was ist Lebensqualität? Wie kann
man sie verbessern? Wie geht es wem am
besten? Viele Menschen möchten zu Hause
leben, in ihrem gewohnten Umfeld. Doch
in manchen Fällen ist die Familie – gerade
bei einer fortschreitenden Erkrankung und
zusätzlichem Pflegebedarf – nicht in der
Lage, die notwendige Betreuung alleine zu
bewältigen. Dann kann sie einen ambulan-
ten Pflegedienst bzw. Tages- oder Nacht-
pflege in Anspruch zu nehmen. Oft kann
die Betreuung im häuslichen Umfeld nur
erbracht werden, wenn beide Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden. 
Doch auch das kann oder möchte nicht
jede Familie leisten. Eine Versorgungslücke
wurde sichtbar, ein Konzept gesucht, das
zwischen der ambulanten Pflege zu Hause
und dem Aufenthalt in einer vollstationären
Altenpflegeeinrichtung liegt. Vor diesem
Hintergrund traten im Jahr 2006 mehrere
Anbieter auf den Kreis Steinfurt zu mit dem
Angebot, diese Versorgungslücke zu schlie-
ßen, indem sie ambulante Wohngemein-
schaften speziell für Demenzkranke ein-
richten. 

Verhandlungen

Verhandlungen wurden geführt. Die Ziele:
ein Hilfeangebot zu initiieren, dass den be-
sonderen Bedürfnissen gerecht wird, Qua-

litätsstandards festzulegen, dem Gebot des
Sozialgesetzbuches XII gerecht zu werden,
ambulante Hilfeangebote vorrangig vor sta-
tionären anzubieten, den Zugang zu dem
neuen Angebot auf Demenzkranke zu be-
schränken und dem Notwendigkeitsprinzip

der Sozialhilfe sowie dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit Geltung zu verschaffen.
Mittlerweile ist eine Mustervereinbarung
entstanden, die für alle potenziellen Anbie-
ter die Grundlage für Einzelvereinbarungen
mit dem Kreis Steinfurt darstellt.
Nina Jadzenski war eine dieser Anbieterin-
nen, die Verhandlungen mit dem Kreis
Steinfurt führten. Heute sind es sechs Ein-
richtungen, die Plätze in ambulanten Wohn-
gruppen vorhalten. Nina Jadzenski ist Ko-
ordinatorin im Landhaus Am Bach, leitet
aber auch eine traditionelle Altenpflegeein-
richtung. Für demenzkranke Menschen, ist
sie überzeugt, ist die Lebensqualität in ei-
ner Senioren-WG höher. Hauptgrund ist
für sie die Kleinzelligkeit und damit einher-
gehend die Möglichkeit, auf die individuel-
len Bedürfnisse jedes Bewohners reagieren
und eingehen zu können.

Die menschliche Seite

Denn die Menschen sollen bleiben, wie sie
sind. Das bedeutet, dass die Hausfrau und
sechsfache Mutter beim Kochen und Wä-
sche waschen dabei ist und die Frau, die ih-
ren Beruf zum Mittelpunkt ihres Lebens
gemacht hat, stattdessen lieber mit einer
Kindergartengruppe, die zu Besuch ist, Lie-
der singt. „Wenn einem Demenzkranken
ein Lied einfällt oder Kuchendüfte zu ei-
nem Gespräch führen, ist viel gewonnen“,
sagt Elke Welter. 

Die Biografie der Menschen ist den Betreu-
ern im Landhaus Am Bach sehr wichtig.
Gerade, weil sie demenziell erkrankt sind.
„Wir hatten eine Frau, die morgens schwarz
gekleidet aus ihrem Zimmer kam und dach-
te, sie habe gerade den Anruf erhalten, dass

ihr Bruder gestorben ist“, erinnert sich Welter.
Eine bis zwei Stunden lebte die Frau in die-
ser seit 15 Jahren vergangenen Welt. Dann
geht es darum, ihr bei diesem für sie realen
Erleben zur Seite zu stehen. Hinweise, dass
das längst vergangen ist, würden sie nur
verwirren oder auch wütend stimmen.
Deshalb ist der intensive Austausch mit den
Angehörigen wichtig. Gerade, wenn de-
menzkranke Menschen betreut werden, ist
Nina Jadzenski überzeugt. Im Dezember
2006 wurde ihr Landhaus Am Bach eröff-
net. Mit einem Bewohner. Es dauerte etwa
ein Jahr, bis alle Zimmer belegt waren. Zum
einen, weil das Angebot dieser alternativen
ambulanten Wohnform für Menschen mit
Demenz im Kreis Steinfurt noch neu war
und zum anderen, weil Laer ein recht klei-
ner Ort ist. 
Heute sind alle Plätze belegt. Die Bewoh-
ner werden rund um die Uhr betreut, die
Pflege übernimmt ein ambulanter Pflege-
dienst. Damit steht die Betreuung – im Ver-
gleich zu einer vollstationären Altenpflege-
einrichtung – weit mehr im Vordergrund. 

Die Finanzierung
Ist das auch finanzierbar?

„Ja“, sagt Kreisdirektor Dr. Wolfgang Ballke.
Die Vereinbarungen umfassen die Kosten
der Unterkunft, der Sicherstellung des Le-
bensunterhaltes sowie der Rund-um-die-
Uhr-Betreuung der demenzkranken Men-
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schen. Die Sätze gelten unabhängig von der
Einstufung des Bewohners in eine Pflege -
stufe nach dem SGB XI. Im Gegensatz zu den

Pflegesätzen stationärer Einrichtungen sind
die pflegebedingten Aufwendungen, soweit
sie durch den zusätzlich eingeschalteten am-
bulanten Pflegedienst zu Lasten der Pfle-
gekasse im Rahmen des SGB XI erbracht
werden, nicht in den Pauschalen enthalten.
Gegebenenfalls kann eine zusätzlich zu
den Leistungen der Pflegekasse notwendig
werdende Grundpflegeleistung den Kos-
tenrahmen erhöhen.
Vor diesem Hintergrund wurden die Ge-
samtkosten unter Einbeziehung der Leis-
tung der Pflegekassen berechnet. Sie lie-
gen bei 2050 Euro pro Monat. „Damit ist
die Aufnahme eines Demenzkranken in eine
ambulante Wohngemeinschaft die kosten-
günstigste Variante“, berichtet Dr. Ballke.
Ein wenig anders sieht das bei alleiniger Be-
trachtung des auf den Kreis Steinfurt als
örtlichen Träger der Sozialhilfe entfallenen
Kostenanteils nach den derzeit gültigen
Regelungen des SGB XI aus. Hier ist festzu-
stellen, dass nur die Betreuung Demenz-
kranker, die in den Pflegestufen 0 und III
eingestuft sind, in einer ambulanten Wohn-
gemeinschaft die kostengünstigste Varian-

te darstellt. Bei Angleichung der durch die
Pflegekasse zu gewährenden Leistungen
bei ambulanter und stationärer Pflege auf

einheitliche Sätze, wäre dies aber unab-
hängig von der Einstufung in die Pflege-
kasse bei allen Demenzkranken der Fall.
Die Bewohner im Landhaus Am Bach inter-
essiert das nicht. Ebenso wenig wie die
demenzkranken Menschen, die im Haus
Damiano im benachbarten Nordwalde woh-
nen. Sie alle leben das, was andere sich in
der Theorie erdacht haben. 
Es ist ein Kontrast, vom Landhaus Am Bach
in den Neubau des Hauses Damiano zu tre-
ten. In der Mitte des Erdgeschosses ist die
offene Küche, wo neun Bewohner mit Be-
treuern um einen großen Tisch sitzen und
Kuchen essen. „Selbst gebackenen Kuchen“,
sagt Sarah Hesselmann, die den Tagesab-
lauf koordiniert. Diese drei Worte scheinen
Erinnerungen in einigen der Bewohner zu
wecken, sie reagieren, die einen mit einem
leichten Nicken, die anderen mit einem He-
ben des Kopfes. 

Und die Betreuer?

Sarah Hesselmann arbeitet gerne hier. Sie
wollte unbedingt diese Stelle, gestaltet hier

den Tagesablauf. Sie überlegt mit den Be-
wohnern, was es zu essen gibt, sie geht mit
ihnen spazieren und faltet mit ihnen die
Wäsche. Auch wenn es lange dauert. Viel
länger, als wenn sie es alleine machen würde.
„Wir sind hier wie eine große Familie“,
sagt sie. Die Atmosphäre sei freundschaft-
licher, aufgeschlossener, frei von Zeitdruck.
Das Du ist selbstverständlich, und die Le-
bensgeschichten so wichtig, dass die Na-
men der verstorbenen Ehepartner oder die
der Kinder flüssig über die Lippen gehen,
wenn einer der Bewohner von ihnen spricht.
Wie die Pflegedienstleiterin Maria Hugen-
roth ist Sarah Hesselmann zutiefst überzeugt
von dem Konzept der ambulanten Wohn-
gemeinschaft. „Und ich war vorher sehr
skeptisch“, räumt Hugenroth ein. Eine Wohn-
gemeinschaft mit Senioren? Schließlich sei
es schon für junge Menschen eine Heraus-
forderung, in einer Wohngemeinschaft mit-
einander zu leben.„Aber es klappt. Eine Be-
wohnerin, die vorher stationär untergebracht
war, ist richtig aufgeblüht“, erzählt sie. Die
individuelle Zuwendung habe das erreicht,
ist die Pflegedienstleiterin überzeugt.

Was bringt die Zukunft?

Die Senioren-WG – ein Konzept für die Zu-
kunft? „Ja“, sind sich Nina Jadzenski, Elke
Welter, Sarah Hesselmann und Maria Hu-
genroth einig. Auch Frank Lünschen, Ge-
schäftsführer des Altenzentrums St. Au-
gustinus in Nordwalde, zu dem auch das
Haus Damiano gehört, nickt. Ein Teil der
stationären Pflegeeinrichtung des Alten-
zentrums wird zurzeit umgebaut. Hausge-
meinschaften sollen dort entstehen, etwas
größer als im Haus Damiano, aber ähnlich
strukturiert. Dort sollen auch Menschen le-
ben, die nicht dement sind. Die stationäre
Pflege, so Lünschen, behalte aber trotzdem
ihre Berechtigung. Wohngemeinschaften
seien für schwer somatisch kranke, stark
pflegebedürftige Menschen nur schwierig
zu leben. Die Vielfalt der Angebote für alte
Menschen werde immer größer, so Lün-
schen. Die Zukunft wird bunt, individuell,
wählbar. Und spannend.
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Allein im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es schät-
zungsweise 5.000 Menschen, die mani-

fest an einer Demenz erkrankt sind. Darüber
hinaus kann man davon ausgehen, dass vie-
le ältere Menschen im EN-Kreis bereits leich-
te Symptome im Sinne einer beginnenden
Demenzerkrankung zeigen, ohne dass diese
bereits als Erkrankte diagnostiziert sind.
Letztendlich kann man, wenn die Diagnose
einer Alzheimer-Demenz gestellt wird, im
Rückblick kaum sagen, wann die Erkrankung
bereits begonnen hat.
Doch was tut man, wenn man die Sorge
hat, dass man selbst oder ein/e Angehöri-
ge/r an einer Demenz erkrankt ist? Zuerst
wird man möglicherweise die Angst, erkrankt
zu sein oder einen erkrankten Angehörigen
zu haben, in sich verschließen. Denn gerade
zu Beginn einer Demenzerkrankung ist die
Neigung groß, erste Symptome, die auf eine
Erkrankung hinweisen könnten, umzudeu-
ten und als „normale“ Vergesslichkeit im Alter
zu interpretieren. Denn es macht Angst, sich
mit der Diagnose „Alzheimer“-Erkrankung“
auseinanderzusetzen. Lassen sich aber die
Auffälligkeiten nicht mehr übersehen, ist
kom petenter Rat gefragt. Aber wo, wen,
was kann man fragen? Oft ist zunächst die
Schwelle sehr hoch, einen (Fach-)Arzt zur
Diagnostik aufzusuchen. Doch selbst wenn
beim Hausarzt- oder Facharzttermin die Sor-
ge um eine beginnende Demenzerkrankung
thematisiert wurde, bleibt im ärztlichen All-
tag wenig Zeit, sich gemeinsam mit dem
Betroffenen und den Angehörigen mit dem
Verlauf und den Konsequenzen einer Er-
krankung in Ruhe auseinanderzusetzen. 
Für alle Ratsuchenden, die sich mit der Sorge
um eine mögliche Demenzerkrankung bei
sich selbst oder bei ihren Angehörigen quä-
len, bietet der Ennepe-Ruhr-Kreis deshalb
in Kooperation mit zwei Krankenhäusern
wöchentlich sowohl in Gevelsberg als auch
in Hattingen je einen Beratungstermin an.
Dort stehen den ratsuchenden Betroffenen

und Angehörigen in den Räumen der Selbst-
hilfekontaktstelle jeweils eine Fachärztin
bzw. ein Facharzt mit jahrelanger geronto-
psychiatrischer Erfahrung zur Verfügung.

Da in der Regel nicht mehr als zwei bis drei
Personen pro Termin das Beratungsgespräch
suchen, bleiben den Fachleuten 30 bis 45
Minuten Zeit, sich in aller Ruhe mit den Fra-
gen zu befassen.
Bei der Selbsthilfekontaktstelle (KISS) in
Hat tingen hat Birgit Pelke die Rolle einer

„Sprechstundenhilfe“, das heißt, sie küm-
mert sich um wartende Ratsuchende. Vor
allem Menschen, die Angst haben, even-
tuell von der Alzheimer-Demenz betroffen
zu sein, sind dankbar und sehr erfreut, dass
sie jetzt nicht lange auf einen Arzttermin
warten müssen, sondern schnell eine erste
Einschätzung haben können, denn „ich muss
mir Sicherheit verschaffen“, wie es eine äl-
tere Frau treffend formulierte. Bisher konnte
vorerst allen Ratsuchenden die Angst ge-
nommen werden.
Maria-Elisabeth Warnecke von der KISS
machte mehrfach die Erfahrung, dass fast
etwas ungläubig reagiert wird, wenn sie auf
dieses Angebot des Ennepe-Ruhr-Kreises in
Kooperation mit dem St. Elisabeth Kranken-
haus Hattingen-Niederwenigern hinweist.
„Wo gibt es denn so etwas, ohne Anmel-
dung und Praxisgebühr?“ ist häufig die ers -
te Reaktion. Aber nicht nur nicht warten zu
müssen wird als großes Plus angesehen.
Noch besser ist, dass jeder die Zeit bekommt,
die sie/er braucht. Vor allem: man „darf“
wiederkommen. Nicht wenige Ratsuchen-
de nutzen auch die Möglichkeit eines wei-
teren Gesprächsangebots.
Eine der beratenden Ärztinnen sagte, dass
Ratsuchende während des Gespräches im-
mer wieder verstohlen auf ihre Uhr schau-
en. Wenn dann deutlich wird, dass die Ärztin
wirklich Zeit hat, „kommen die Rat suchen-
den manchmal erst zum Kern ihrer Sor-
gen“. Sachfragen kommen nach Möglich-
keiten der Vorbeugung, nach geeigneten
Therapieformen und nach Nebenwirkun-
gen der Medikation. Eine fachlich kompe-
tente Einschätzung in der Beratungsstunde
macht auch Mut, noch einmal das Gespräch
mit dem behandelnden Mediziner zu suchen
und gemeinsam nach besseren Lösungen
zu suchen.
Wolfgang Marder, Facharzt für Psychiatrie
des Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:
„Die Angehörigen kommen mit großer see-

Demenz ist der Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen, die mit einem Verlust geistiger Fähigkeiten und mit Orientierungsstörungen
einhergehen. Eine Demenz ist keine normale Alterserscheinung, sondern immer krankheitsbedingt. Eine frühzeitige Diagnose ist
wichtig, um den Krankheitsverlauf gegebenenfalls umkehren oder verlangsamen zu können. Daher sollten Betroffene und Angehörige
sich beim Arztbesuch nicht mit Äußerungen zufrieden geben wie: „Das ist in diesem Alter normal“ oder „Da kann man ohnehin
nichts machen“. Denn es gibt verschiedene Formen der Demenzerkrankung, die teilweise gut behandelbar sind. Die bekannteste und
häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Demenz, die vorwiegend im hohen Alter auftritt. Daneben gibt die gefäßbedingte Demenz,
bei der die Hirndurchblutung gestört ist sowie weitere Formen der Demenz, die beispielsweise in Verbindung mit einer Parkinson-
Erkrankung auftreten können.

Was ich schon immer über m/eine
Demenzerkrankung wissen wollte –
Hilfe und Beratung im EN-Kreis
Von Elke Zeller,
Pflegekoordinatorin des Ennepe-Ruhr-Kreises 
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lischer Not in die Sprechstunde, sie haben
viele Fragen zum Umgang mit ihrem er-
krankten Angehörigen und zu den Verän-
derungen der Persönlichkeit im Krankheits-
verlauf. Besonders schwer fällt es immer,
mit Beschuldigungen durch den Erkrankten
und mit Aggressionen umzugehen. Auch
wenn Angehörige wissen, dass diese Ver-
haltensweisen krankheitsbedingt sein kön-
nen, fällt es ihnen sehr schwer, mit ihrer per-
sönlichen Betroffenheit umzugehen und
An schuldigungen nicht persönlich zu neh-
men. Man muss jedoch wissen, dass die
Anschuldigungen gegen andere Menschen
und gegen Angehörige oft erhoben werden,
weil Erkrankte damit ihr Selbstbild schützen
wollen.“
Die Pflegeberatungsstellen im Einzugsge-
biet der Selbsthilfekontaktstellen machen
kräftig Werbung für das Angebot, da viele
Besucher des Beratungsangebots überaus
positive Rückmeldungen gegeben haben.
Daniela Alze, Seniorenbeauftragte und Pfle-
geberaterin der Stadt Gevelsberg: „Die An-
gehörigen sind beruhigt und sagen: Endlich
haben wir richtig Zeit gehabt, unsere Sor-
gen anzusprechen und uns wurde zugehört.“
Die Rückmeldung einer Tochter: „Mir wur-
den die Augen über die Krankheit geöff-
net. Jetzt kann ich einiges viel besser ver-
stehen.“ Im Gespräch mit Daniela Alze
be dankt sich auch eine Ehefrau: „Seit Jahren
drehe sich alles um ihren kranken Mann –
auch bei Arztbesuchen. Hier in der Sprech-
stunde im Gesundheitshaus Gevelsberg

aber stand ich im Mittelpunkt. Meine Gefüh-
le, Sorgen und Belastungen fanden Gehör.“

Daniela Alze weiß über die Bedeutung die-
ses Bausteins der Beratung Bescheid. Es ist
eine wichtige Ergänzung im Versorgungs-

netz Demenz. „Arzttermine sind in der Re-
gel langfristig angelegt, hier aber kann man
spontan und kurzfristig wöchentlich zur Be-
ratung hingehen“, so äußert sich bei einem
Hausbesuch ein pflegender Angehöriger ge -
genüber Daniela Alze.
Intention dieses Beratungsangebots, das
vom Ennepe-Ruhr-Kreis finanziert wird, ist
neben der Bereitstellung von Informationen
vorrangig die Stärkung der pflegenden An-
gehörigen. Diese müssen Würdigung und Be-
stätigung erfahren, und das geschieht un-
ter anderem dadurch, dass alle ihre Sorgen
und Nöte ernst genommen werden und dass
ausreichend Zeit für ein Gespräch zur Ver-
fügung gestellt wird.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat das Angebot der
Beratungssprechstunden als einen Baustein
der Demenznetzwerke entwickelt, die in
Anbindung an die drei Selbsthilfekontakt-
stellen im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgebaut wur-
den. Mit den Demenznetzwerken soll die
Beratung und Unterstützung der demenz-
erkrankten Menschen und ihrer Angehöri-
gen im Kreisgebiet im Sinne einer Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben verbessert wer-
den. Ein Austausch mit den niedergelassenen
Fachärzten der Region hat stattgefunden,
um deutlich zu machen, dass mit dem Be-
ratungsangebot keine Diagnostik und Be-
handlung verbunden ist.
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Seit Jahren beschäftigt sich der Ennepe-
Ruhr-Kreis mit „Demenz“. Immer wieder
wurden Veranstaltungen zum Thema an-
geboten. Heute sind daraus regelmäßige
Beratungsangebote für Betroffene und An-
gehörige geworden.

Der Name „Pro 8“ leitet sich von der be-
sonderen Architekturform der Pflege-

einrichtungen ab. Aus der Vogelperspektive
gesehen, bildet der Baukörper eine Acht.
Wo sich die Schlaufen kreuzen, befinden sich
die öffentlichen Räume, wie z.B. der Markt-
platz mit Sitzecken, Teeküche, Kiosk, Heim-
küche und Schwesternstützpunkt. An den
Schlaufen liegen Gruppenräume, Bewoh-
nerzimmer, Technik- und Lagerräume. „So
können „bewohnerferne“ Tätigkeiten „be-
wohnernah“ ausgeführt werden. Das schafft
Vertrauen, fördert die Kommunikation und
das gegenseitige Verständnis“, sagt Willi
Stotzem, ein Geschäftsführer der Pro 8-Pfle-
geeinrichtungen. Denn dadurch haben die
Mitarbeiter – ganz gleich ob aus den Be-
reichen Pflege, Sozialdienst oder Hauswirt-
schaft – den direkten Kontakt zu den Bewoh-

nern und ihren Angehörigen. Das Gefühl
von Einsamkeit wird minimiert. Ein wei terer
Pluspunkt: in den weiträumigen, „unend-
lichen“ Fluren können sich die Bewohner
ungehindert bewegen und ihre Wege sind
von den Pflegestützpunkten weitgehend
ein sehbar. Wäsche und Materiallager sind
so gelegen, dass sich die  Bewohner z.B.
beim Zusammenlegen der Wäsche einbrin-
gen und selbst aktiv werden können.
Bevor die Planung für die erste, 2003 in Be-
trieb genommene Pro 8-Einrichtung mit 46
Pflegeplätzen in Erkelenz-Kückhoven in An-
griff genommen wurde, informierten sich
die Verantwortlichen im In- und Ausland
über die aktuellen Projekte im Bereich der
Demenz. Sie besichtigten Einrichtungen in
Deutschland, Holland und Schweden und
entschieden sich bewusst für einen Neubau

in einer attraktiven, landschaftlich reizvollen
Randlage. Denn wie die Praxis zeigt, ist für
die Errichtung einer „beschützenden“ De-
menz-Einrichtung eine zentrale Innenstadt -
lage unwichtig. „Zu sehr sind die betroffe-
nen Menschen in ihrer eigenen Welt. Eine
Orientierung der Bewohner hinsichtlich ihres
früheren Wohnraums ist nicht feststellbar
und eine Integration, z.B. durch den Besuch
von Schülern, schwierig, weil sie dadurch in
ihrem gewohnten Tagesrhythmus gestört
werden“, weiß Björn Cranen, Heimleiter der
ersten Pro 8-Einrichtung zu berichten.
Ein multiprofessionelles Team aus Pflegekräf-
ten, Bewegungstherapeuten, Altenthera-
peuten, Sozialpädagogen und Hauswirt-
schaftskräften entwickelte ein ausgeklügeltes
Pflege- und Betreuungskonzept. Um das
„Wohlbefinden“ der Bewohner, die sich

„Lasst demente Menschen in ihrer Welt“ –
Das Architekturkonzept der
Pro 8-Einrichtungen im Kreis Heinsberg 

Die spezielle Betreuung an Demenz erkrankter Menschen ist aufwändig. Doch während in vielen Einrichtungen mit einem angeschlos-
senen Demenz-Wohnbereich die Pflege und Betreuung der Betroffenen oft quersubventioniert werden muss, zeigt die Konzeption
der Pro 8-Einrichtungen, dass eine qualitativ hochwertige Betreuung und Pflege auch wirtschaftlich darstellbar ist.
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aufgrund ihrer Demenz-Erkrankung selbst
kaum mehr äußern können, messbar zu
machen, nahm die Mehrzahl der Pflegemit-
arbeiter im vergangenen Jahr an externen
Demential Care Mapping (DCM)-Weiter-
bildungen teil. In der Unternehmensgruppe
wurde extra eine koordinierende Stabstelle
eingerichtet. „Dieses strukturierte Vorge-
hen ist unseres Erachtens notwendig, damit
das sinnvolle Instrument des DCM auch
kon sequent im Heimalltag angewendet wer-
den kann“, ist Stotzem überzeugt. Darüber
hinaus werden z.B. Ärzte und Wissenschaft-
ler, die sich mit dem Schwerpunkt Demenz
beschäftigen, als Dozenten für interne Wei -
terbildungen, an denen sowohl Mitarbeiter
aus der Pflege, dem sozialen Dienst und
der Hauswirtschaft teilnehmen, verpflichtet.
Für die Betreuung von 46 Bewohnern wur-
den seitens der Kostenträger 28,5 Vollzeit-
stellen bewilligt. 70% der 19 Mitarbeiter im
Bereich Pflege sind Fachkräfte. 6,5 Vollzeit-
stellen gibt es im Bereich der Hauswirtschaft.
Während in größenmäßig vergleichbaren
Einrichtungen nur 1,29 Vollzeitstellen für
den Bereich „Sozialer Dienst“ genehmigt
wur den, sind es in der Pro 8-Einrichtung drei
Vollzeitstellen.

Die Fachhochschule Oldenburg wurde mit
der Evaluation der strukturellen und geleb-
ten Pflege- und Betreuungsqualität beauf-
tragt. Auf Grundlage der „Hamburger Studie
zur besonderen stationären Demen  ten be -
treuung (BSD)“ wählte Projektleiter Prof.
Dr. Jörg Tänzer als Untersuchungsmethode
ein Sample verschiedener international an-

erkannter Instrumente zur Beurteilung von
Pflegeeinrichtungen und -prozessen aus
und verglich die wissenschaftlich erhobenen
Daten mit den vorliegenden Ergebnissen der
Hamburger Studie. 
Darüber hinaus wurden aber auch bewusst
Mitarbeiter und Angehörige in die anam-
nesische Datensammlung einbezogen. Die

abschließenden Ergebnisse bestätigen den
hohen qualitativen Anspruch und zukunfts -
weisenden Charakter der Pro 8-Einrichtun-
gen. Denn durch diesen Ansatz und die inter-
nen und externen Weiterbildungsangebote

sind die Mitarbeiter motivierter, und auch 
die Angehörigen der Bewohner wissen die
individuelle Zuwendung zu schätzen und
lassen sich gerne in den Betreuungsalltag
integrieren.
Vor dem Hintergrund des unternehmerisch
gewollten Wissenstransfers zwischen The-
orie und Praxis lässt sich auch die Etablie-

rung der so genannten  „Kommunikations-
brücken“ erklären: für jeden Bewohner steht
eine namentlich gekennzeichnete Schachtel
bereit, die ihn während seiner Zeit im Heim
begleitet. Darin enthalten ist ein struktu-
rierter Biografiebogen sowie verschiedene
Erinnerungsstücke aus seinem Leben Je
nach Erkrankungsstadium wird der Inhalt

ergänzt oder variiert. „Es kann z.B. vorkom-
men, dass ein Familienfoto zunächst ein
Wohlbefinden bei einem Bewohner auslöst.
Später, wenn seine Demenz fortgeschritten
ist und es zu einer Affekt-inkontinenz kommt,

kann das gleiche Foto Aggressionen auslö-
sen. Aufgrund unseres geschulten DCM-
Blickes sind wir entsprechend sensibel, neh-
men dann das Foto aus der Schachtel und
versuchen mit anderen Hilfsmitteln, wie bei-
spielsweise einem entspannenden Massa-
geöl das Wohlbefinden herzustellen“, skiz-
ziert Björn Cranen kurz die tägliche Arbeit in
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Bauprinzip der Pro8-Einrichtungen

Pro 8 BSD Hamburg Domus Trad Pflege Mannheim

Freude (mehrmals täglich) 62,3% 31,4% 26,0%

Wut 9,8% 13,8% 13,7%

Angst 8,2% 11,6% 11,5%

Interesse 59,9% 46,6% 29,8%

Während negative Gefühle bei Pro 8-Bewohnern nicht wesentlich seltener als in Hamburg
auftreten, sind die positiven Gefühle „Interesse an der Umwelt“ und „Freude“ deutlich
häufiger festzustellen.

Quelle: Evaluation der Pflegequalität, Prof. Dr. Jörg Tänzer, Fachhochschule Oldenburg

Auszug aus der Oldenburger Studie 
„Modified Apparent Emotion Scale“
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seiner Einrichtung. Der Einsatz der „Kom -
munikationsbrücken“ hat sich bewährt, da
nicht nur die Mitarbeiter des sozialen Betreu-
ungsdienstes damit zielgerichtet arbeiten. Be-
liebt sind die „Kommunikationsbrücken“
auch bei den Mitarbeitern aus Pflege und
Hauswirtschaft und sogar bei den Ange-
hörigen, die sie nach einer eingehenden

Schulung gerne als Hilfsmittel einsetzen,
um wenigstens für kurze Zeit einen Zu-
gang in die besondere Welt ihres Angehö-
rigen zu bekommen. 

Zum Unternehmen

1993 gründeten Karin und Johannes Hein-
richs die Heinrichs-Gruppe, Gangelt-
Kreuzrath, zu der die Pro 8-Pflegeeinrich-
tungen gehören. Heute beschäftigt die
Unternehmensgruppe (442 Pflegeplät-
ze/149 Betreute Wohneinheiten) an über

zehn Standorten in den Bereichen statio-
näre und ambulante Alten- und Kranken-
pflege, Pflege und Intensivbetreuung an
Demenz erkrankter Menschen und Men-

schen mit psychiatrischen Erkrankungen,
ambulante Wiedereingliederungshilfe so-
wie betreutes Wohnen/Service-Wohnen
590 Mitarbeiter. 
Anfragen bitte an den Pressesprecher des
Kreises Heinsberg Ulrich Hollwitz unter Tele-
fon 02452/131015 oder E-Mail ulrich.
hollwitz@kreis-heinsberg.de.
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Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg
Die Vernetzung der stationären und ambulanten Pflege einer ganzen Region

Acht katholische als qualitativ hochrangig anerkannte Einrichtungen im Kreis Heinsberg starten ein Projekt der Zusammenarbeit, welches
einzigartig in NRW ist: das Pflegenetz „Starke Partner“. Eine Kooperation gebildet aus einer christlichen Werteorientierung, Kompetenz,
fachlichem Wissen und dem Willen, Mitmenschen zu helfen. Das Netzwerk soll nicht nur die gesamte Fläche des Kreises Heinsberg ab-
decken, sondern in erster Linie sämtliche Bereiche der Pflege beinhalten.
Das Bewusstsein der eigenen Kraft und die Sicherheit, die von der größeren Stärke einer engen Zusammenarbeit ausgeht, hat den Caritas-
verband für die Region Heinsberg e.V. und folgende Einrichtungen zusammen finden lassen: Alten- und Pflegeheim Haus Berg Brachelen
und Christinenstift Gereonsweiler, Alten- und Pflegeheime St. Josef gGmbH Waldenrath und Selfkant-Höngen, Altenheim St. Lambertus
Hückelhoven, Franziskusheim gGmbH Geilenkirchen Franziskusheim und Burg Trips, Alten- und Pflegeheim Marienkloster Dremmen,
Maria-Hilf NRW gGmbH Gangelt,  Alten- und Pflegeheim St. Josef Übach gGmbH.
Mit dem Pflegetelefon hat die Zusammenarbeit begonnen und Gestalt bekommen. Es geht nicht darum, ein großes Trägerwerk zu
schaffen, sondern einen Verbund, der schnell, umsichtig, kompetent und werteorientiert auf dem Markt der Pflege für seine Patienten
und Bewohner gute Arbeit leistet. Die Autonomie und Unabhängigkeit jeder einzelnen Organisation im Pflegenetz „Starke Partner“
bleibt gewahrt. Der Verbund basiert auf Akzeptanz und Vertrauen untereinander. 
Was in der Pflegetradition der einzelnen Einrichtungen schon seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, wird auch in dem neuen Verbund
Gültigkeit haben. Auch wenn der wirtschaftliche Druck zunimmt und der Wettbewerb sich verschärft, steht die Versorgung und Pflege
der Patienten/Bewohner weiterhin im Mittelpunkt, ebenso wie die Verantwortung für das Personal.
Um die Kosten der beteiligten Einrichtungen auf  gleichem Niveau zu halten, ist eine enge Zusammenarbeit fast unumgänglich. Die Stabilität
ist vorhanden, und die Kooperation ist nicht unter einem ökonomischen Zwang zu Stande gekommen. Das ist ein großer Vorteil. Durch
gemeinsames Handeln können Kosten gesenkt und die Pflegesätze auf ihrem derzeitigen Niveau gehalten werden. Außerdem können
auf diese Weise Arbeitsplätze gesichert werden. Schließlich  nimmt der Kosten- und Leistungsdruck durch verstärkten Wettbewerb und
zurückgehende Finanzierungsbereitschaft der Wohlfahrtsverbände ständig zu.
Weitere Ziele des Verbundes, die zu einem großen Teil bereits umgesetzt sind, sind, die angebotenen Leistungen der Partner unter der
Dachmarke „Caritas“ zu vereinigen und damit alle Bedürfnisse der Zielgruppe, d.h. der Patienten bzw. Bewohner, abzudecken und wirt-
schaftliche Stabilität einer jeden beteiligten Einrichtung sowie die Sicherung der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Das Pflegenetz „Starke
Partner“ arbeitet an einem gemeinsamen Qualitätsmanagement, an einem Bildungswerk, einer Einkaufsgemeinschaft und vielem mehr.
Die ersten Schritte sind getan, so auch die Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen sowie einer gemeinsamen politischen und
inhaltlichen Positionierung.
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Informationen zur Sturzprophylaxe
im Kreis Minden-Lübbecke
Von Dr. Christian Adam,
Geschäftsführer der kommunalen Gesundheits-
und Pflegekonferenz

Sozial- und Gesundheitsdezernent Hans-
Joerg Deichholz wies in seiner Begrüßung

auf die Risiken eines Sturzes hin: „Von den
über 65-Jährigen, die noch zu Hause leben,
stürzen etwa 30 Prozent mindestens einmal
pro Jahr, von den über 80-Jährigen in priva-
ten Haushalten sind es mehr als 40 Pro-
zent. Etwa 10 Prozent der Stürze verursa-
chen behandlungsbedürftige Verletzungen
und bis zu einem Drittel der Menschen im
hohen Alter, die wegen einer Hüftfraktur
sta tionär behandelt werden müssen, stirbt
innerhalb eines Jahres“.
Altersgerechte Bewegungsangebote waren
wichtigstes Thema der Tagung, denn sie
stär ken Beweglichkeit und Gangsicherheit
im Alter. Wirksame Trainingsprogramme
wer den seit Anfang Januar auch vom Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen belohnt.
In einem bundesweit einmaligen Projekt
werden stationäre Pflegeeinrichtungen, die
solche Programme anbieten, mit dem Gü-
tesiegel „Sturzpräventive Einrichtung“ be-
lohnt. Auch im Kreis Minden-Lübbecke sol-
len Pflegekräfte in der Lage sein, wirksam
einzugreifen, um Stürze zu vermeiden und
Sturzfolgen auf ein Minimum zu reduzieren.
„Der Weg zum Fit und mobil im Alter be-
ginnt mit einem gangsicheren Weg ins Al-
ter, also schon mit der Kindheit" sagte Bernd
Zimmer, Moderator der Veranstaltung, All-
gemeinarzt und Geriater sowie Vorstands-
mitglied beim Hausärzteverband Nord rhein.
„Tanzen in allen Lebensabschnitten ist zum
Beispiel ein sportlicher Beitrag zu diesem
Ziel.“ Kraft- und Balancetraining mindert
die Risiken ebenso wie die Anpassung des
Wohnraums. Zum Beispiel helfen Bewe-
gungsmelder in Schlafräumen beim Erken-
nen von Stolperfallen. Vor allem bei Halb-
seitenlähmung helfen Handläufe in Gang
und Treppe sowie rutschhemmende Bade-
und Duschmatten in und vor der Wanne.
Auch dem Wetter angepasstes Schuhwerk
und eine koordinierte Medikationssteue-
rung kann helfen, Stürze zu vermeiden. 
In drei praxisorientierten Workshops erhiel-
ten alle Teilnehmer neben umfangreichem
Fachwissen viel Bewegung und Übungen zur

Gangsicherheit. Andreas Fründ, Abteilungs-
leiter Physiotherapie des Herz- und Diabe-
teszentrums in Bad Oeynhausen, zeigte in
seinem Workshop, wie wichtig es ist, unter
anderem durch Analyse des Ganges mögli-
che Risikopersonen zu erkennen. Dabei un -
ter strich er die Notwendigkeit von Doku-
mentationen im Pflegebereich.  
Das Kräftigungsprogramm „Vorsicht Sturz-
gefahr“ war Thema im Workshop von Heike
Rottmann vom Kreissportbund Minden-Lüb-
becke: „Durch Alterungsprozesse und man-

gelnde körperliche Bewegung verlieren die
meisten Erwachsenen 20 bis 40 Prozent ih-
rer Muskelmasse bis zum 80. Lebensjahr.
Training ist dabei ein wichtiges Anti-Sturz-
Mittel, denn regelmäßige Bewegung baut
Muskeln auf, verbessert die Koordination
und trainiert das Gleichgewicht“, so Heike
Rottmann.
Durch Unsicherheit und Angst nach einem
Sturz erhöht sich die Gefahr eines weiteren

Sturzes in den folgenden drei bis sechs Mo-
naten auf das Achtfache. Hilfe bieten Hüft-
protektoren, wie Ulrich Rissmann von den
Bethesda Kliniken Ulm in seinem Work shop
zeigte. Hier konnten die Teilnehmer die An-
wendung von Hüftprotektoren gemeinsam
üben. „Der Erfolg der Sturzprophylaxe von
Hüftprotektoren hängt wesentlich davon
ab, wie die Menschen diese Form des Schut-
zes akzeptieren“, so Rissmann.
Zum Schluss und zur Vertiefung der Veran-
staltung wies Moderator Zimmer auf die

Infoveranstaltungen des Kreissportbundes
hin. „Ich bin überzeugt, dass Sportvereine
mit speziellen Seniorenangeboten die Ver-
eine der Zukunft werden“, so Zimmer. 
Alle Informationen zur Tagung inkl. der
Vortragsfolien finden Sie im Internet unter
www.minden-luebbecke.de
Das Thema Sturzprophylaxe wird aufgrund
der großen Resonanz im Rahmen der Fach-
messe „VITA – Älter werden im Mühlen-

Praktische Tipps, Übungen und viel Wissenswertes zum Thema Sturzprophyaxe erfuhren die rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Tagung „Fit und mobil im Alter“ am 25. Februar 2009 in der Kampa Halle in Minden, zu der das Sozialamt des Kreises Minden-Lübbe-
cke gemeinsam mit dem Kreissportbund eingeladen hatte. Neben älteren Menschen und deren Angehörigen kamen auch professionelle
Pflegekräfte aus stationären und ambulanten Einrichtungen, Seniorenbeiräte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kliniken, Selbst-
hilfegruppen, Vereinen, aus Krankengymnastik und Ergotherapie sowie Ärztinnen und Ärzte. 

Präsentation der geplanten Fachmesse, v.l.: Landrat Dr. Ralf Niermann, Dr. Christian Adam,
Rainer Timpe, Hans-Joerg Deichholz, Volker Steffen und Vera Wedig (Rainer Timpe GmbH)

Foto: Sabine Ohnesorge
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kreis“ aufgegriffen. Im Kreis Minden-Lüb-
becke sind 8.797 Menschen pflegebedürf-
tig im Sinne des SGB XI, Tendenz steigend.
Etwa zwei Drittel der Pflegebedürftigen wer-
den gegenwärtig zu Hause versorgt. Im Rah-
men der kommunalen Pflegeplanung ist
immer wieder festzustellen, dass der Bedarf
an Information insbesondere zu den The-
men Gesundheit, Pflege und Wohnen bei
älteren Menschen und ihren Angehörigen
sehr groß ist und stetig zunimmt. 
Vor diesem Hintergrund veranstaltet der Kreis
Minden-Lübbecke in Zusammenarbeit mit

der „Rainer Timpe GmbH, Minden“ vom
06.– 08. November 2009 in der Kampa-
Halle in Minden erstmals die Fachmesse für
Senioren „VITA – Älter werden im Mühlen-
kreis“ zu den Themen Gesundheit, Pflege,
Wohnen und Freizeit. Parallel zur Messe-
ausstellung findet ein interessantes Fachpro-
gramm mit Vorträgen zu den genannten
Themen statt. Zur inhaltlichen Gestaltung
des Fachprogramms hat sich ein Beirat be-
stehend aus Politik,Verwaltung, Pflegekasse,
Pflegeberatung, Seniorenvertretung und
Anbieter gebildet. Zielgruppen dieser Fach-

messe sind ältere Menschen und ihre An-
gehörigen, pflegende Angehörige, Ehren-
amtliche und Fachkräfte. Darüber hinaus
sollen ebenso diejenigen angesprochen wer-
den, die sich frühzeitig und aktiv auf diesen
Lebensabschnitt vorbereiten wollen und alle
Interessierten. Eröffnet wird die Fachmesse
am 06. November 2009 in Anwesenheit von
Herrn Minister Karl-Josef Laumann.
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EILDIENST: Herr Beutel, die KGSt ist das
von Kreisen, Städten und Gemeinden ge-
tragene Entwicklungszentrum des kom-
munalen Managements. Was heißt das ei-
gentlich, und welche Aufgaben nimmt die
KGSt wahr?

Wir begleiten und unterstützen unsere
Mitglieder bereits seit Jahrzehnten bei der
Verwaltungsmodernisierung. In Koopera-
tion mit den Kommunen erarbeiten unsere
Experten ganzheitliche Strategien und Lö-
sungen für Kommunalverwaltungen im Fi-
nanz-, Organisations-, Personal- und Infor-
mationsmanagement. Wir entwickeln unter
anderem Führungskonzepte und Umset-
zungsstrategien, praxisnahe Instrumente
wie Integrations- und Sozialmonitoring, Ar-
beitsmethoden beispielsweise im Bereich der
Geschäftsprozessoptimierung und Emp-
fehlungen, die wir aus guten Beispielen aus
der Praxis generieren. Das alles publizieren
wir in Form von Gutachten, Berichten, Ma-
terialien, Reports und Handbüchern aber
natürlich auch als webbasiertes Wissen. Zur
Zeit sind 1.658 Kreise, Städte und Gemein-
den mit insgesamt rund 67 Millionen Bun -
desbürgern unsere Mitglieder. Von 301
Krei sen sind 231 KGSt-Mitglied. Vielleicht
ist es für die Leser auch von Interesse, dass
mehrere österreichische Städte KGSt-Mit-
glied sind und uns der Erfahrungsaustausch
mit ihnen wichtige Impulse gibt.

Wie die kommunalen Spitzenverbände auch
ist die KGSt ein Kommunalverband und
ein Dienstleister für die Kommunen. Wie
unterscheiden sich in Ihren Augen die Auf-
gaben der KGSt von den Aufgaben der kom-
munalen Spitzenverbände?

Während die Kommunalen Spitzenverbände
die Interessen der Landkreise, Städte und
Gemeinden inhaltlich politisch vertreten und
so im positiven Sinne als Lobbyisten der
kommunalen Familie auftreten, konzen-
triert sich die KGSt auf die kommunalen Ma-
nagementfelder und entwickelt für ihre Mit-
glieder praxisnahe Strategien und Lösungen
für eine erfolgreiche Steuerung in den Kom-

munen. Vereinfacht könnte man sagen:
Die Spitzenverbände kümmern sich um das
WAS und die KGSt um das WIE.

Wie würden Sie das Verhältnis der KGSt zu
den kommunalen Spitzenverbänden be-
schreiben?

Unser Verhältnis ist eng und gut. Wir arbei-
ten in allen wichtigen Fragen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden zusammen und
stehen in ständigem fachlichen und per-
sönlichen Austausch mit ihnen.

Arbeitsschwerpunkte der KGSt sind insbe-
sondere Fragen der Finanzierung und der
Steuerung der Kommunalverwaltung. Wel-
che künftigen Herausforderungen sehen Sie
für die Kommunen im Allgemeinen und
für die Kreise im Besonderen?

Die Steuerung muss sich in allen Kreisen,
Städten und Gemeinden in NRW mit dem
Demografischen Wandel befassen. Und
zwar integriert in ein strategisches Steue-
rungssystem. Dazu empfehle ich den so eben
erschienenen KGSt-Bericht „Management
des Demografischen Wandels – Strategie
und Organisation“, der eine sehr praxisbe-
zogene Hilfestellung für unsere Mitglieds-
kommunen zur Verfügung stellt und in
zwei Vertiefungsberichten „Demografische
Entwicklung: Herausforderung für das kom-
munale Personalmanagement“ und „Kom-
mune als familienfreundlicher Arbeitgeber“
seine Fortsetzung finden wird. 
Neben der Haushaltskonsolidierung – hier-
zu haben wir als KGSt ein Competence
Center eingerichtet, das jeden Monat über
eine CHEF-INFO und das KGSt Journal ein
konsolidierungsrelevantes Thema behan-
deln wird – gilt es bei der Fortsetzung der
Doppik-Einführung nicht nur die Themen
Jahresabschluss und Gesamtabschluss zu
bewältigen, sondern vor allem die Chancen
der verbesserten kommunalpolitischen Steu-
erung über Ziele und Kennzahlen zu nut-
zen. Eine besondere Herausforderung, be-

Als Vorstand der KGSt managt Rainer Christian Beutel die Interessen von 1.658 Kreisen, Städten und Gemeinden im Hinblick auf die
Verwaltungsmodernisierung. Der demographische Wandel ist für ihn das Thema der kommenden Jahre. Daneben stehen Finanzthe-
men und die Vernetzung der Kommunen. Ein Gegengewicht zu möglichen Zentralisierungstendenzen zu schaffen, ist ihm ein beson-
deres Anliegen. Über die anstehenden Herausforderungen sprach er mit dem EILDIENST.

Das Portrait: Rainer Christian Beutel,
Vorstand der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

Rainer Christian Beutel
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sonders auch für die Kreise, ist das Thema
Netzwerkkommune. Hier geht es ja nicht
nur um die Optimierung der IT-Nutzung
und die Weiterentwicklung von E-Govern-
ment, sondern vor allem auch um die Ver-
stärkung der interkommunalen Zusam men -
arbeit sowohl innerhalb eines Kreises als
auch mit anderen Kreisen und mit benach-
barten kreisfreien Städten.

Durch die Vernetzung können kommunale
Aufgaben sicher umfassender und effizien-
ter wahrgenommen werden?

Dieses Thema der stärkeren horizontalen
Integration ist nicht nur ein Thema der qua li-
tativen Verbesserung des Services der Kreise
oder der Konsolidierung. Es ist meiner Über-
zeugung nach überdies das Zukunftsthema
für die Sicherung der kommunalen Selbst-
verwaltung gegen alle Zentralisierungsten-
denzen der staatlichen Ebene. Diese Auf-
zählung ist wahrhaftig nicht abschließend,
soll aber wesentliche Schwerpunkte benen-
nen.

Was macht aus Ihrer Sicht eine moderne
(Kommunal-)Verwaltung aus?

Neben der Ausweitung der Bürger- und
Kundenorientierung, die ausweislich einer
KGSt-Umfrage seit Vorstellung des neuen
Steuerungsmodells bereits grandiose Fort-
schritte gemacht hat, eine Verstärkung des
Denkens und Handelns in Prozessen - und
zwar nicht auf Fachbereiche bezogen, son-
dern auf die Gesamtverwaltung. Dabei geht
es allerdings nicht um Prozesse und Instru-
mente, die wir um ihrer selbst willen entwi-
ckeln. Was dann in letzter Konsequenz zu
dem Motto führen könnte : „Hauptsache
modern, wir sind auch ohne Bürger schwer
beschäftigt!“ Viel mehr im Sinne einer The-
se meines ersten Chefs, des Oberkreisdirek-
tors a. D. des Kreises Borken, Raimund Pin-
gel: „Die Bürger interessiert nicht in erster
Linie, welches Waschmittel wir verwenden,
sondern ob die Wäsche weiß wird.“ In die-
sem Sinne geht es darum, bessere Wirkun-
gen kommunalpolitischen Handelns zu er-
möglichen, und natürlich darum, das zu
günstigeren Kosten zu tun. Das gilt nicht
nur für KfZ-Zulassungsstellen, die Vergabe
von persönlichen Terminen im Sozialamt,
garantierte Genehmigungszeiten im Bau-
genehmigungsverfahren oder eine zentrale
Anlaufstelle in der Wirtschaftsförderung.
Das gilt für alle kommunalen Handlungs-
felder. Sie sehen auch an dieser Antwort,
dass der Raum eines solchen Interviews die
Konzentration auf einen, meiner Meinung
nach allerdings sehr wesentlichen, Schwer-
punkt mit sich bringt.

Wir leben in einem Zeitalter der zunehmen-
den Technisierung und Vernetzung. Brau-
 chen wir künftig überhaupt noch Kommu-
nen?

Gerade wegen dieser Entwicklungen brau-
chen wir künftig die Kommunen mehr denn
je. Vor Ort wissen Politik und Verwaltung
am besten, welche Bedürfnisse die Bürge-
rinnen und Bürger haben und wie darauf
zu reagieren ist, wie das Leben im eigenen
Kreis oder in der eigenen Stadt positiv ge-
staltet werden kann. Das hat neben verant-
wortlicher Gestaltung der Lebensverhält-
nisse vor Ort aber auch sehr stark mit
Identifikation, Zusammenhalt und Heimat-
gefühl in einer immer stärker technisierten
und virtueller werdenden Welt zu tun. 
Wir sollten die Möglichkeiten der Techni-
sierung und Vernetzung dazu nutzen, un-
seren Service zu verbessern und Kosten zu
senken. Wir dürfen aber auf keinen Fall die
Entscheidungskompetenz der kommunalen
Instanzen vor Ort in Frage stellen, die le-
benswichtig für die Menschen ist. Hier gilt
es, gegenüber Zentralisierungstendenzen,
wie sie jetzt etwa bei der Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie oder der ein-
heitlichen Behördenrufnummer 115 seitens
der staatlichen Ebene sichtbar werden, sehr
wachsam zu sein. Bestimmte Ausprägun-
gen der vertikalen Integration sind eine la-
tente Gefahr für die kommunale Selbstver-
waltung. Als Gegengewicht müssen wir
deshalb die Möglichkeiten der horizontalen
Integration im kommunalen Raum stärker
nutzen.

Welche Reformbedarfe für die öffentli -
chen (kommunalen) Verwaltungen beste-
hen aus Sicht der KGSt?

Im Kern kommunaler Reformen muss es um
die Verbesserung der Wirkungen kommu-
nalen Handelns gehen. Deshalb sollten die
Bemühungen um eine wirkungsorientierte
kommunale Steuerung mit strategischen
Zielen, die zwischen Politik und Verwaltung
abgestimmt sind, verstärkt werden. Hier be-
steht Nachholbedarf. Unter dem Themen-
dach Ziele und Steuerung will die KGSt hier
helfen, die Potenziale in den Kreishäusern
und Rathäusern noch besser in positive Er-
gebnisse und Wirkungen umzusetzen.
Dabei muss auch auf eine Gesamtwirkung
der Tätigkeiten im Kreishaus hingearbeitet
werden, die sicherstellt, dass beispielsweise
in Fragen erfolgreicher Integrationspolitik
nicht das Jugendamt in die eine, das Schul-
amt in die andere und das Sozialamt und
das Ausländeramt in eine dritte oder vierte
Richtung laufen. Die Möglichkeiten verbes-
serter Steuerung über Ziele und Kennzah-
len mit Einführung der Doppik sollten dabei
unbedingt genutzt werden. Sie merken, dass

auch mit dieser Antwort nur ein Schwer-
punkt ohne Anspruch auf Vollständigkeit
gebildet wurde.

Eine Frage, die gerade die Kreise und den
kreisangehörigen Raum besonders bewegt,
ist die möglichst effiziente und zielgerich-
tete Verteilung von Aufgaben und Zustän-
digkeiten. Wie schätzt die KGSt die (künf-
tige) Aufgaben- und Rollenverteilung im
kreisangehörigen Raum ein? 

Zunächst sollte das Prinzip der möglichst
großen örtlichen Nähe gelten. Dann geht
es um die Frage der Größe und Leistungs-
fähigkeit der jeweils in Frage kommenden
kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
In jedem Falle wird in diesem Zusammen-
hang die Ausgleichsfunktion der Kreise auch
weiterhin gefragt sein, zumal es sich anbie-
tet, insgesamt weitere Aufgaben von der
staatlichen auf die kommunale Ebene zu
ver lagern. Dafür sind die Kreise, Städte und
Gemeinden in NRW jedenfalls gut aufge-
stellt.
Darüber hinaus bietet sich über Vernet-
zung und Zusammenarbeit bei vielen kom-
munalen Aufgaben eine verstärkte „Pro-
duktion“ im Backoffice bei Erbringung der
Leistung vor Ort im Frontoffice an. Hier
drängt sich eine intensivere Kooperation im
kreisangehörigen Raum geradezu auf. Hier-
über müss te auf allen Ebenen vorurteils-
freier gedacht und gehandelt werden, zu-
mal an dieser Stelle gerade der
kreisangehörige Raum das kommunale
Gegengewicht zu Zentralisierungstenden-
zen und vertikale Integration durch hori-
zontale Integration schaffen kann. Die
KGSt wird sich unter anderem zu diesen
Themen noch 2009 in einer aktuellen Ver-
öffentlichung zu Fragen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit äußern.

Wenn Sie die Kommunen in Deutschland
vergleichen sollten – wie schneiden die
NRW-Kommunen im bundesweiten Ver-
gleich ab? Und die Kreise?

Schon innerhalb Nordrhein-Westfalen gibt es
ja bekanntlich große Unterschiede, was bei-
spielsweise Struktur und Finanzkraft, Ein-
wohnerzahl und Größe des Kreisgebietes be-
trifft. Und diese Unterschiede setzen sich
bundesweit natürlich erst recht fort, wenn
Sie beispielsweise an die Wirtschaftskraft in
Baden-Württemberg einerseits und Mecklen-
burg-Vorpommern andererseits denken.
Oder denken Sie daran, dass es in NRW bei
18 Millionen Einwohnern 396 Städte und Ge-
meinden und 31 Kreise gibt, während es in
Bayern bei knapp 12 Millionen Einwohnern
alleine 71 Landkreise und darüber hi naus rund
2056 Städte und Gemeinden sind. Da fällt ein
allgemeiner Vergleich au ßerordentlich schwer.
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Soweit es Optimierungspotenziale im kom-
munalen Management gibt, versuchen wir
als KGSt diese in Verbindung mit den Kreis-,
Stadt- und Gemeindeverwaltungen über
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsver-
gleiche, mit Hilfe der IKON-Vergleichsda-
tenbank und unserem neuen Produkt Stand-
ortbestimmung ebenso wie mit unseren
Gutachten und Berichten zu identifizieren
und entsprechende Verbesserungen auf
den Weg zu bringen. Und da gibt es in un-
serer sich schnell verändernden Zeit prak-
tisch überall etwas zu tun.

Zum Schluss der Blick über den Tellerrand:
Die europäische Integration schreitet vor-
an. Wie wird sich dies langfristig auf die
kommunale Ebene auswirken?

Die Rechtsetzung auf europäischer Ebene
wird für die deutschen Kommunen immer
bedeutsamer. Denken Sie nur an die Aus-
wirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie
oder daran, dass die Kommission sich der-
zeit mit der verpflichtenden Einführung ei-
nes Energiepasses für öffentlich genutzte
Gebäude beschäftigt. Das kostet darüber
hinaus 1.000 € pro Gebäude.
Ein Kreis, der 200 öffentlich genutzte Ge-
bäude sein Eigentum nennt, darf also ganz
nebenbei – abgesehen von den Personal-
kosten – 200.000 € Extraausgaben einpla-
nen. Wir werden uns auf kommunaler Ebe-
ne also stärker mit dem Wissenserwerb
über europäische, kommunalrelevante Ent-
wicklungen befassen müssen. Darüber hin-
aus ist die offene Frage, wie hier dem Konne-
xitätsprinzip zur Geltung verholfen werden
und vermieden werden kann, dass in Brüssel
laufend höhere Standards gesetzt und bei

den Kommunen entsprechende Mehraus-
gaben verursacht werden.

Sehen Sie auch positive Auswirkungen der
europäischen Integration?

Eine positivere Dimension ist dabei sicher,
sich um kommunale Erfahrungen und gute
Praxisbeispiele aus europäischen Kommu-
nalverwaltungen zu kümmern, die auch für
deutsche Kommunen zielführend sind. Die
KGSt wird sich unter dem Themendach
KOMMUNEN IN EUROPA mit diesem Feld
beschäftigen und einen Beitrag zur Unter-
stützung der Praxis in unseren Mitglieds-
verwaltungen leisten.

Herr Beutel, Sie waren lange Jahre in der
Kommunalverwaltung tätig und zuletzt
Gründungsbeauftragter und Präsident der
Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Wie be-
einflussen diese Erfahrungen und besonders
Ihre letzten Tätigkeit – mit der Sie die Kom-
munen ja eher kontrolliert und überprüft
haben – Ihre jetzige Aufgabe?

In den zweiundzwanzig Jahren, die ich als
Rechtsamtsleiter beim Kreis Borken, als
Käm merer, Stadtdirektor und urgewählter
hauptamtlicher Bürgermeister der Kreis-
städte Borken und Coesfeld in der Kommu-
nalverwaltung tätig war, habe ich die Pra-
xis in einer großen Breite und Tiefe kennen
gelernt und umfassende kommunalpoliti-
sche Erfahrungen gesammelt. Das ist sicher
nützlich für eine erfolgreiche Tätigkeit bei
der KGSt.
Während meiner Zeit bei der GPA NRW
seit Mitte 2002 haben wir mit fast allen der
396 Städte und Gemeinden und der 31

Kreise in NRW zusammen gearbeitet. Das
geschah nicht nur in der Form von Wirt-
schaftlichkeitsvergleichen, sondern auch
im Rahmen von Beratungsaufträgen auf
verschiedensten Feldern kommunaler Steu-
erung und reformorientierter Management-
ansätze, sodass auch diese Arbeit eine ide-
ale Grundlage dafür bietet, mich gemeinsam
mit der Mannschaft der KGSt bei der Ent-
wicklung praxisorientierter Zukunftslösun-
gen einzubringen.

Bleibt Ihnen bei Ihrer Tätigkeit eigentlich
noch Zeit für Hobby und Familie?

Mir geht es so wie vielen kommunalen Spit-
zenbeamten auch: Man muss seine Zeit sehr
gut einteilen, um ein halbwegs ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Berufs- und Pri-
vatleben herzustellen. Aber damit erzähle
ich den Lesern der Ausgabe des Eildienstes
nichts Neues.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009  00.00.00
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Zur Person
Rainer Christian Beutel leitet seit 2007
die KGSt in Köln. Von 2002 bis 2007 war
er Gründungspräsident der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW. Von 1983 bis 2002
arbeitete er als Stadtkämmerer, Erster Bei-
geordneter, Stadtdirektor und hauptamt -
licher Bürgermeister oder Kreisstädte
Borken und Coesfeld. Zuvor war er von
1979 bis 1983 Leiter des Rechtsamtes
und persönlicher Referent des Ober-
kreisdirektors des Kreises Borken.

Der Gesetzentwurf sieht im Kern vor, die
Jagdsteuer stufenweise ab 2010 kom-

pensationslos abzuschaffen. Diese Absicht
wird von uns aus den nachstehenden Grün-
 den entschieden abgelehnt:
Die Jagdsteuer hat landesweit ein jährliches
Gesamtaufkommen von ca. 9 Mio. Euro.
Dieses Gesamtaufkommen verteilt sich auf
die erhebungsberechtigten Kreise und kreis-
freien Städte allerdings sehr unterschiedlich
und fällt im ländlichen Raum naturgemäß
deutlich höher aus. Insofern verschleiert die
in der Gesetzesbegründung zugrunde ge-

legte landesdurchschnittliche Betrachtung
die teilweise erheblichen Auswirkungen vor
Ort. So beläuft sich das Aufkommen bei-
spielsweise im Hochsauerlandkreis jährlich
auf gut 750.000 Euro und im Kreis Euskir-
chen auf gut 650.000 Euro. Für den Kreis-
bereich würde die anvisierte Abschaffung
der Jagdsteuer ohne Kompensation aus Lan-
desmitteln zwangsläufig dazu führen, dass
die kreisangehörigen Städte und Gemein-
den in diesem Umfang mit einer Erhöhung
der Kreisumlage belastet werden müssten,
weil in dieser Höhe allgemeine Deckungs-

mittel im Haushalt fehlen. In den betroffe-
nen Kreisen macht das einen spürbaren
Hebesatzanteil an der Kreisumlage aus – so
entspräche die wegfallende Jagdsteuer bei-
spielsweise im Hochsauerlandkreis einem
Hebesatzanteil von 0,27 Prozentpunkten.
Diese hohen Jagdsteuererträge können im
Haushalt nicht anderweitig kompensiert wer-
den, da es – entgegen der Gesetzbegrün-
dung – keine korrespondierenden finan-
ziellen Entlastungen in den kommunalen
Haushalten gibt. Um es an einem Beispiel
noch plastischer zu machen: einer kleinen

Geplante Abschaffung der Jagdsteuer:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände

Der Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landtages hat am 20.05.2009 eine Sachver-
ständigenanhörung zum Gesetzentwurf zur Abschaffung der Jagdsteuer (LT-Drs. 14/8884) durchgeführt. Für diese Anhörung hat die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände die nachstehend abgedruckte Stellungnahme abgegeben: 
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Kommune wie der Stadt Olsberg würden
knapp 50.000 Euro fehlen, die ansonsten
etwa zum Ausbau der schulischen Ganz-
tagsangebote oder zur Förderung der Ver-
eine eingesetzt werden könnten; bei der
Stadt Arnsberg wären es rd. 240.000 Euro.
Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen
ist die Beibehaltung der Jagdsteuer auch
deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil
sie insgesamt strukturell unterfinanziert sind
und bei den Kreisen mit der Jagdsteuer die
einzige originäre Einnahmequelle isoliert und
ohne „echte“ Kompensation wegfallen wür-
de. Weder in der Koalitionsvereinbarung
von CDU und FDP noch in der Regierungs-
erklärung des Ministerpräsidenten aus dem
Jahre 2005 ergeben sich konkrete Hinwei -
se für eine Absicht der Landesregierung,
die Jagdsteuer isoliert und kompensations-
los abzuschaffen. In der Koalitionsvereinba-
rung wird lediglich die Absicht bekundet,
im Rahmen einer Gemeindefinanzreform
zu prüfen, ob Bagatellsteuern entfallen und
angemessen kompensiert werden können.
Noch im August 2005 (Antwort der Landes-
regierung auf die Kleine Anfrage 36 (LT-Drs.
14/155) vom 30.08.2005) hatte die Lan-
desregierung zugesagt, dass eine Abschaf-
fung von kommunalen Aufwandsteuern, zu
denen auch die Jagdsteuer gehört, mit einer
angemessenen Kompensation im Rahmen
der notwendigen Gemeindefinanzreform
ein hergehen muss. Im Rahmen dieses selbst
gestellten Anspruches würde es nicht ein-
mal ausreichen, nur einen finanziellen Aus-
gleich für die Mindereinnahmen der be-
troffenen Gebietskörperschaften zu schaf fen.
Erforderlich wäre eine umfassende Gemein -
definanzreform, innerhalb derer die Pro-
blematik der Jagdsteuer diskutiert und an-
gemessen berücksichtigt werden könnte.
Für die besondere Situation der Kreise, de-
ren einzige direkte Steuerbeteiligung derzeit
die Jagdsteuer ist, bedeutet das die Not-
wendigkeit einer nachhaltigen Reform der
Kreisfinanzen unter Berücksichtigung der
Finanzsituation der kreisangehörigen Städte
und Gemeinden. 
Die Entscheidung für die Abschaffung der
Jagdsteuer wäre nach unserer Auffassung
auch nicht im Sinne des Verfassungsauftrags
des Art. 79 der Landesverfassung, der fol-
gendes festhält: „Die Gemeinden haben
zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf
Erschließung eigener Steuerquellen. Das
Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der
Gesetzgebung Rechnung zu tragen […]“. Da
nur Steuern gemeint sein können, die der
Gesetzgebungskompetenz des Landes un -
terliegen, bezieht sich diese Aussage (nur)
auf Aufwandssteuern. Leider setzt sich die
Begründung des Gesetzentwurfs nicht an-
satzweise mit der Frage auseinander, wie
sich die geplante Abschaffung einer der we-
nigen Aufwandssteuern (und der einzigen

eigenen Steuer der Kreise) mit diesem Ver-
fassungsauftrag verträgt.
Wollen Landesregierung und Regierungsfrak-
tionen entgegen der Zusagen der Vergan-
genheit die Jagdsteuer isoliert abschaffen,
ist eine kreis- bzw. stadtscharfe Kompensa-
tion des jährlichen Jagdsteueraufkommens
aus Landesmitteln unbedingt erforderlich.
Die im Gesetzentwurf angeführten freiwil-
ligen und teilweise unentgeltlichen Leistun-
gen der Jägerschaft können nicht als Kom-
pensation für das Wegfallen allgemeiner
De ckungsmittel in den kommunalen Haus-
halten herangezogen werden.
Die Jägerschaft erbringt mit der Entsorgung
von Verkehrsunfallwild sowie im Bereich des
Biotop- und Artenschutzes sowie der Um-
weltbildung wichtige Leistungen im Inte res-
se der Allgemeinheit, die von der kommu na -
len Familie sehr geschätzt werden. Bezweifelt
werden muss allerdings, dass diese Leistun-
gen die öffentlichen Haushalte in Nordrhein-
Westfalen tatsächlich in einer Größenord-
nung von 19 Mio. Euro jährlich entlasten.
Bereits in einem Gespräch am 5. Mai 2008
mit der Leitungsebene des MUNLV und des
IM waren diese von den Steuerverpflichte-
ten (!) vorgelegten Zahlen den kommunalen
Spitzenverbänden mitgeteilt worden. Lei-
der konnte auf Nachfrage weder erläutert
werden, welche Fallzahlen der Berechnung
zugrunde lagen, noch welche Leistungen
konkret mit welchem Wert berechnet wor-
den sind. Trotz einer entsprechenden Bitte
der Spitzenverbände sind diese Informatio-
nen auch im Nachgang zu diesem Gespräch
nicht nachgereicht worden. Erstaunlicher-
weise verzichtet auch der Gesetzentwurf
in der Begründung darauf, die Zahlen in
irgendeiner Weise plausibel und nachvoll-
ziehbar zu unterlegen.
Jedenfalls kann aber aus kommunaler Sicht
festgehalten werden, dass keine Entlastung
der Haushalte der Kreise und kreisfreien
Städte in dem angegebenen Umfang ein-
tritt, da diese schon für die angeführten
Aufgaben nicht umfassend zuständig sind.
So ist für die Entsorgung von Verkehrsunfall-
wild der jeweilige Straßenbaulastträger
zuständig. Das Hauptaufkommen an Ver-
kehrsunfallwild ergibt sich auf schnell be-
fahrenen Durchgangsstraßen, bei denen es
sich regelmäßig um Bundes- oder Landes-
straßen handelt. Der Kreis Viersen, in dem
die Jäger bereits vor einigen Jahren die Ent-
sorgung von Freiwild nach Verkehrsunfäl-
len eingestellt haben, hat eine Berechnung
der beim Kreis anfallenden Kosten vorge-
nommen: Bezogen auf die Kreisstraßen von
rund 160km Länge ist es in den letzten drei
Jahren (2006 – 2008) durchschnittlich zu
19 Einsätzen wegen der Entsorgung von
Verkehrsunfallwild gekommen. Bei einem
Kostenaufwand pro Einsatz von 150 Euro
(einschließlich der Gebühren für die Tierkör-

perbeseitigungsanlage) entsteht ein jährli -
cher Kostenaufwand von 2.850 Euro für
den Kreis. Das sind lediglich 1,2% des jähr-
lichen Jagdsteueraufkommens von ca.
230.000 Euro. Andere Kreise, wie beispiels-
weise Lippe, haben in der Vergangenheit
ihren Jagdsteuerhebesatz reduziert, um die
freiwilligen Leistungen der Jägerschaft im
Bereich der Entsorgung des Fallwildes ab-
zugelten. So hatte der Kreise Lippe zum
01.04.2006 den Hebesatz der Jagdsteuer
von 22,55% auf 16,0% gesenkt und da-
mit das Jahresaufkommen um 60.000 Euro
reduziert. Dies hat nach den damaligen Be-
rechnungen des Kreises Lippe den Kosten
entsprochen, die auf die öffentliche Hand
insgesamt im Gebiet des Kreises Lippe zu-
gekommen wären, wenn der jeweilige Stra-
ßenbaulastträger die Entsorgung des Fall-
wildes selber vornehmen müsste. Darüber
hinaus ist in der Jägerschaft eine große Be-
reitschaft für die Entsorgung des Verkehrs-
unfallwildes gegeben, weil es sich vielfach
um verwertbares Wildbret und nicht nur
um „Entsorgung“ handelt. Zudem will der
verantwortungsvolle Jagdausübungsbe-
rechtigte über die Entwicklung des Wild-
bestandes in seinem Revier informiert sein.
Aus diesen Gründen ist das Einsparpotenti-
al für die kommunalen Haushalte in diesem
Bereich zu vernachlässigen und allenfalls
ein geringer Vorteil für die einzelnen Haus-
halte erkennbar. Der überwiegende Teil der
potentiellen Entlastung liegt beim Land.
Auch im Bereich des Biotop- und Arten-
schutzes sowie der Umweltbildung werden
die freiwilligen Leistungen der Jägerschaft
geschätzt und anerkannt. Diese erfolgen
allerdings nicht ausschließlich ehrenamtlich.
So zahlt etwa der Märkische Kreis aktuell
18.000 Euro jährlich an die Märkische
Kreisjägerschaft aus den Mitteln der Jagd-
steuer. Darüber hinaus handelt es sich bei
den erbrachten Leistungen nur zu einem
kleinen Teil um kommunale Aufgaben oder
Kreisaufgaben. Gerade der Bereich der Um-
weltbildung ist dem Bildungsauftrag des
Landes zuzurechnen. Insofern werden auch
hier Entlastungswirkungen beim Land mit
einem Steuerausfall bei den Kreisen und
kreisfreien Städten verrechnet. Gerade aus
diesem Grund ist eine Kompensation aus
Landesmitteln unbedingt angezeigt. Für
Ge spräche, wie dies im einzelnen erfolgen
kann, stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Insgesamt muss in Frage gestellt werden,
ob die angestrebte Entlastung der Jägerschaft
auf Kosten der öffentlichen kommunalen
Haushalte (und damit letztlich zu Lasten al-
ler übrigen Steuerzahler) in Zeiten der ak-
tuellen Wirtschaftskrise tatsächlich ange-
zeigt ist. Die kommunalen Haushalte sehen
(wie die Haushalte von Bund und Land
auch) in den kommenden Jahren schwer-
sten Belastungen entgegen. Spielräume für
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den Verzicht auf Steuererträge sind nicht vor-
handen. Im Zusammenhang mit der Jagd-
abgabe, die dem Landeshaushalt zu Gute
kommt, nimmt die Landesregierung im Übri-
gen eine vollkommen andere Bewertung
vor als bei der Jagdsteuer. Nach dem Ent-
wurf einer Änderungsverordnung zur Durch-
führung des Landesjagdgesetzes soll die
Jagdabgabe, die jährlich von allen Jagd-
scheininhabern erhoben wird, um 50% er-
höht werden (von Euro 30,– auf Euro 45,–),
damit Kostensteigerungen der vergangenen
Jahre aufgefangen werden können. Weder
der Umstand, dass auch die Erhebung der
Jagdabgabe mit Verwaltungsaufwand ver-
bunden ist, noch die Tatsache, dass das
Aufkommen der Jagdabgabe etwa nur
0,00005 % der Landessteuereinnahmen
ausmacht, haben offensichtlich zu der alter-

nativen Schlussfolgerung geführt, dass die
Jagdabgabe besser abgeschafft werden sollte.
In diesem Sinne sollte von einer Abschaf-
fung der Jagdsteuer zum jetzigen Zeitpunkt
abgesehen werden und eine umfassende
Diskussion im Kontext der gesamten kom-
munalen Finanzsituation in der nächsten
Legislaturperiode erfolgen. 
Für den Fall, dass sich der Landtag trotz un-
serer entschiedenen Ablehnung für die Ab-
schaffung der Jagdsteuer entscheidet, möch-
ten wir darauf hinweisen, dass nach den
Jagdsteuersatzungen das Steuerjahr mit
dem Jagdjahr identisch ist und deshalb
vom 01.04. – 31.03. des Folgejahres läuft.
Deshalb müsste ein stufenweises Zurück-
fahren der Jagdsteuer auf diese Zeiträume
abstellen, um schwierige haushaltsrechtli-
che Abgrenzungsfragen zu vermeiden.

Die völlig zusammenhanglose Abschaffung
der Jagdsteuer erweckt den Eindruck einer
Politik zugunsten der jagdlich aktiven Be-
völkerungsgruppe in Nordhrein-Westfalen
und ist im Interesse der Allgemeinheit – der
kommunalen öffentlichen Kassen – nicht
akzeptabel. Dies gilt erst recht unter den
Rahmenbedingungen der gegenwärtigen
Finanz- und Wirtschaftskrise, deren gravie-
rende Auswirkungen für die staatlichen
und kommunalen Finanzen sich erst in den
kommenden Monaten mit aller Deutlich-
keit zeigen werden. Deswegen rufen wir
nachdrücklich dazu auf, den vorgelegten
Gesetzentwurf nicht zu verabschieden.

EILDIENST LKT NRW
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Interkommunale Zusammenarbeit
und europäisches Vergaberecht 
Von Dr. Markus Faber,
Referent beim Landkreistag NRW

Die rechtliche
Ausgangslage

Rechtlich gesehen bestand und bestehen
un terschiedliche Auffassungen über die
Reichweite des europäischen Vergaberechts
zwischen den kommunalen Spitzenverbän-
de und Teilen der Rechtsliteratur auf natio-
naler Ebene einerseits sowie der Europäi-
schen Kommission und dem Europäischen
Gerichtshof auf europäischer Ebene ande-
rerseits. Die kommunalen Spitzenverbände
(unterstützt von profunden Stimmen in der
juristischen Literatur) gehen davon aus, dass
die Übertragung einer öffentlichen Aufga-
ben (oder eines Teilbereiches einer solchen
Aufgabe) von einer kommunalen Körper-
schaft auf eine andere Körperschaft, auf ei-
nen Zweckverband oder einen Anstalt des
öffentlichen Rechts in Trägerschaft einer an-
deren Kommunen oder an eine von mehre-

ren Kommunen getragene zivilrechtliche
Ge sell schaft (gegen Kostenerstattung bzw.
Entgelt) einen – rein verwaltungsintern zu
behandelnden – Organisationsakt darstellt.
Dieser ist deshalb gerade nicht als öffent-
licher Auftrag zu betrachten und unterliegt
somit auch nicht dem Vergaberecht. 
Dagegen geht die EU-Kommission davon
aus, dass eine Aufgabenübertragung (ge-
gen Entgelt oder Kostenerstattung) von ei-
ner Kommunen auf eine andere weitge-
hend als öffentlicher Auftrag im Sinne der
Vergaberichtlinie 2004/18/EG anzusehen
ist. Zwar gibt es Ausnahmen für den Bereich
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
bzw. der Ausübung öffentlichen Gewalt,
dieser Begriff wird aber auf europäischer
Ebene wesentlich restriktiver gefasst und soll
nur vorliegen, wenn es um die Ausübung
typischer hoheitlicher Aufgaben im engeren
Sinne geht. Insbesondere in der nationalen

Rechtsprechung der Vergabesenate der
Oberlandesgerichte wird in Auslegung des
europäischen Vergaberecht z.T. vertreten,
dass für die interkommunale Zusam men -
arbeit auf der Grundlage von Vereinbarun-
gen zumindest für Aufgabenübertragun-
gen in der Form der sog. Mandatierung
(Auf gabenwahrnehmung einer Kommune
für eine andere in fremdem Namen) das Ver-
gaberecht anzuwenden ist. Dagegen sollen
delegierende Vereinbarungen (Aufgaben-
wahrnehmung einer Kommune in eigenem
Namen für eine andere Kommune) als Or-
ganisationsakte nicht dem Vergaberecht
unterliegen. Diese differenzierte Lösung ist
allerdings noch nicht vom EuGH bestätigt
und hat zudem den verwaltungspolitischen
Nachteil, dass der weitreichendere Schritt
für einen Kreis, nämlich die vollständige „Ab-
gabe“ einer Aufgabe an eine andere Kom-
mune (auch aus Sicht des Bürgers tritt der

Das europäische Vergaberecht hat in der Vergangenheit nicht selten zu Rechtsunsicherheit im Bereich der interkommunalen Zusam -
menarbeit geführt. Dies brachte häufig eine Erschwerung oder Verzögerung sinnvoller Kooperationsvorhaben mit sich. Wollte ein Kreis
aus Gründen eines leistungsstärkeren Angebotes, der Nutzung von Synergieeffekten oder des gemeinsamen Auftretens nach Außen
eine bestimmte Aufgabe auf eine andere Kommune oder eine gemeinsam getragene Körperschaft (sei es in öffentlich-rechtlichen Formen
oder in zivilrechtlichen Formen) übertragen, so ergaben und ergeben sich z.T. immer noch wichtige Fragestellungen im Hinblick darauf,
ob diese Aufgabenübertragung dem europäischen Vergaberecht unterliegt. Folge einer Anwendbarkeit des europäischen Vergaberechts
ist bei Überschreitung der sog. Schwellenwerte, dass vor Übertragung einer Aufgabe die jeweilige Aufgabenübertragung als öffentlicher
Auftrag europaweit ausgeschrieben werden müsste. Damit kann sich die übertragende Kommune weder sicher sein, wer in Zukunft
die Aufgabe erledigt, noch dass die Aufgabe in Zukunft überhaupt in öffentlicher Hand erledigt wird. Das wiederum kann dazu führen,
dass Kreise Aufgaben, die sie grundsätzlich in kommunaler Regie belassen wollen (z.B. im Bereich der Straßenunterhaltung oder im
IT-Bereich), weiterhin selbst erbringen, anstatt mit anderen Kommunen mögliche sinnvolle Kooperationen durchzuführen. Letztlich
verhindert diese Auffassung die finanziell effiziente und ressourcenschonende gemeinsame Bewältigung von öffentlichen Aufgaben.
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abgebende Kreis dann nicht mehr mit die-
ser Aufgabe in Erscheinung) vergaberecht-
lich begünstigt wird.

Beispiel:
Der Kreis K möchte die Zuständigkeit für
Unterhaltungsarbeiten an seinen Kreisstra-
ßen gerne auf den benachbarten Kreis L
übertragen, der aus geographischen Grün-
den ein viel größeres Straßennetz und in-
folgedessen auch einen größeren Straßen-
bauhof unterhält. K vereinbart nunmehr
die Aufgabenerledigung durch L (L soll im
Namen des K handeln) gegen eine jährli-
che Kostenerstattung. In diesem Fall wird
nach der o.g. Rechtsauffassung vertreten,
es handele sich bei einer solchen Aufgaben-
übertragung um einen öffentlichen Auf trag
im Sinne der EU-Vergaberichtlinie 2004/
18/EG. Folge wäre, dass die Aufgabe der
Straßenunterhaltung nicht einfach von K
auf L übertragen werden könnte, sondern
(bei Überschreitung der entsprechenden
Schwellenwerte) eine EU-weite Ausschrei-
bung der Tätigkeit erfolgen müsste. Dies
hätte natürlich zur Folge, dass für den K
vorab völlig unklar bliebe, wer letztlich die
Unterhaltungsarbeiten ausübt. Letztlich
dürfte die Gefahr einer Entkommunalisie-
rung dieser Aufgabe nicht selten dazu füh-
ren, dass die Organe des jeweiligen Kreises
dann ganz von einer evtl. sinnvollen Auf-
gabenverlagerung absehen.

Die Coditel Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofes

In jüngerer Zeit hat es auf der Ebene der
Europäischen Union neuere Entwicklungen
im Zusammenhang mit der vergaberecht-
lichen Beurteilung interkommunaler Ko-
operationen gegeben, so z.B. in der Asem-
fo/Tragsa-Entscheidung des EuGH vom
19.04.2007 (Rs. C-295/05) oder zuletzt in
der Coditel-Entscheidung des EuGH vom
13.11.2008 (Rs C-324/07). Nach der Co-
ditel-Entscheidung wird die Übertragung
einer Aufgabe an eine von mehreren Kom-
munen gemeinsam getragene Einrichtung
oder Körperschaft (sog. institutionalisierte
Verwaltungszusammenarbeit) im Grund-
satz dann als vergaberechtsfrei angesehen,
wenn ausschließlich öffentliche Körperschaf -
ten an dieser gemeinsam getragenen Ein-
richtung beteiligt sind und diese tragenden
öffentlichen Körperschaften die Organe
der gemeinsam getragenen Einrichtung (Auf-
sichtsrat, Geschäftsführung etc.) zumindest
gemeinschaftlich kontrollieren wie eigene
Dienststellen. Damit stellt der EuGH auf das
bekannte Kriterium aus seiner In-House-
Rechtsprechung seit der Teckal-Entschei-
dung (Rs. C-107/98 vom 18.11.1999) ab,
wonach eine vergaberechtsfreie In-House-
Vergabe an ein eigenes kommunales Unter-

nehmen dann zulässig ist, wenn die Kom-
mune über die jeweilige Gesellschaft eine
Kontrolle wir über eigene Dienststellen aus-
üben kann (sog. erstes Teckal-Kriterium)
und zudem die Gesellschaft im Wesentli -
chen nur für die jeweilige Kommune tätig
ist (sog. zweites Teckal-Kriterium). Das be-
sondere in der Coditel-Entscheidung ist nun-
mehr, dass der EuGH es als ausreichend an-
sieht, wenn diese Kontrolle wie über eigene
Dienststellen auch von mehreren Kommu-
nen in den Organen der Körperschaft ge-
meinschaftlich ausgeübt werden kann. 
Allerdings hat der EuGH mit der Coditel-
Entscheidung noch keine grundsätzliche
Ausnahme der Aufgabenübertragung zwi-
schen zwei kommunalen Körperschaften
vom Vergaberecht angenommen. Er hat viel -
mehr in einem ersten Schritt den vorliegen-
den Sachverhalt dem vergaberechtli chen
Regime unterstellt und dann in einem zwei-
ten Schritt die Ausnahme nach der Teckal-
Rechtsprechung (Kontrolle wie über eigene
Dienststellen) auf den Fall einer gemein-
sam getragene Körperschaft ausgeweitet.
In dem o.g. Beispiel würde die Rechtspre-
chung des EuGH in der Coditel-Entschei-
dung bedeuten, dass die Gründung einer
gemeinsamen Körperschaft (sei es zivil-
rechtlich als GmbH, als Zweckverband oder
Anstalt des öffentlichen Rechts) mit K und
L als Träger dazu führen würde, dass eine
Verlagerung der Aufgabe Straßenunterhal-
tung auf diese gemeinsam getragene Kör-
perschaft im Grundsatz vergaberechtsfrei
wäre. Der Nachteil einer solchen institu-
tionalisierten Zusammenarbeit ist jedoch,
dass damit i.d.R. die Gründung neuer Ver-
waltungseinheiten (sei es als zivilrechtli-
che Gesellschaft oder als juristische Person
des öffentlichen Rechts) mit der entspre-
chenden Gremienstruktur und ggf. eigenem
Verwaltungsoverhead (z.B. eigene Per so-
nalverwaltung, innere Verwaltungsorgani-
sation, möglicherweise eigenes Rechnungs-
wesen) verbunden ist.

Die Grenzen der
Coditel-Entscheidung

Die Coditel-Entscheidung erfasst explizit
nur Fälle, in denen eine Aufgabe auf eine
Körperschaft übertragen wird, die von meh-
reren Kommunen gemeinsam getragen wird,
also Formen der institutionalisierten Ver-
waltungszusammenarbeit. Praktisch ist
jedoch zu beachten, dass die Form der in-
stitutionalisierten Zusammenarbeit nur
schätzungsweise 25% der Fälle der inter-
kommunalen Zusammenarbeit ausmacht,
etwa 75% beruhen als nicht -institutionali-
sierte Verwaltungszusammenarbeit auf (öf-
fentlich-rechtlichen oder zivilrechtlichen)
Vereinbarungen. Daher stellt die jüngere
Rechtsprechung des EuGH nur für eine

Minderheit der Fälle der interkommunalen
Kooperation eine Verbesserung dar. 
Die Formen der nicht-institutionalisierten
Zusammenarbeit bieten den Kreisen den
Vorteil, dass keine neuen Institutionen und
Verwaltungseinheiten geschaffen werden
müssen. Vielmehr kann regelmäßig auf eine
bestehende Verwaltungsstruktur in Bezug
auf die Erledigung einer bestimmten Auf-
gabe zurückgegriffen werden, ohne dass es
hierfür der Schaffung neuer Institutionen be-
darf. Die nicht-institutionalisierten Formen
der Zusammenarbeit sind im Hinblick auf die
administrativen Kosten und den Steuerungs-
aufwand daher häufig (kosten-)günstiger
als die Schaffung neuer organisatorischer
Einheiten. Folge der Coditel-Entscheidung
könnte jedoch sein, dass viele Kommunen,
um eine größere Rechtssicherheit zu erlan-
gen, eben auf solche institutionalisierte For-
men der Verwaltungszusammenarbeit aus-
weichen. Ob der EuGH im Rahmen seiner
zunehmend kommunalfreundlicheren Recht-
sprechung irgendwann auch ausdrücklich
Formen der nicht-institutionalisierten inter-
kommunalen Zusammenarbeit von den An-
forderungen des Vergaberechts ausnimmt,
lässt sich derzeit noch nicht absehen. 

Alle Formen der interkommu-
nale Zusammenarbeit sind
Organisationsentscheidungen
An der oben genannten Differenzierung
kann man deutlich kennen, dass es im Rah-
men interkommunaler Zusammenarbeiten
sowohl unter Beachtung ökonomischer Ana-
lysen als auch aus Gründen eines möglichst
hohen Maß an kommunalen Selbstverwal-
tungsfreiheiten nicht darauf ankommen
kann, welche Formen der interkommuna-
len Kooperation die beteiligten Kommunen
wählen. Letztlich ist es nicht schlüssig, ins ti -
tutionalisierte Formen der Zusammenarbeit
zu privilegieren, während die vertragliche
Verwaltungszusammenarbeit weitgehend
dem Vergaberecht unterliegen soll. Auch
die Differenzierung zwischen mandatieren-
den und delegierenden interkommunalen
Kooperationen ist aus grundsätzlichen Er-
wägungen der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie heraus skeptisch zu betrach-
ten, denn sie begünstigt die delegierende
Verwaltungszusammenarbeit, bei der die
abgebende Kommune (und damit ihre ge-
wählten Organe Kreistag und Rat) ihren
Ein fluss auf Art und Weise der Aufgabener-
ledigung weitgehend einbüßt. Auch rechts-
dogmatisch vermag nicht einzuleuchten,
warum nicht jede Form der Aufgabenüber-
tragung zwischen Kommunalen Körper-
schaften ausschließlich als innermitglieds-
staatliche Organisationsakte anzusehen sind.
Dies wird an folgendem Vergleich deutlich:
Im o.g. Beispiel will K die Aufgabe der Stra-
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ßenunterhaltung auf L übertragen. Unter-
stellt die Rechtsauffassung der EU-Kommis -
sion wäre zutreffend, besteht die Gefahr,
dass diese Aufgabenübertragung dem Ver-
gaberecht unterliegt und vorab europaweit
ausgeschrieben werden müsste. In diesem
Fall wäre nicht mehr gewährleistet, dass
diese Aufgabe in Zukunft überhaupt noch
von Seiten einer Kommunen/eines Kreises
(worauf es aber u.U. gerade dem K und sei-
nem Kreistag ankam) wahrgenommen wird.
Vergleicht man diesen Fall mit der Kon-
stellation bei Änderung einer staatlichen
Zuständigkeitsvorgabe, z.B. im Rahmen
einer ministeriellen Zuständigkeitsverord-
nung (eine Lösung, die in einem zentralis-
tischen Staatsmodell häufiger zum Tragen
kommt), ergibt sich folgender Widerspruch:
Bei einem solchen Vorgehen, bei dem der
Gesetzgeber durch eine gesetzliche Zustän -
digkeitsregelung dem L die Aufgabe der
Straßenunterhaltung auch für K auferlegt
und dafür eine Kostenerstattung oder Son -
derumlage vorsehen würde (dies wäre aller-
dings in Deutschland im Hinblick auf die
kommunale Selbstverwaltungsgarantie des
Art. 28 Abs. 2 GG problematisch), wäre nach
heutigem rechtlichen Erkenntnisstand nicht
das Vergaberecht anwendbar, da gerade kein
entgeltlicher Vertrag und damit kein öf-
fentlicher Auftrag vorliegt. Vom Ergebnis
her betrachtet sind jedoch die Auswirkun-
gen für den Zustand nach erfolgter Aufga-
benverlagerung sowohl ökonomisch als
auch verwaltungspolitisch wirkungsgleich
mit dem Ausgangsfall. 
An diesem Vergleich kann man erkennen,
dass freiwillig gewählte Aufgabenverlage-
rungen von einer öffentlichen Körperschaft
auf eine andere öffentliche Körperschaft im
Rahmen ihres Aufgabenbereichs genauso
behandelt werden müssen wie staatliche
Orga nisationsentscheidungen, z.B. im Rah-
men von Zuständigkeitsregelungen. An-
sonsten würden dezentrale Entscheidungs-
freiheiten im Rahmen einer bestehenden
Selbstverwaltungsgarantie gegenüber zen-
tralisierten Zuständigkeitsvorgaben (wie sie
in zentralistisch organisierten Staaten der
Gemeinschaft häufig als Instrumente der
Verwaltungszusammenarbeit anzutreffen
sind) benachteiligt. Die Möglichkeit der
freien Entscheidung einer Kommune zur
Kooperation führt zur Anwendbarkeit des
Vergaberechts, während Aufgabenübertra-
gungen im Rahmen von Vorgaben oder
Änderungen der staatlichen Zuständigkeits-
ordnung i.d.R. als innerstaatliche Organisa-
tionsakte angesehen werden. Beide Kons tel -

lationen führen jedoch vom Ergebnis her
betrachtet sowohl ökonomisch als auch ver-
waltungspolitisch zu identischen Wirkun-
gen. Diese ergebnisbezogene funktionale Be-
trachtungsweise sollte dazu führen, dass man
im Grundsatz Kooperationen zwischen Kom-
munen in jeder Form als innerstaatliche Or-
ganisationsakte ansieht und eben nicht als
Beschaffung am Markt.

Rechtspolitische
Reform notwendigkeiten
auf europäischer Ebene
Nachdem der nationale Gesetzgeber sich
nicht dazu entschließen konnte, in das Kar-
tellvergaberecht des GWB eine umfassende
Freistellung interkommunaler Zusam men -
arbeiten vom Vergaberecht in den Gesetzes-
text aufzunehmen, müsste es nun Aufgabe
der europäischen Ebene sein, entsprechen-
de Änderungen des europäischen Vergabe-
rechts anzugehen.
Idealer Weise sollte versucht werden, ins-
besondere durch Initiativen der kommuna-
len Spitzenverbände, eine entsprechende
Anpassung des europäischen Vergaberechts
auf Ebene der Vergaberichtlinie zu errei-
chen. Sinnvoll wäre eine Klarstellung, dass
Aufgabenverlagerungen von einer Verwal-
tungsköperschaft an eine andere (egal in
welcher Form) grundsätzlich keine öffent-
lichen Aufträge darstellen. Tragender Grund
hierfür ist, dass die Verlagerung einer kom-
munaler Aufgaben von einer kommunalen
Körperschaft auf eine andere kommunale
Körperschaft von der wirtschaftlichen und
verwaltungspolitischen Wirkung her be-
trachtet eine innerstaatlich zu bewertende
Organisationsmaßnahme ist, und eben keine
Beschaffung am Markt darstellt. Da aller dings
Änderungsinitiativen für das sekundäre
europäische Recht nur von der EU-Kommis -
sion ausgehen können, wäre man für ein
solches Vorgehen auf ein Tätigwerden der
Kommission angewiesen. Diese hat sich in
der Vergangenheit allerdings, trotz Drängens
von verschiedenen Seiten, gegenüber ent-
sprechenden Lockerungen des Vergabe-
rechts als wenig aufgeschlossen gezeigt.
Denkbar wäre es jedoch auch, zunächst un -
terhalb der Ebene einer Richtlinienände-
rung auf europäischer Ebene über Kriterien
nachzudenken, die nicht-institutionalisierte
interkommunale Zusammenarbeiten in An-
lehnung an die Ausführungen in der Coditel-
Entscheidung von den Vorgaben des Ver-
gaberechts auszunehmen. Dies könnte im
Wege einer Auslegungsmitteilung gesche-

hen, aber auch der Europäische Gerichtshof
könnte durch eine konsequente Weiterfüh-
rung der Coditel-Entscheidung wesentliche
Erleichterungen für die interkommunale Zu-
sammenarbeit herbeiführen. 
Denkbar wäre es z.B., dass man das Kri teri -
um „Kontrolle wie über eigene Dienststellen“
in abgewandelter Form auch auf nicht-ins -
titutionalisierte Formen der Zusammenar-
beit erstreckt. Wenn es nach der Coditel-
Entscheidung möglich sein soll, dass mehrere
Kommunen gemeinsam eine Kontrolle wie
über eigene Dienststellen ausüben, dann
müss te es bei konsequenter Weiterführung
dieses Ansatzes auch möglich sein, dass bei
einer (egal ob mandatierende oder delegie-
rende) Verwaltungsvereinbarung durch Auf-
nahme bestimmter einflusssichernder Kri-
terien eine gemeinschaftliche Kontrolle wie
über eigene Dienststellen in Bezug auf die
übertragene Aufgabe möglich ist. In Be-
tracht kämen z.B. verbleibende unmittelba-
re Einflussrechte des übertragenden Kreises,
beidseitige Zustimmungspflichten für orga-
nisatorische Entscheidung in Bezug auf die
übertragene Aufgabe, Kontroll- und Auf-
sichtsrechte hinsichtlich aller wesentlicher
Tätigkeitsbereiche oder vergleichbare In-
strumente, die jeweils den Einfluss der be-
teiligten Kommunen in Bezug auf die zu
übertragende Aufgabe so gestalten, dass
die rechtliche Wirkung der Konstellation ei-
ner gemeinsam ausgeübten Kontrolle wie
über eigene Dienststellen vergleichbar ist. 
Realistischer Weise muss man jedoch zum
gegenwärtigen Zeitpunkt festhalten, dass
es sich hierbei um eine denkbare Möglichkeit
für eine zukünftige, erweiternde Auslegung
der Voraussetzungen für eine Ausnahme
interkommunaler Zusammenarbeiten vom
Vergaberecht handelt. Zudem wäre dies un-
zweifelhaft auch nur ein Zwischenschritt auf
dem Wege zu einer – nach wie vor notwen -
digen – vollständigen Herausnahme inter-
kommunaler Zusammenarbeiten aus dem
Anwendungsbereich des europäischen Ver-
gaberechts. Allerdings könnte man auf der
Ebene einer solchen Zwischenlösung die EU-
Kommission möglicherweise eher zu einem
initiativen Tätigwerden bewegen.

EILDIENST LKT NRW
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Im FokusIm Fokus

Für die Koordination der Veranstaltungen
und Aktionen verantwortlich zeichnet das

eigens für das Varusjahr von den Koopera-
tionspartnern eingerichtete Lippe Touris mus
& Marketing AG-Hermannbüro, das in den
vergangenen vier Jahren ein Programm mit
europaweiter Strahlkraft auf die Beine ge-
stellt hat. Neben der Ausstellung MYTHOS
im Lippischen Landesmuseum in Detmold
sollen das hochkarätige Internationale Kul-
turprogramm Hermann 2009 und das Her-
mannsdenkmal als das Wahrzeichen der
Region zahlreiche Besucher in das Land des
Hermann locken und die Menschen für die
2000 Jahre alte Geschichte begeistern. 

Ein Thema.
Drei Originalschauplätze.
Drei Ausstellungen.

„IMPERIUM KONFLIKT MYTHOS.
2000 Jahre Varusschlacht“ ist eine län der-
übergrei fende Ausstellungskooperation,
die von Mai bis Oktober 2009 an den Ori-
ginalschauplätz en Haltern am See, Kal-
kriese und Detmold mit verschiedenen Fa-
cetten der Varusschlacht beschäftigt. Sie
wird in bislang einzigartiger Weise in ihrem
kulturellen Umfeld und in ihrer Wirkungs-
geschichte beleuchtet. Ausgangspunkt für
die Wirkungsgeschichte der Varusschlacht
waren die Werke des Tacitus. Seine Aussa-
gen beeinflussten ganz wesent lich das Bild
der Germanen bei den Römern wie auch in
der Neuzeit.
Die Schirmherrschaft für dieses Ausstellungs-
projekt haben Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel, die Ministerpräsidenten der Bun -
desländer Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen, Christian Wulff und Dr. Jürgen
Rüttgers sowie der Präsident des Europäi-
schen Parlaments, Prof. Dr. Hans-Gert Pöt-
tering, übernommen. Am 15. Mai eröffne-
ten sie bei einem Festakt im Landestheater
Detmold die Ausstellung MYTHOS. „Hier
in Detmold setzt sich die Ausstellung ‚MY-
THOS’ mit der Rezeption der historischen
Ereignisse vor zwei Jahrtausenden ausein-
ander. Es wird anschaulich illustriert, wie die
Varusschlacht über Jahrhunderte hinweg
jeweils für die aktuelle politische Auseinan -
dersetzung herhalten musste“, würdigte
Merkel die Arbeit der Kuratoren des Lippi-
schen Landesmuseums.

MYTHOS – Lippisches
Landesmuseum Detmold
Dichtung oder Wahrheit? Wie wurde aus
dem historischen Ereignis der Varusschlacht

ein Mythos und was machte den siegreichen
Arminius in den letzen 500 Jahren zu einer
der wichtigsten Symbolfiguren der Deut-
schen, der schließlich 1875 das Hermanns-
denkmal bei Detmold gewidmet werden
sollte? Die Ausstellung „Mythos“ spannt

einen Bogen von der römischen Geschichts -
schreibung zur modernen Forschung und
hinterfragt in der Gegenüberstellung von

antiker Überlieferung und archäologischen
Funden die Grundlagen für den sich später
entwickelnden Mythos um Arminius und
die Germanen. „Die Ausstellung vereint auf
1.000 Quadratmetern rund 900 herausra-
gende Exponate internationaler Museen, die

Im Fokus: Das Land des Hermann
im Varusjahr – 2000 Jahre 
alte Geschichte und Kultur

Kontakt:
IMPERIUM KONFLIKT MYTHOS. 2000
Jahre Varusschlacht
Ausstellung MYTHOS
Lippisches Landesmuseum Detmold
Ameide 4
32756 Detmold

Öffnungszeiten:
16. Mai bis 25. Oktober 2009
Dienstag bis Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr 
Informationen und Buchungen:
Tel. 05231 – 9925409
fuehrungen@lippisches-landesmuseum.de
www.imperium-konflikt-mythos.de Mythos im Teutoburger Wald: Das Her-

mannsdenkmal. © Landesverband Lippe

Im Jahre 9 nach Chr. erlitten die römischen Legionen des Varus eine empfindliche Niederlage im Kampf gegen germanische Stammes-
verbände unter der Führung des Arminius. Er sollte später als „Hermann der Cherusker“ bekannt werden und in die Geschichte eingehen.
In diesem Jahr jährt sich die „Varusschlacht“ – auch bekannt als Schlacht im Teutoburger Wald – zum 2000. Mal. Mit kulturellen, touris-
tischen, bildungs- und wirtschaftspolitischen Veranstaltungen und Aktionen möchten der Kreis Lippe, der Landesverband Lippe, die
Stadt Detmold und die Lippe Tourismus & Marketing AG das „Varusjahr 2009“ gemeinsam nutzen, um die Region Land des Hermann
für die Zukunft bundes- und europaweit zu positionieren. „Mit den zahlreichen Aktivitäten im Varusjahr setzen wir auf Langfristig-
keit und Nachhaltigkeit in unserer Region“, betont Friedel Heuwinkel, Landrat des Kreises Lippe. „Vor allem möchten wir Lippe als
Wirtschaftsstandort attraktiv gestalten und durch all unsere regionalen Vorzüge junge Leute, auch Fachkräfte, für das Lipperland be-
geistern und anwerben.“

ED_256-304_06_09_akt.qxp:236-xxx  10.06.2009  10:01 Uhr  Seite 299



den Mythos um Arminius, die Germanen
und die Varusschlacht von der Antike bis
heute lebendig werden lassen“, erläutert
dazu Andreas Kasper, Landesverbandsvor-
steher des Landesverbandes Lippe, Träger
des Lippischen Landesmuseums. 

Das Internationale
Kulturprogramm
Hermann 2009

Das Internationale Kulturprogramm Her-
mann 2009 begleitet die Ausstellung mit
eigenständigen und hochkarätigen Veran-
staltungen. „Das Varusjahr bietet der Re-
gion Land des Hermann in diesem Jahr Ein-
zigartiges – die Region ist thematisch klar
positioniert, wird auf sämtlichen Sinnes-
ebenen inszeniert, den Besucher erwarten
‚echte’ Emotionen“, verspricht Frank Schä-
fer, Vorstand der Lippe Tourismus & Mar-
keting AG. 
Emotionen für Klein und Groß gab es auch
auf den Hermanntagen, die das Internationa-
le Kulturprogramm 2009 Ende Mai offiziell

eingeläutet haben. Auf der vom Landesver -
band Lippe neu errichteten Waldbühne am
Hermannsdenkmal gaben die Jungen Te-
nöre ein Konzert, das den Auftakt zu einem
zweitägigen Programm mit Musik, Tanz und
Unterhaltung für die ganze Familie bildete.
Die Waldbühne am Hermannsdenkmal wird
auch im September Aufmerksamkeit auf sich
ziehen: Dann kommt Herman van Veen in
das Land des Hermann, im Gepäck sein
Musiktheater „Op een dag in september“.
Der niederländische Harlekin, Musiker, Ma-
ler und UNICEF-Botschafter schrieb und
komponierte über Hermann ein ganz be-
sonderes Musiktheaterstück und interpre-
tiert dabei das Hermannsdenkmal völlig neu.
Zu Füßen des Hermann finden außerdem bis
Ende 2009 Theaterinszenierungen, Konzer-
te, Kabarett- und Kinoabende statt und ma-
chen den Ort damit zu einer Stätte der Kul-
tur und Begegnung.
Bei den bildungs- und städtetouristischen
Pro grammen des Internationalen Kultur-
programms Hermann 2009 steht unter an-
derem die kleine weise Schneeeule Theofi-
lius im Mittelpunkt. Sie macht mit Kindern
und Jugendlichen eine Eulentour durch die
Residenzstadt Detmold, die in diesem Jahr
im besonderen Fokus der Öffentlichkeit
steht, oder bringt ihnen globale Themen
durch didaktisch abgestimmte Arbeitsblät-
ter für den Einsatz im Unterricht nahe. „Der
Lernort Land des Hermann hat hohe Ziele,
nämlich Jung und Alt für ein friedliches Zu-
sammenleben in einem Europa der kultu-

rellen Vielfalt zu sensibilisieren“, betont
Detmolds Bürgermeister Rainer Heller. Da -
zu werden auch die Veranstaltungen unter

dem Titel „Faszination Mythos“ Ende Juli
beitragen, die mit farbenprächtigen Insze-
nierungen, Aktionen und internationalen
Showeinlagen zahlreiche Jugendliche aus
ganz Europa nach Detmold locken sollen.
Auch hier setzt die Stadt auf eine nachhal-
tige Aufmerksamkeit Detmolds in den Be-
reichen Kultur, Tourismus und Bildung.

Das Hermannsdenkmal –
Geschichte trifft Kultur

Das Land des Hermann ist mit seinem euro-
paweit bedeutenden und bekannten Kul-
turdenkmal – dem Hermannsdenkmal – ein
touristischer Magnet gleichermaßen für Kul-
turinteressierte wie für Aktiv-Touristen. Es
ist ein Sinnbild dafür, wie sich in einer his-
torischen Persönlichkeit Fakten und Fanta-
sie vermengten, um diese für unterschiedli-
che, politische Ziele dienstbar zu machen.

Heute steht das Denkmal dagegen für Völ-
kerverständigung und Frieden. „Das Her-
mannsdenkmal ist in 2009 mehr denn je
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Weitere Informationen zum
Internationalen Kulturprogramm 2009:
Lippe Tourismus & Marketing AG
Hermannbüro
Bismarckstr. 2
32756 Detmold
fon +49 5231 56 59 4-0
fax +49 5231 56 5915
mail info@hermann2009.de 
http www.hermann2009.de
www.land-des-hermann.de 

Das zur 1900-Jahrfeier der Varusschlacht
gemalte Bild zeigt mitten im Schlachtge-
tümmel, wo die Römer nur noch zurück-
weichen können, den Helden Arminius,
der sein blutiges Schwert zum siegreichen
Vormarsch erhoben hat. Auf seinem Schild
befindet sich die lippische Rose – ein kla-
res Statement des patriotischen Künstlers
zum wahren Ort der Varusschlacht. © Lan-
desverband Lippe

Römerspalier: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Landrat Friedel Heuwinkel, NRW-Minister-
präsident Jürgen Rüttgers und Landesverbandsvorsteher Andreas Kasper (von links) auf
dem Weg zum Lippischen Landesmuseum. (Foto: Anne Helpup)
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Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Hier
trifft Geschichte auf Kultur. Wir wollen den
Ort aber auch als attraktive Begegnungs-
stätte über das Jahr 2009 hinaus weiter
etablieren“, so die Verantwortlichen. In der
Silvesternacht stand der Hermann erstmals
im wahrsten Sinne des Wortes im Rampen-
licht: Mit einem großen Höhenfeuerwerk
und einer spektakulären Lightshow wurde
er für das Varusjahr 2009 in Szene gesetzt.
Bereits im vergangenen Jahr startete das
Hermannbüro einen ambitionierten Aufruf:
Gesucht wurden besondere Geschichten,
Legenden und Fotos vom Hermannsdenk-
mal oder dem Hermann. Nicht nur die Reso-
nanz, sondern auch das, was sich im Brief-
kasten ansammelte, war überwältigend.
Beiträge von nah und fern, von Jung und

Alt, wahre Geschichten, „Erstunkenes und
Erlogenes“ landeten im Anekdoten-Ord-
ner. Den weitesten Weg machte ein Film
aus Brasilien über die Varusschlacht. Das
Debüt-Werk produzierten zwei junge Filme -
macher (10 und 12 Jahre alt) mit Wurzeln
in Detmold. Eines wurde bei der Durchsicht
der Einsendungen offensichtlich: Der Her-
mann verbindet die Menschen. Er ist der
zentrale Punkt, um den sich mannigfaltige
Schicksale drehen – genug Stoff für ein
Buchprojekt, das im kommenden Jahr reali-
siert werden soll. Ein Hauptanliegen der Ko-
o perationspartner des Internationalen Kul-
turprogramms Hermann 2009 ist es, das
Hermannsdenkmal als prominenten Zeugen
aus Stein als einstigen Brennpunkt deutscher
Geschichte zu reflektieren und touristi sche

Erwartungen künftig mit dem Verständnis
für historische Hintergründe glei cherma-
ßen spannend und aufklärend erlebbar zu
machen. Europäische Stars, Aktionen und
Veranstaltungen sensibilisieren für eine ge-
meinsame europäische Geschichte in fried-
lichem Beisammensein und kultureller Viel-
falt. Das Hermannsdenkmal ist heute ein
moderner Treffpunkt mit einem fantasti-
schen Mix aus vielfältigen Aktivitäten. Für
den 09.09.09 können sich heiratswillige Paa-
re für die Aktion „EU-traut sich“ bewer-
ben. Mehr unter: www.hermann2009.de.

EILDIENST LKT NRW
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Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen

Kreise wollen mehr inter-
kommunale Kooperation im
Planungsbereich

Presseerklärung vom 07. Mai 2009 

Der Umwelt- und Bauausschuss des Land-
kreistags Nordrhein-Westfalen (LKT NRW)
hat sich bei seiner heutigen Sitzung im Rhein-
Erft-Kreis dafür ausgesprochen, bei Planun-
gen für Siedlungs- und Gewerbeflächen
stärker interkommunal zu handeln. „Kirch-
turmsdenken hilft uns nicht weiter: Wenn
wir im Wettbewerb der Regionen bestehen
wollen, müssen wir uns in den Kreisen für
untereinander abgestimmte Planungen ein-

setzen“, erklärte der Vorsitzende des Gre-
miums, Landrat Werner Stump (Rhein-Erft-
Kreis). „Es ist oft besser, anstelle von meh-
reren einzelnen Gewerbegebieten ein
interkommunales zu entwickeln. Auch bei
Siedlungsflächen müssen wir auf Grund der
Kostenentwicklung stärker schauen, wo im
Kreis neue Wohngebiete am zweckmäßig-
sten platziert werden sollten“, so Stump.
Das geltende Landesplanungsrecht gibt den
Kreisen nur begrenzte Möglichkeiten, den
Wettbewerb der Gemeinden um Einwohner
und Gewerbebetriebe zu moderieren. Die
Grundzüge werden zwar von der Regional-
planung der Bezirksregierungen vorgegeben,
die die landesplanerischen Ziele konkretisiert.

Als „Scharnier“ zwischen staatlicher und
kommunaler Planung hat sie jedoch in der
Vergangenheit nicht sichergestellt, dass ge-
meinsam an einem Strang gezogen werde:
„Die Bauleitplanung der Gemeinden benö-
tigt Sicherheit, dass keine Standortnachteile
gegenüber den Nachbargemeinden entste-
hen, wenn sie Neuflächen eher zurückhal-
tend ausweisen. Da die Regionalplanung
diese Sicherheit nicht gibt, müssen die Krei-
se stärker eingebunden werden“, sagte
Stump. Ein wichtiger Schritt dazu sei eine
Erweiterung der planerischen Sorge des
Landrats für die Planungen der Gemeinden
in § 5 des Landesplanungsgesetzes.

„Schweinegrippe“:
Kreisgesundheitsämter
für möglichen Pandemiefall
gut gerüstet

Presseerklärung vom 29. April 2009

Amtsärzte raten von einer vorsorglichen
Me dikamenteneinnahme ab 
Angesichts der ersten in Deutschland bestä-
tigten Fälle der sog. „Schweinegrippe“ und
der wissenschaftlich nicht auszuschließen-
den Gefahr einer raschen weltweiten Aus-
breitung der Infektion (Pandemie) weist der
Landkreistag NRW auf die gute Vorberei-
tung der Kreisgesundheitsämter in Nord rhein-
Westfalen auf einen möglichen Pandemie-
fall hin. 
Der Hauptgeschäftsführer des Landkreista-
ges Dr. Martin Klein erklärt hierzu: „Die be-
reits bestehenden umfassenden Pandemie-

pläne wurden in den vergangenen Tagen
entsprechend der bislang vorliegenden Er-
kenntnisse aktualisiert. Die zuständigen öf-
fentlichen und privaten Stellen in den Krei-
sen (Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken etc.)
erhalten laufend die erforderlichen Informa-
tionen. Die Gesundheitsämter stehen zu
diesem Zweck auch im ständigen Kontakt
mit dem Landesinstitut für Gesundheit und
Arbeit und dem Gesundheitsministerium in
Düsseldorf. Im Bedarfsfall können Kriselage-
zentren kurzfristig ihre Arbeit aufnehmen.“
Diese Vorbereitungsmaßnahmen und die
bislang vorliegenden Erkenntnisse zur guten
Therapierbarkeit der eingetretenen Erkran-
kungen machen deutlich, dass angesichts
der ersten bestätigten Fälle in Deutschland
kein Grund zur Panik besteht. 
Bei Vorliegen von Grippesymptomen sollte
aber dennoch der Hausarzt aufgesucht wer-

den, empfehlen die Amtsärzte. Dr. Karl-
Heinz Feldhoff, Leiter des Gesundheitsam-
tes des Kreises Heinsberg und Vorsitzender
des Landesverbandes der Ärzte im Öffent-
lichen Gesundheitsdienst, rät demgegenüber
dringend von der vorsorglichen Einnahme
von Medikamenten ohne Rücksprache mit
einem Arzt ab. Insbesondere die Verwen-
dung von antiviralen Arnzeimitteln wie „Ta-
miflu“ oder „Relenza“ ist ohne einen vor-
herigen Kontakt mit einem Virus sinnlos
oder sogar mit Blick auf Nebenwirkungen
schädlich. 
Weitere Informationen zur Grippe und auch
zur Schweinegrippe sowie Antworten auf
vielfach gestellte Fragen gibt es u.a. im In -
ternet beim Robert-Koch-Institut (www.
rki.de). Auch die Gesundheitsämter der
Kreise stehen bei speziellen Fragen mit Rat
und Tat bereit.
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Jagdsteuer – Abschaffung
ohne Kompensation der Ver-
luste inakzeptabel: „Kreise
brauchen jeden Euro!"

Presseerklärung vom 20. Mai 2009

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW) hat heute einen fairen finanziellen
Ausgleich für Einnahmeverluste gefordert,
die durch die geplante Abschaffung der
Jagdsteuer entstehen würden. Bei einer ent-
sprechenden Landtags-Anhörung betonte
der Hauptgeschäftsführer des kommunalen
Spitzenverbands, Dr. Martin Klein: „Insbe-
sondere große, ländlich geprägte Kreise
können den Wegfall dieser Steuereinnah-
men nicht selbst kompensieren. Es handelt
sich landesweit immerhin um neun Millio-
nen Euro. Wenn es tatsächlich nicht zu einer

Kompensation durch das Land kommt, wird
dieses Geld in wichtigen Bereichen fehlen.“
Der Verbandschef rechnete vor, dass nach
einer Abschaffung der einzigen Kreissteuer
vielerorts die Kreisumlage erhöht werden
müsste. Etliche kreisangehörige Kommunen
und mit ihnen jeder einzelne Bürger würden
durchaus spürbar belastet. Alle Kreise müs-
sten deshalb die Summe als Ausgleich erhal-
ten, die ihnen durch den Wegfall der Jagd-
steuer entgeht. Vor allem in der aktuellen
Wirtschaftskrisen brauchten die Kreise „buch-
stäblich jeden einzelnen Euro“.
Der Gesetzentwurf sieht eine Abschaffung
der Jagdsteuer in Stufen ab dem Jahr 2010
vor. 2013 soll sie ganz wegfallen. Im Ge -
genzug sollen die Jäger sich verpflichten,
Unfallwild zu beseitigen und den Arten-
schutz auszubauen. „Hiermit erbringen die
Jäger wertvolle Aufgaben zum Wohle der

Allgemeinheit. Für die Kommunen führt
dies nur zu einer geringen Einsparung, zu-
mal die Jägerverbände diese Leistungen bis-
her freiwillig oder auch auf Vertragsbasis
gegenüber den Kreisen erbracht haben.
Wesentlich entlastet wird jedoch das Land,
das deshalb fairerweise auch die Verluste
der Kreise ausgleichen sollte“, sagte Klein.
Auch das Argument, die Abschaffung einer
so genannten Bagatellsteuer sei sinnvoll,
weil dies Verwaltungskosten spare, lässt
Klein nicht gelten. „Wieso schafft das Land
dann nicht gleich auch die Jagdabgabe ab,
die gerade einmal 0,00005 Prozent der Lan-
dessteuereinnahmen ausmacht? Die 30 be-
ziehungsweise künftig wohl 45 Euro, die je-
der einzelne Jagdscheininhaber jährlich zu
zahlen hat, sind mit Sicherheit mit einem
höheren Verwaltungsaufwand verbunden
als die Verbuchung der Jagdsteuer.“

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2009 00.10.03.2

Kinder und Jugend
Broschüre zu Familienzentren
in Nordrhein-Westfalen 
erschienen

Das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nord -
rhein-Westfalen hat eine Broschüre „Fami-
lienzentren in Nordrhein-Westfalen – neue
Zukunftsperspektiven für Kinder und El-
tern“ herausgegeben. Mit der Broschüre
werden die Ergebnisse der wissenschaftli -

chen Begleitung zum Landesprojekt Fami-
lienzentren vorgestellt.
Bis Ende 2009 wird es ca. 1.750 Kinderta-
geseinrichtungen geben, die als Familien-
zentrum zertifiziert sind oder sich auf den
Weg gemacht haben, Familienzentrum zu
werden. Bis zum Jahr 2012 soll die Zahl der
Familienzentren bis auf 3.000 ausgebaut
werden. Gemeinsam mit der Jugendhilfe und
den anderen Kooperationspartnern vor Ort
ist es gelungen, Tagesbetreuung, Familien-
beratung und Familienbildung zu vernetzen
und unter einem Dach zusammenzuführen

und so eine umfassende Vielfalt an Leistun-
gen für Eltern und Kinder zu ermöglichen.
Die wissenschaftliche Begleitung zieht eine
positive Zwischenbilanz der Familienzentren.
Die Ergebnisse verdeutlichen den besonde-
ren Stellenwert einer wirksamen Förderung
von Kindern und Eltern und zeigen, wie wich-
tig es ist, innovative Wege hin zu einer eng-
maschigen kommunalen Infrastruktur für
Kinder und Familien zu gehen. Als Heraus-
forderungen für die Zukunft bleiben, dass
die Qualität der Familienzentren weiterent-

Kurznachrichten

Lebensmittelüberwachung:
NRW-Kommunen sehen sich
auf gutem Weg! 

Presseerklärung vom 13. Mai 2009 

Die Qualität der kommunalen Lebensmittel-
überwachung verbessert sich spürbar.
„Die Lebensmittelüberwachung der Kreise
in Nordrhein-Westfalen befindet sich auf
hohem Niveau!“ Das betonte heute der
Hauptgeschäftsführer des Landkreistages
NRW, Dr. Martin Klein, im Hinblick auf
Schlussfolgerungen aus der Antwort der
Landesregierung auf eine Anfrage der Grü-
nen im Landtag zum Stand der Lebens-
mittelüberwachung in Nordrhein-Westfalen.
„Bereits im Jahr 2006, als der sog. Gam-
melfleischskandal Schlagzeilen machte und

Ministerpräsident Rüttgers die Notwen-
digkeit zur Verdoppelung der Zahl der
Lebensmittelkontrolleure sah, haben die
kommunalen Spitzenverbände entschie-
den widersprochen. Schon seinerzeit war
die Lebensmittelüberwachung in den nord -
rhein-westfälischen Kommunen qualitativ
gut aufgestellt“, so Klein weiter. „Unsere
Lebensmittelkontrolleure leisten hervorra-
gende Arbeit und tragen entscheidend da -
zu bei, dass sich die Verbraucher in Nord -
rhein-Westfalen um die Sicherheit der
Lebensmittel keine Sorgen machen müs-
sen! Dies belegen nicht nur die hierzu
durchgeführten Erhebungen des Landes,
sondern auch die verwaltungsinternen Sys-
teme zur Qualitätssicherung der Lebens-
mittelüberwachung.“

Punktuell bestehende Verbesserungspoten-
ziale im Bereich der Lebensmittelüberwa-
chung werden nach Ansicht des Landkreis-
tages NRW durch die immer wirksamer
werdenden Maßnahmen der Kommunen
und des Landes realisiert. Neben der wert-
vollen Unterstützung durch die inzwischen
eingeführten amtlichen Kontrollassistenten
ist vor allen Dingen die 2009 und 2010 be-
ginnende Ausbildung von jeweils 25 neuen
Lebensmittelkontrolleuren zu nennen, die
den Mangel an Fachkräften spürbar mil-
dern wird. „Wir begrüßen die Beteiligung
des Landes bei der Finanzierung der Ausbil-
dung ausdrücklich“, so Klein. „Dies ist ein
bedeutender Beitrag zur weiteren Verbes-
serung der Qualität der Lebensmittelüber-
wachung in Nordrhein-Westfalen“.
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Zukunftsberufe
im Kreis Mettmann
Kfz-Mechatroniker, Friseurin, Bürokaufmann,
Zahnmedizinische Fachangestellte oder
Tischler, das sind die Berufswünsche, die die
meisten Schulabgängerinnen und -abgänger
2008 auf Nachfrage nannten. In der Liste
„TOP 10 der beliebtesten Ausbildungsberu-
fe“ sind sie keine Unbekannten, denn seit ei-
nigen Jahren verändern sich die Wunschbe-
rufe der Jugendlichen nur marginal. Im Kreis
Mettmann gibt es jedoch viele Unterneh-
men, die händeringend nach Nachwuchs-
kräften in Berufen suchen, die in der Belieb-
theitsskala weiter hinten rangieren. Dass viele
Ausbildungsberufe weniger beliebt sind als
andere, mag auch daran liegen, dass sie ganz
einfach weniger bekannt sind. Hier setzt das
als Gemeinschaftsinitiative des Kreises Mett-
mann und der IHK Düsseldorf ins Leben ge-
rufene BerufsOrientierungsNetzwerk (BON)
an. Das BON versteht sich als Informations-
und Kom munikationsplattform für Lehrer
und Lehrerinnen, Unternehmensvertreter
und Multiplikatoren an der Schnittstelle
Schule – Berufsorientierung – Beruf. Ziel ist
es, die Schnittmenge der Berufswünsche der
Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit
dem Ausbildungsangebot der Unternehmen
im Kreisgebiet zu vergrößern. Jetzt hat das
BON eine Broschüre mit dem Titel „Zukunfts-
berufe im Kreis Mettmann“ herausgegeben.
Damit will das BON Jugendliche, Eltern und
Lehrkräfte auf Ausbildungsberufe aufmerk -
sam machen, die eine besondere Perspektive
im Kreis Mettmann bieten. Die Broschüre
steht im Internet unter www.kreis-mettmann.
de zum Download bereit. 
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Vier Jahre SGB II:
Bundesagentur für Arbeit legt
Jahresbericht 2008 vor

Wo steht die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende Ende 2008? Der Jahresbericht der
Bundesagentur für Arbeit versucht, eine Ant-
wort auf diese Frage zu geben. Ende 2008
zeigt sich ein differenziertes Bild. In vielen
Bereichen sind inzwischen Fortschritte zu
verzeichnen. Die Ergebnisse in Stichworten: 

● Die Chancen für hilfebedürftige Perso-
nen, die Grundsicherung zu verlassen,
sind 2008 auf Grund der anhaltend gu-
ten konjunkturellen Entwicklung bis zu
diesem Zeitpunkt weiter gestiegen. Von
Oktober 2007 bis September 2008 hat
sich die monatliche Abgangsrate von
3,9 Prozent auf 4,5 Prozent erhöht.

● Die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürf -
tigen ist zwischen 2007 und 2008 um
rund 5 Prozent zurückgegangen. 

● In den ersten vier Jahren der Grundsi-
cherung haben die Anteile der Frauen und
der älteren Menschen an der Arbeitslosig-
keit jedoch zugenommen. Die Anteile der
Männer und der Jugendlichen sind ge-
sunken.

● Im September 2008 erzielten 1,36 Mio.
Leistungsbezieher Einkommen aus Ar-
beit. Dies sind fast 411.000 bzw. rund
die Hälfte mehr als im September 2005.
Dies entspricht einem Anstieg um 54
Prozent. 

● Die Zahl der jugendlichen erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen ist zwischen Sep-
tember 2007 und September 2008 um
rund 8 Prozent zurückgegangen.

● Jugendliche werden in der Grundsiche-
rung für Arbeit überproportional geför-
dert. Ihr Anteil an allen Maßnahmeteil-
nehmern war von Januar bis September
2008 mit 20,1 Prozent mehr als doppelt so
hoch wie ihr Anteil an allen Arbeitslosen.

● Für die Grundsicherung für Arbeitssu-
chende wurden im Jahr 2008 insgesamt
42,4 Mrd. Euro ausgegeben. Im Ver-
gleich zum Jahr 2007 ist dies ein Rück-
gang um 2,9 Mrd. Euro bzw. 6,4 Prozent.

● Noch stärker als die Hilfebedürftigkeit
sank die Arbeitslosigkeit im SGB II. Sie
ging im Jahr 2008 um 11 Prozent zurück.

● Knapp 85 Prozent aller Langzeitarbeits-
losen werden im SGB II betreut. 

● Im Jahr 2008 stagnierte der Eintritt von
Hilfebedürftigen in Maßnahmen der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik. In 2008 sind
2,58 Mio. erwerbsfähige Hilfebedürftige
in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
ein getreten. Dies sind -0,9 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr.

● Ein Schwerpunkt der Förderung waren
weiterhin Beschäftigung schaffende Maß-
nahmen. Ihr Anteil am Durchschnittsbe -
stand ist jedoch von 53,3 Prozent in 2005
auf 40,7 Prozent in 2008 zurückgegan-
gen. Stärker ausgebaut wurden dagegen
unter anderem Maßnahmen zur berufli -
chen Qualifizierung sowie die Förderung
mit Eingliederungszuschüssen.
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Schule
Broschüre „Schule in
Nordrhein-Westfalen.
Bildungsbericht 2009“
erschienen

Mitte Mai hat das Ministerium für Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen den Bildungsbericht 2009 vor-
gelegt. Auf ca. 150 Seiten werden alle
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wickelt werden muss und die Ressourcen
der Kooperationspartner wie der Familien-
beratung und der Familienbildung auch auf
Dauer gestärkt werden sollten.
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Arbeit & Soziales

Studie zur Lebenssituation
der Alleinerziehenden
im Oberbergischen Kreis

Der Oberbergische Kreis hat die Ergebnisse
der Studie „BEA – Berufliche Eingliederung
Alleinerziehender“ veröffentlicht. Im Rah-
men der Studie erfolgte eine Befragung von
Alleinerziehenden zu ihrer Lebenssituation
im Oberbergischen Kreis im Hinblick auf
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die
Studie wurde von der Wirtschaftsförderung
des Oberbergischen Kreises in Auftrag ge-
geben und von der ARGE Oberberg, der
Agentur für Arbeit, der Fachhochschule Köln,
Campus Gummersbach, der Gleichstellungs -
beauftragten des Kreises und dem Tages-
mütternetz begleitet.
Mit der Studie unterstreicht der Oberbergi-
sche Kreis, dass die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie der besonderen Aufmerksam-
keit bedarf und zunehmend im Fokus ge-
sellschaftlichen Handelns steht. Ziel des Krei-
ses ist, das fachliche Know-How der vielen
gut ausgebildeten Frauen durch familien-
freundliche Angebote und flexible Arbeits-
zeiten in den Betrieben des Kreises zu hal-
ten. Im Oberbergischen Kreis wurden dazu
bereits vor 10 Jahren durch Aktivitäten im
Bereich „Frau und Wirtschaft“ sowie durch
die Gründung des Oberbergischen Bünd-
nisses für Familien im Jahre 2006 die not-
wendigen Weichen gestellt. Die aktuelle
Stu die soll Grundlage dafür sein, weitere
Maßnahmen zu entwickeln, die Alleinerzie-
henden in Oberberg helfen, um Beruf und
Familie künftig besser vereinbaren zu kön-
nen. Neben der Darstellung der Ergebnisse
der schriftlichen Befragung zu Biografie und
Lebenssituation, beruflichen Wünschen und
Perspektiven und Bedarf an unterstützen-
den Maßnahmen sowie der Darstellung der
Ergebnisse der Interviews mit alleinerziehen-
den Frauen werden Handlungsempfehlun-
gen auf Grundlage der Studienergebnisse
vorgestellt. Die Studie kann über das Inter-
net über die Adresse www.alleinerziehend-
in-oberberg.de heruntergeladen werden.
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aktu ellen Aspekte der schulischen Bildung
aus führlich dargestellt. Die Broschüre folgt
dabei der Gliederung „Chancen geben“,
„Leistung fördern“, „Persönlichkeit stär-
ken“, „Qualität in Eigenverantwortung ent-
wickeln“, „Anschlüsse ermöglichen“ und
„Transparenz herstellen“. Die Broschüre
kann über das Internet (www.bildungsportal.
nrw.de), per e-Mail (poststelle@msw.nrw.
de) und per Telefax (Nr. 0211/ 5867 3220)
angefordert werden.
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Umwelt

PRONET – Ein EU-Projekt
mit kommunalem Bezug
Gesundheitsschutz in Innenräumen / Ver-
kehr, Umwelt und Gesundheit / EU Luftqua-
litätsrichtlinie und EU-Umgebungslärm-
richtlinie
Mit welchen Maßnahmen und Initiativen
der umweltbezogene Gesundheitsschutz in
den Europäischen Ballungsräumen verbes-
sert werden kann, steht im Mittelpunkt ei-
nes Projektes (2007– 2009), dass von der
Europäischen Kommission gefördert wird.
Inhaltlich ist PRONET in die beiden Arbeits-
pakete „Innenraum“ und „Verkehr, Gesund-
heit und Umwelt“ aufgeteilt. Die Haupt-
ziele sind der Austausch von praktischer
Erfahrung und die Etablierung eines Netz-
werkes. In Datenblättern (fact sheets) wer-
den Maßnahmen zusammenfassend dar-
ge stellt und es wird Zugang zu weiteren
Informationen geboten. 
Die Datenblätter schließen für „Innenraum“
biologische (wie Allergene) und chemische
Wirkungen (VOC) oder physikalische No-
xen ein (Lärm, Radon). Sie beinhalten auch
verhaltensbedingte Risiken wie fehlerhafte
Lüftung und Passivrauchen. 

Im Arbeitspaket „Verkehr“ stehen Maß-
nahmen aus der Umsetzung der EU Luft-
qualitätsrahmenrichtlinie und der EU-Um-
gebungslärmrichtlinie im Vordergrund. Die
„Verkehrs“-Datenblätter stellen Verkehrs-
beschränkungen und -planungen (z.B. Park-
raumbewirtschaftung, Routenkonzepte oder
Umweltzonen in verschiedenen Europäi-
schen Ländern), Logistik, ÖPNV oder Mög-
lichkeiten von Verwaltung und Politik (z.B.
Richtlinien oder Umweltstandards) dar. Kam-
pagnen zum Schaffen von Bewusstsein, zur
Förderung alternativer Mobilitäts-, Antriebs-
und Kraftstoffarten oder Datenbanken zur
Recherche z.B. nach den Umwelteigen-
schaften von Fahrzeugen sind ebenfalls ab-
gedeckt. 
Die Datenblätter stellen Informationen zu
Maßnahmen von Gebietskörperschaften
oder öffentlichen Institutionen zusammen
und geben – wo sinnvoll – Kontaktinforma-
tionen unter denen Details zur rechtlichen,
planerischen oder technischen Ausführung
erfragt werden können. Die meisten Daten-
blätter stammen aus Deutschland, Schwe-
den und den Niederlanden, insgesamt sind
derzeit etwa 60 Fallstudien aus einem gu-
ten Dutzend Ländern verfügbar.
Die wichtigsten Projektergebnisse werden in
einer Abschlussveranstaltung am 3. Novem-
ber 2009 in Brüssel präsentiert werden. Auf-
grund der internationalen Ausrichtung des
Projektes sind die Informationen größten-
teils in Englisch abgefasst. Einen deutschspra-
chigen Zugang zu wichtigen Projektinhalten
bietet das Internetangebot des nordrhein-
westfälischen Umweltministeriums.
Links: PRONET auf der Homepage des Mi-
nisteriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (in
Deutsch und Englisch): http://www.um-
welt.nrw.de/umwelt/umwelt_gesundheit/
pronet/index.php 
PRONET Homepage (in Englisch): http://
www.proneteurope.eu/index.php
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Integration

Nationaler
Integrationsplan –
Erster Fortschrittsbericht

Die Bundesregierung hat den Ersten Fort-
schrittsbericht zum Nationalen Integrati -
onsplan herausgegeben. In diesem Bericht
werden die Integrationsarbeit und die Inte-
grationserfolge in verschiedenen Politikfel-
dern untersucht. Dies betrifft die Bereiche
„Ausbildung und Arbeitsmarkt“, „Integra-
tion vor Ort“ und „Medien“. In einem zwei-
ten Teil wird ein Bericht zur Umsetzung des
Länderbeitrags im Nationalen Integrations-
plan gegeben. Es folgt ein Beitrag der Bun -
desvereinigung der Kommunalen Spitzen-
verbände. Dabei wird u.a. auf die Broschüre
des Deutschen Landkreistages „Landkreise
integrieren Migranten“ hingewiesen. Fer-
ner wird in diesem Kapitel eine Übersicht
über fachrelevante Tagungen, Versamm-
lungen und Veranstaltungen im Bereich In-
tegration auf kommunaler Ebene gegeben. 
Im vierten Teil des Fortschrittsberichts wer-
den verschiedene Beiträge aus der Bürger-
gesellschaft dargestellt. Dies betrifft zum
Einen die Migrantenorganisationen, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, den Deutschen Olympischen
Sportbund und den Deutschen Fußballbund
sowie die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände und den Deutschen
Gewerkschaftsbund. Herausgeber des Er-
sten Fortschrittsberichts zum Nationalen
Integrationsplans ist das Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung, 11044
Berlin. Der Bericht sowie ausführliche und
aktuelle Informationen können unter www.
integrationsbeauftragte.de abgerufen wer-
den.
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Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes
und der Länder dargestellt am Beamtenge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen mit ein-
gehender Behandlung der Beamtengesetze
des Bundes und der anderen Länder, des Be-
amtenversorgungsgesetzes und sonstiger
beamtenrechtlicher Vorschriften sowie an-
schließender Entscheidungssammlung, Ge-
samtausgabe B, Kommentar, 5. Auflage,
Stand: April 2009, 272 Seiten und 3 Karton-
blätter, € 75,10 + € 3,00 (für Online-Zu-
gang), Bestellnr.: 7685 5470 301, R. v. De-

In Teil B Kommentar sind unter Berücksichtigung
der Novelle 2007 neu kommentiert:

– §1 Geltungsbereich – Dienststellen – Pflicht
zur Personalratsbildung

– § 8 Dienststellenleiter – Vertretung

– § 72 Mitbestimmungspflichtige
Angelegenheiten

– § 73 Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten

– § 79 Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte

– § 80 Besetzung der Fachkammern (Fachsenate).

cker Verlag, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
GmbH, Postfach 10 28 69, 69018 Heidelberg.

Mit dieser Lieferung werden in Teil B die §§ 58
und 59 auf den neuesten Stand gebracht und in
Teil F das BBesG sowie die BetrSichV aktualisiert. 

Cecior/Vallendar/Lechtermann/Klein, Das
Personalvertretungsrecht in Nordrhein-
Westfalen, Kommentar, 44. Aktualisierung,
Stand: Februar 2009, € 62,05, Bestellnr.: 80
730540044, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München.
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